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Sozial- und Gesundheitsausschuss Rendsburg, 10.05.2017

Fachbereich: FB 4 Soziales, Arbeit und 
Gesundheit

Telefon: 04331/202-373
E-Mail: katrin.schliszio@kreis-rd.de

TAGESORDNUNG

Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses

Sitzungstermin: Donnerstag, 23.02.2017, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 

Rendsburg, Sitzungssaal 2

 
 1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der 

Tagesordnung

 2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 
17.11.2016

 3. Rettungsdienstangelegenheiten: Sachstand Integrierte 
Rettungsleitstelle (IRLS) Mitte

 4. Zuschüsse für Integrationsprojekte

 4.1. Projektantrag des Diakonische Werk des 
Kirchenkreises Rendsburg- Eckernförde  zur 
Förderung des Interkulturellen Mütterfrühstücks.

VO/2017/074

 4.2. Projektantrag des Diakonisches Werks "Starke Kerle 
und starke Mädchen"

VO/2017/091

 4.3. Projektantrag des Diakonisches Werkes "Sprach- und 
Alphabetisierungsmobil"

VO/2017/092

 4.4. Projektantrag des Diakonischen Werks "Modellhaftes 
Theaterprojekt für neu zugewanderte Frauen und 
Frauen mit Migrationshintergrund"

VO/2017/093

 4.5. Folgeantrag des Diakonischen Werkes zur weiteren 
Durchführung des Internationalen Frauentreffs "WIR"

VO/2017/094

 5. Schuldnerberatung nach dem SGB II und SGB XII
- Zustimmung zu den vom Kreistag unter Vorbehalt 

VO/2017/073
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beschlossenen Erhöhungen der Haushaltsansätze

 6. Vorschläge für die Verwendung des 
Jahresüberschusses 2015 der Förde Sparkasse

VO/2017/072

 7. Bericht des Vereins Flüchtlingshilfe Region Rendsburg 
e. V. über die Durchführung der Interkulturellen Woche

VO/2017/095

 8. Tätigkeitsbericht 2016 des Kreisbeauftragten für 
Menschen mit Behinderung

 9. Benchmarking Berichte 2015

 9.1. Benchmarkingbericht Eingliederungshilfe 2015 VO/2017/078

 9.2. Benchmarkingbericht Soziales 2015 VO/2017/070

 10. Bericht der Verwaltung

 10.1. Information zum Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung 
(Bundesteilhabegesetz)

 10.2. Information zum Pflegestärkungsgesetz II und 
Pflegestärkungsgesetz III

 11. Verschiedenes
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 01.02.2017

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 1 Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2017/074
öffentlich
30.01.2017
Wolf, Michael
Wolf, Michael

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Projektantrag des Diakonische Werk des Kirchenkreises Rendsburg- 
Eckernförde  zur Förderung des Interkulturellen Mütterfrühstücks.
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Entscheidung
Öffentlich Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit beschließt nach Beratung

Der Hauptausschuss beschließt entsprechend der Empfehlung des Sozial- und 
Gesundheitsausschusses..

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt: 
Das Diakonische Werk des Kirchenkreises Rendsburg- Eckernförde hat den  in der 
Anlage beigefügten Projektantrag gestellt. 

Michael Wolf

Anlage/n: 
Projektantrag des Diakonischen Werks

TOP 4.1



TOP 4.1



TOP 4.1



TOP 4.1



TOP 4.1



TOP 4.1
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 06.02.2017

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2017/091
öffentlich
06.02.2017

Schliszio, Katrin

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Projektantrag des Diakonisches Werks "Starke Kerle und starke 
Mädchen"
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Nichtöffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Nach Beratung im Ausschuss

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Projektantrags des 
Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde gGmbH.

Finanzielle Auswirkungen: 25.000,-- Euro

Anlage/n: Projektantrag „Starke Kerle und starke Mädchen“

TOP 4.2



TOP 4.2



TOP 4.2



TOP 4.2



TOP 4.2



TOP 4.2



TOP 4.2
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 06.02.2017

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2017/092
öffentlich
06.02.2017

Schliszio, Katrin

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Projektantrag des Diakonisches Werkes "Sprach- und 
Alphabetisierungsmobil"
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Nichtöffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Nach Beratung im Ausschuss

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Projektantrag des 
Diakonischen Werks des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde gGmbH.

Finanzielle Auswirkungen: 35.000,-- Euro

Anlage/n: Projektantrag „Sprach- und Alphabetisierungsmobil“

TOP 4.3



TOP 4.3



TOP 4.3



TOP 4.3



TOP 4.3
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 06.02.2017

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2017/093
öffentlich
06.02.2017

Schliszio, Katrin

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Projektantrag des Diakonischen Werks "Modellhaftes Theaterprojekt 
für neu zugewanderte Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund"
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Nichtöffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag: Nach Beratung im Ausschuss

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Projektantrag des 
Diakonischen Werks des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde gGmbH.

Finanzielle Auswirkungen: 17.000,-- Euro

Anlage/n: Projektantrag Theaterprojekt zugewanderte Frauen

TOP 4.4



TOP 4.4



TOP 4.4



TOP 4.4



TOP 4.4



TOP 4.4



TOP 4.4



TOP 4.4
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 06.02.2017

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2017/094
öffentlich
06.02.2017

Schliszio, Katrin

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Folgeantrag des Diakonischen Werkes zur weiteren Durchführung des 
Internationalen Frauentreffs "WIR"
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Nichtöffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag: Nach Beratung im Ausschuss

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ergibt sich aus dem beigefügten Folgeantrag des Diakonischen 
Werkes des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde gGmbH.

Finanzielle Auswirkungen: 18.000,-- Euro

Anlage/n: Folgeantrag zur weiteren Durchführung des Internationalen Frauentreffs 
„WIR“

TOP 4.5



TOP 4.5



TOP 4.5



TOP 4.5



TOP 4.5



TOP 4.5



TOP 4.5



TOP 4.5



TOP 4.5
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 09.02.2017

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 1 Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2017/098
öffentlich
08.02.2017
Wolf, Michael
Wolf, Michael

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Zuschüsse für Integrationsprojekte
Antrag des Nordkolleg: Modellhaftes integriertes Anschlussmodul an 
den Integrationskurs zur Vermittlung in den Arbeitsmarkt.
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Entscheidung
Öffentlich Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit beschließt nach Beratung

Der Hauptausschuss beschließt entsprechend der Empfehlung des Sozial- und 
Gesundheitsausschusses.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

2. Sachverhalt: 
Das Nordkolleg Rendsburg hat den in der Anlage beigefügten Projektantrag gestellt.

Michael Wolf

Anlage/n: 
Antrag des Nordkollegs

TOP 4.6



TOP 4.6



TOP 4.6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 4.6
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 30.01.2017

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2017/073
öffentlich
27.01.2017
Radant, Uwe
Radant, Uwe

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Schuldnerberatung nach dem SGB II und SGB XII
- Zustimmung zu den vom Kreistag unter Vorbehalt beschlossenen 
Erhöhungen der Haushaltsansätze
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Entscheidung
Öffentlich Hauptausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Bleibt der Beratung und Beschlussfassung des Sozial- und Gesundheitsausschusses 
vorbehalten

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde beschloss am 12.12.2016 unter 
dem Vorbehalt der noch zu erfolgenden Zustimmung des Sozial- und Gesundheits-
ausschusses und des Hauptausschusses, die Haushaltsansätze für die Schuldnerbe-
ratung im Rahmen des SGB XII (Teilplan 311 502) und SGB II (Teilplan 312 101) 
entsprechend dem als Anlage beigefügten gemeinsamen Antrag der CDU-, SPD-, 
FDP- und SSW-Kreistagsfraktion um je 3.900 € zu erhöhen. 
 
Die Schuldnerberatung hat zum Ziel, Leistungsberechtigten nach dem SGB II 
(Grundsicherung für Arbeitssuchende) und SGB XII (Sozialhilfe), die von Ver- oder 
Überschuldung betroffen sind, Hilfe bei der Überwindung ihrer Notlage zu gewähren 
sowie ihnen Handlungskompetenz zum angemessenen Umgang mit Schulden zu 
vermitteln. Daneben wird Schuldnerberatung als Präventionsleistung im Einzelfall für 
Menschen in Arbeit und im Rahmen der Daseinsfürsorge erbracht.

Bei den Leistungserbringern handelt es sich im Einzelnen um
a) die AWO Schleswig-Holstein gGmbH für den südwestlichen Bereich  

(Aukrug)
b) den Verein Lichtblick Schuldnerberatung e.V. für den südöstlichen Bereich  

(Bordesholm)

TOP 5.
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c) das Diakonische Werk  des Kirchenkreises Rendsburg – 
Ev. Beratungszentrum - für den Wirtschaftsraum Rendsburg  
(Rendsburg)

d) das Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein, Schuldnerberatung  
Eckernförde, für das Umland von Eckernförde (Eckernförde). 

Die Zusammenarbeit basiert seit 1997 auf einer Vereinbarung zwischen den vier 
Beratungsstellen und der Kreisverwaltung. Danach erhalten die Leistungserbringer 
leistungsgerechte Pauschalentgelte, die zuletzt im Jahre 2008 angepasst wurden. 
Eine Fachleistungsstunde wird mit 52,00 € vergütet. Im Rahmen der Einzelfallre-
gulierung sind mit dem Kreis seit 2008 für ein Jahr von den vier Leistungserbringern 
insgesamt höchstens 253.126,--€ abrechenbar, d.h., 4.868 Beratungsstunden. 
Erbracht wurden von den vier Beratungsstellen jährlich darüber hinaus gehende 
Beratungen in einem Umfang von:

Jahr Mehrstunden
2008 610
2009 946
2010 879
2011       1.067
2012 586
2013 206
2014 463

Die Entwicklung der Fallzahlen stellt sich nach den vorliegenden Verwendungs-
nachweisen wie folgt dar: 
 

Beratungsfälle Jahr

gesamt davon
neu in dem Jahr

2008 863 419
2009 874 445
2010 844 397
2011 786 420
2012 714 375
2013 712 346
2014 683 362
2015 717 367

Finanzielle Auswirkungen: 
7.800 €, die aber bereits im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt sind

Anlage/n: 
Antrag der CDU-, SPD-, FDP- und SSW-Kreistagsfraktionen an den Kreistag für die 
Sitzung am 12.12.2016

TOP 5.



TOP 5.
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 30.01.2017

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2017/072
öffentlich
26.01.2017
Jeske-Paasch, Susanne
Schliszio, Katrin

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Vorschläge für die Verwendung des Jahresüberschusses 2015 der 
Förde Sparkasse
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag: 

Nach Beratung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt:

Der Verwaltungsrat der Förde Sparkasse hat in seiner Sitzung am 16. Juni 2016 
beschlossen, gemäß § 27 Abs. 3 Sparkassengesetz den anteiligen 
Jahresüberschuss 2015 an den Zweckverband Förde Sparkasse abzuführen.

Die weitere Verteilung des Jahresüberschusses haben der Zweckverband Förde 
Sparkasse in seiner Sitzung am 28. Juni 2016 und der Zweckverband Sparkasse 
Kreis Rendsburg-Eckernförde in seiner Sitzung am 24.10.2016 beschlossen.
 
Für die Verteilung des ausgeschütteten Jahresüberschusses sind die 
Haftungsanteile der Verbandsmitglieder maßgeblich (§§ 13,3 Abs. 2 der 
Verbandssatzung). Der an den Kreis auszuschüttende Betrag beträgt 50.563,58 €.
Dieser Betrag ist für öffentliche, mit dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse 
im Einklang stehende Zwecke zu verwenden.

TOP 6.
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Nach Erörterung beschloss der Hauptausschuss am 19.01.2017 einstimmig, die 
Fachausschüsse aufzufordern, Vorschläge für die Verwendung des 
Jahresüberschusses 2015 der Förde Sparkasse zu entwickeln und nach 
entsprechender Beschlussfassung vorzulegen. Der Hauptausschuss wird dann über 
die Verwendung entscheiden.

Finanzielle Auswirkungen: 

Anlage/n: /

TOP 6.
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 23.02.2017

Fraktionsantrag

Federführend:
FB 4 Soziales, Arbeit und 
Gesundheit

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2017/110
öffentlich
22.02.2017

Schliszio, Katrin

Vorschläge der SPD Kreistagsfraktion für die Verwendung des 
Jahresüberschusses 2015 der Förde Sparkasse
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Nichtöffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt:
Der Sachverhalt ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Vorschlag der SPD 
Kreistagsfraktion vom 22.02.2017.

Anlage: Vorschlag der SPD Kreistagsfraktion zu TOP 6

TOP 6.1



 

 

      

Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde 
Sozialpolitischer Sprecher 
Ulrich Kaminski   

 
 

SPD Kreistagsfraktion  Telefon    e-Mail:     Bankverbindung:   Vorsitzender:  Telefon 
Rendsburg-Eckernförde  0 43 31) 2 02- 3 60  spd-fraktion@gmx.de  Sparkasse Mittelholstein  Dr. Kai Dolgner  (0 43 31) 14 96 24 
Kaiserstraße 8    Fax:     Internet: www.spd-   BLZ: 214 500 00   Lüttmoor 38  Fax: (0 43 31) 21 74 6 
24768 Rendsburg    (0 43 31) 2 02-5 30  net-sh.de/rdeck/fraktion      Konto: 31 097    24783 Osterrönfeld kai.dolgner@gmx.de  

 

SPD 

 

 

 

Vorlage der SPD Kreistagsfraktion zu TOP 6. „ Vorschläge für die Verwendung des 

Jahresüberschusses 2015 der Förde Sparkasse“ 

 

 

Die SPD Kreistagsfraktion schlägt vor, 11.000 € aus dem Jahresüberschuss den „Tischen und 

Tafeln“ im Kreis Rendsburg Eckernförde“ in: 

 

- Hademarschen, Nortorf, Hohenwestedt, Jevenstedt, Rendsburg, Osterrönfeld, Schacht-

Audorf, Owschlag, Gettorf, Eckernförde und Bordesholm 

 

einmalig anteilig zur Verfügung zu stellen zur Beteiligung an den Betriebskosten (KFZ 

Versicherungen, Steuern, Benzinkosten, Lagerhaltung, Reinigungskosten, Kosten für 

Abfallentsorgung usw.) und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit (Erstattung von 

Fahrtkosten beim Einsatz eigener PKWs usw.). 

 

Die SPD Kreistagsfraktion möchte damit die ehrenamtliche Tätigkeit im Sinne des 

Gemeinwohls und die Unterstützungsleistungen für bedürftige Familie, insbesondere auch für 

Flüchtlingsfamilien, würdigen. Sie  begrüßt ausdrücklich, dass die gespendeten Lebensmittel 

nicht vernichtet und für Biogasanlagen verschwendet werden, sondern  Menschen zugute 

kommen. 

 

  

 

 

Rendsburg, 22.02.2017 

 

 

 
 

Ulrich Kaminski 

Sozial- und Gesundheitspolitischer Sprecher 

TOP 6.1

mailto:spd-fraktion@gmx..de
http://www.spd-/
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 23.02.2017

Fraktionsantrag

Federführend:
FB 4 Soziales, Arbeit und 
Gesundheit

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2017/111
öffentlich
22.02.2017

Schliszio, Katrin

Vorschläge der CDU-Kreistagsfraktion für die Verwendung des 
Jahresüberschusses 2015 der Förde Sparkasse
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Nichtöffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt:
Der Sachverhalt ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Antrag der CDU-
Kreistagsfraktion vom 22.02.2017.

Anlage: Antrag der CDU-Kreistagsfraktion zu TOP 6

TOP 6.2



 

 

Paradeplatz 10  Telefon: 0 43 31 / 14 16 0 Internet : www.cdu-rd-eck.de Geschäftsführer: 
24768 Rendsburg  Telefax: 0 43 31 / 14 16 20 Email: info@cdu-rd-eck.de  Tim Albrecht 
  

Besuchen Sie uns im Internet: www.cdu-rd-eck.de 

 

 
 
 

CDU-Kreistagsfraktion, Paradeplatz 10, 24768 Rendsburg 
 

 
 
 
 
 
 
 

22.02.2017 
 
 
 
Vorlage für die Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am 23.02.2017 
 
 
Vorlage der CDU-Kreistagsfraktion zu TOP 6 " Vorschläge für die Verwendung des 

Jahresüberschusses 2015 der Förde Sparkasse" 

 

 

Die CDU-Kreistagsfraktion schlägt vor, folgende Institutionen / Projekte mit Mitteln aus dem 

Jahresüberschuss 2015 der Förde Sparkasse zu unterstützen: 

 

- 5.000,00 EUR für die Brücke e.V. mit der Zweckbindung den Betrag für die Ferien-Aktions- 

  Woche einsetzen.  Mastbrook ist im Kreisgebiet ein bzw. der Schwerpunkt der  

  Armutsbekämpfung. 
 

- 2.500,00 EUR für ViA ohne Zweckbindung 
 

- 5.000,00 EUR für Spende für Ausstattungsgegenstände im Frauenhaus Rendsburg 

 
Begründung: 
erfolgt mündlich 
 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
 
 

Thorsten Schulz 

An  
 den Vorsitzenden des Sozial- und Gesundheits-

ausschusses des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
Herrn Ulrich Kaminski   
ullikaminski@t-online.de  
 

 Frau Susanne Jeske-Paasch z.K. 
Susanne.Jeske-Paasch@kreis-rd.de 

 

TOP 6.2
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 06.02.2017

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FB 4 Soziales, Arbeit und 
Gesundheit

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2017/095
öffentlich
06.02.2017

Schliszio, Katrin

Mitwirkend: öffentliche Mitteilungsvorlage

Bericht des Vereins Flüchtlingshilfe Region Rendsburg e. V. über 
die Durchführung der Interkulturellen Woche
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Nichtöffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Kenntnisnahme

Der Verein Flüchtlingshilfe Region Rendsburg e. V. reicht den in der Anlage 
beigefügten Bericht zur Durchführung der Interkulturellen Woche 2016 ein und 
erläutert die Vorlage in der Sitzung.

Anlage/n: Kurzbericht Interkulturelle Woche 2016

TOP 7.



Interkulturelle Woche 2016 

Bericht zur Durchführung 

Durchführender: Flüchtlingshilfe Region Rendsburg e.V. 

1. Ausgangslage 

Der starke Zustrom von Flüchtlingen im Jahre 2015 und die allgemeine Stimmungslage im 

Jahr 2016 gegenüber Ausländern und Zugewanderten, ließen die Durchführung einer 

interkulturelle Woche als Zeichen der Region für Offenheit und Toleranz in der Region 

Rendsburg geboten erscheinen. 

Der Verein Flüchtlingshilfe Region Rendsburg e.V. erklärte sich der Stadt Rendsburg und 

dem Kreis Rendsburg-Eckernförde gegenüber bereit, die Interkultrurelle Woche 2016 zu 

organisieren und zusammen mit Anbietern interkultureller Veranstaltungen ein Programm zu 

erstellen. 

2. Durchführung 

Um die Interkulturelle Woche durchführen zu können, lud der Verein zu mehreren 

Vorbereitungstreffen ein. Er konnte dabei auf die Unterstützung der VHS Rendsburger Ring 

e.V. zurückgreifen, die Räume und Technik zur Verfügung stellte. Sie fanden am 21. April, 

26. Mai und 05. Juli statt. Im Zuge der Vorbereitungstreffen entstand ein Bild des Ablaufs 

und der möglichen Veranstaltungen während der IKW. 

Schließlich kamen 26 Veranstaltungen von 17 Anbietern zu Stande. Die Interkulturelle 

Woche fand wie geplant vom 24. September bis 03. Oktober 2016 in und um Rendsburg 

statt. 

3. Finanzierung 

Es entstanden die folgenden Kosten: 

Posten Betrag in € 

1. Werbung und Infomaterial 2.187,82 

2. Sächliche Aufwendungen 467,44 

3. Initiierung und Vorbereitung 207,70 

4. Honorare und 
Aufwandsentschädigungen 

880,00 

Gesamt 3.742,96 
 

Die Finanzierung stellte sich folgendermaßen dar: 

Mittelgeber Betrag in € 

Rat für Kriminalitätsverhütung 2.000,00 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 500,00 

Stadt Rendsburg 500,00 

Flüchtlingshilfe Region Rendsburg e.V. 742,96 

Gesamt 3.742,96 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 31.01.2017

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FB 4 Soziales, Arbeit und 
Gesundheit

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2017/078
öffentlich
31.01.2017
Schröder, Max-Detlef
Schliszio, Katrin

Mitwirkend: öffentliche Mitteilungsvorlage

Benchmarkingbericht Eingliederungshilfe 2015
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Kennzahlenvergleich in der Eingliederungshilfe der Kreise und kreisfreien Städte 
Schleswig-Holstein wird seit 2009 durchgeführt.

Nachfolgend einige Darstellungen aus dem beigefügten Bericht 2015 

 Die „Entwicklung der Falldichte“ ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde im 
Vergleich 2014 und 2015 mit 2,1% pro 1000 Einwohner gegenüber dem 
Mittelwert der Kreise von 1,4% gestiegen (siehe Seite 11, Darstellung 2).

Die „Dichte der Leistungsberechtigten“ pro 1000 Einwohner fällt im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde mit 11,7 Personen höher aus gegenüber dem 
Mittelwert der Kreise mit 10,4 Personen (siehe Seite 11, Darstellung 3). 

 Die „Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe im Jahr“ betragen pro 
Leistungsberechtigten im Kreis Rendsburg-Eckernförde 21.213 € und damit 
um 0,5 % höher gegenüber dem Mittelwert der Kreise  von 21.113 € (siehe 
Seite 13, Darstellung 5)

 Die „Dichte stationäres Wohnen“ hat sich in der Entwicklung 2014 - 2015 von 
3,35 auf 3,30 pro 1000 Einwohner um 1,7% verringert (siehe Seite 18, 
Darstellung 10)

 

 Die „Dichte ambulant betreutes Wohnen“ hat sich in der Entwicklung 2014-
2015 von 3,29 auf 3,48 pro 1000 Einwohner leicht erhöht (siehe Seite 20, 
Darstellung 12).
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 Der „Ambulantisierungsgrad im betreuten Wohnen“ liegt mit 51,3% über dem 
Mittelwert der Kreise mit 47,4% (siehe Seite 21, Darstellung 14).

 Die „Bruttoausgaben pro Leistungsberechtigten in der Produktgruppe 
Wohnen“ fällt im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 18.899 €  um 790 € 
geringer aus gegenüber dem Mittelwert der Kreise mit 19.689 € (siehe      
Seite 23, Darstellung 16).

 Die Dichte der „Leistungsberechtigten in der Produktgruppe Arbeit“ pro 1000 
Einwohner beträgt im Kreis Rendsburg-Eckernförde 9,4 und hat sich 
gegenüber 2014 kaum verändert. Mittelwert der Kreise 7,3 Personen (siehe 
Seite 25, Darstellung 18).

 Die „Bruttoausgaben Produktgruppe Arbeit“ pro 1000 Einwohner fallen im 
Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 16.497 €  um 564 € geringer aus gegenüber 
dem Mittelwert der Kreise von 17.061 € (siehe Seite 28, Darstellung 21).

In der Eingliederungshilfe sind weiterhin die Zugangssteuerung (Beratung, 
Wegweisung usw.) und die Möglichkeiten der ambulanten Hilfestellungen 
(Ambulantisierungsgrad) im Fokus zu behalten.

Der Kennzahlenvergleich 2015 ist als Anlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen: Ohne

Anlage/n: Benchmarkingbericht Eingliederungshilfe 2015
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1. Einleitung 

1.1. Ausgangslage und Ziele 

Die Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen, die durch eine Behinderung we-

sentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind, eine 

angemessene Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft zu ermögli-

chen. Demografische, gesetzliche und gesellschaftliche Veränderungen führen in vielen 

Bereichen zu steigenden Fallzahlen und höheren Ausgaben bei sozialstaatlichen Leis-

tungen. Die Eingliederungshilfe war hiervon im Zuge der Inklusionsbemühungen von 

Menschen mit Behinderungen in den vergangenen Jahren in besonderem Maße betrof-

fen. Um Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der zu gewährenden Leistungen sicherzu-

stellen, müssen Städte und Kreise Strukturen, Prozesse und Personaleinsatz in den 

Organisationen selbst, aber auch innerhalb des Netzwerks mit beteiligten Akteuren 

anhand fachlicher und fiskalischer Kriterien optimal ausrichten. 

Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Leistungen der Eingliederungshilfe sollen zu-

dem durch das derzeit vorbereitete Bundesteilhabegesetz, das bis zum Jahresbeginn 

2020 vollständig in Kraft treten soll, unterstützt werden. Insgesamt besteht das Gesetz 

aus drei Stufen, sodass vorbereitende Änderungen im SGB XII bereits ab 2017 wirk-

sam werden. Das neue Bundesteilhabegesetz wird die Eingliederungshilfe aus der Sozi-

alhilfe im SGB XII in ein neues Leistungsrecht im SGB IX überführen. Verbunden mit 

der „Eingliederungshilfe neu“ sind bspw. ein neuer Behinderungsbegriff, das 

Herauslösen aus dem „Fürsorgesystem“, höhere Einkommens- und Vermögensgrenzen, 

personenzentrierte Leistungen sowie eine Konzentration auf die Fachleistung. Durch die 

Reform soll keine neue Ausgabendynamik entstehen. Das Benchmarking der 

Eingliederungshilfe in Schleswig-Holstein hat gezeigt, dass die Sozialhilfeträger seit 

Jahren stark steigende Ausgaben in der Eingliederungshilfe zu tragen haben.  

Die Kreise und kreisfreien Städte führen bereits seit dem Jahr 2007 ein Benchmarking 

zur Entwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung durch. Für das 

EGH-Benchmarking erheben die Städte und Kreise Daten zu Leistungen und Finanzen 

nach strengen Definitionen, die eine Vergleichbarkeit ermöglichen. Diese sind nicht 

identisch mit den Daten der öffentlichen Statistik zum SGB XII, die aus strukturellen 

Gründen für den Kennzahlenvergleich nur teilweise geeignet sind. Der Vergleich be-

schränkt sich dabei auf die Betrachtung der reinen EGH-Aufwendungen. Nicht Gegen-

stand der Betrachtung sind die existenzsichernden Leistungen für die Menschen, die 

Eingliederungshilfe erhalten.1 

  

                                            
1  Methodischer Hinweis: Im Benchmarking werden Vorjahreswerte nachträglich korrigiert, wenn sich 

diese in der Folge als nicht exakt erwiesen haben. Entwicklungen beziehen sich in diesem Bericht 
daher auf den letzten Datenstand.  
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Hinweise zum Bericht 

 
 Die Stadt Kiel konnte sich aus personellen Gründen in diesem Jahr nicht am 

Benchmarking beteiligen. Daher liegen erstmals keine vollständigen Daten für 

Schleswig-Holstein vor. Auf die Gesamtübersicht mit aggregierten Landesdaten 

wird in diesem Bericht folglich verzichtet. Ein Vergleich zu den Vorjahren wäre 

für die Gesamtwerte nicht möglich. Die Aussagekraft der gewichteten Mittelwerte 

ist aufgrund der unvollständigen Daten in 2015 eingeschränkt.  

 Die Daten des Kreises Nordfriesland weisen über den gesamten Erhebungszeit-

raum Ungenauigkeiten auf. Mit der Erhebung 2015 wurde begonnen, die Daten-

qualität zu verbessern; sie enthält jedoch ebenfalls noch Ungenauigkeiten, da der 

grundlegende Umbauprozess erst begonnen hat. Für die Erhebung 2016 soll die 

Umstellung erfolgt sein. Die Ergebnisse haben daher derzeit noch Unschärfen. 

 Wegen einer Systemumstellung wurden im Kreis Ostholstein alle vorliegenden 

Daten zum Stichtag 31.10.2015 erhoben. 

 Wenn im vorliegenden Bericht auf Fallkosten verwiesen wird, so handelt es sich 

dabei um die jährlichen Ausgaben pro Leistungsberechtigten für eine bestimmte 

Maßnahme der Eingliederungshilfe. Gleichfalls gilt es bei der Betrachtung der 

Fallkosten zu beachten, dass die Ausgaben immer für ein Kalenderjahr erhoben 

werden, während für die Leistungsberechtigten Stichtagszahlen zum 31.12. an-

gegeben werden. Die Jahresverlaufszahl der Leistungsberechtigten beeinflusst die 

absolute Höhe der Ausgaben und somit auch die Fallkosten. Aus Gründen der 

Vergleichbarkeit zu den Vorjahren wird zur Berechnung der Kennzahlen jedoch 

stets auf die Stichtagszahlen zurückgegriffen. Aufgrund der Nichteinbeziehung 

der Jahresverlaufszahl kann es somit zu divergierenden Entwicklungen bei den 

Fallkosten und der Stichtagszahl der Leistungsberechtigten kommen. 
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1.2. Inhalte des Kennzahlenvergleichs 

Inhalte des Kennzahlenvergleichs 

 Gegenstand des vorliegenden Kennzahlenvergleichs der Kreise und kreisfreien 

Städte in Schleswig-Holstein sind die Leistungsbereiche der Eingliederungshilfe 

nach dem 6. Kapitel SGB XII: 

1. Produktgruppe Wohnen 

2. Produktgruppe Arbeit, Beschäftigung und Tagesstruktur 

3. Produktgruppe Hilfen zur angemessenen Schul- und Ausbildung 

4. Produktgruppe Heilpädagogische Leistungen für noch nicht eingeschul-

te Kinder 

5. Produktgruppe Weitere Produkte: z.B. Familienentlastender Dienst o-

der Familienpflege. 

 
 

Die Struktur des Berichtes orientiert sich an den dargestellten Produktgruppen der Ein-

gliederungshilfe. 43% der Maßnahmen des 6. Kapitels SGB XII entfallen auf eine 

Wohnleistung, die rund die Hälfte aller Ausgaben in der Eingliederungshilfe ausma-

chen. Die Leistungen der Produktgruppe Arbeit beanspruchen rund ein Drittel sowohl 

der Maßnahmen als auch der Bruttoausgaben. Der drittgrößte Leistungsbereich sind 

die Heilpädagogischen Leistungen mit einem Anteil von 17% der Maßnahmen und 

11% der Ausgaben. In den letzten Jahren zunehmend war die Bedeutung der Produkt-

gruppe Schul- und Ausbildung, auf die 5% der Maßnahmen entfallen. Von vergleichs-

weise geringer Bedeutung sind die sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe. 

 

43%

33%

5%

17%
2%

50%

34%

4%

11%
1%

Anteile von Maßnahmen (innen) und 
Ausgaben (außen) der Eingliederungshilfe
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Schul- und 
Ausbildung

Heildpäd. 
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Sonstige 
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Wohnen
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2. Zentrale Ergebnisse 

Eingliederungshilfe gesamt 

 
 In 12 von 14 Kreisen und kreisfreien Städten stieg im Zeitraum von 2011 bis 

2015 die Falldichte der Eingliederungshilfe um durchschnittlich 1,6% pro Jahr 

(ohne Kiel) an. 

 Die vier kreisfreien Städte haben im Mittel ein wesentlich höheres Dichteniveau 

als die Kreise. Bei den Kreisen zeigt sich ein Nord-Süd-Gefälle mit niedrigeren 

Falldichten im Hamburger Umland. 

 Die 14 teilnehmenden Kommunen haben im gewichteten Mittel eine Dichte von 

11,4 Leistungsberechtigten pro 1.000 Einwohner/innen. Damit erhält eine/r von 

88 Einwohner/innen Leistungen aus der Eingliederungshilfe. 

 Die kreisfreien Städte (ohne Kiel) geben derzeit mit 317 Euro pro Einwohner/in 

insgesamt 95 Euro mehr für die Eingliederungshilfe aus als die Kreise.  

 Eine steigende Tendenz bei den Ausgaben lässt sich bei allen 14 teilnehmenden 

Kommunen erkennen. 

Produktgruppe Wohnen  

 Im Mittel aller Kommunen (ohne Kiel) gab es im Zeitraum von 2011 bis 2015 in 

der Produktgruppe Wohnen einen leichten Falldichteanstieg von 1,1% pro Jahr. 

 In den Städten liegt die Falldichte der Wohnleistungen in der Eingliederungshilfe 

um mehr als 50% über den Kreisen. 

 In den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und Pinneberg sowie der Stadt Flens-

burg sind die Falldichten insgesamt rückläufig. 

 Im stationären Wohnen war die Falldichte in 8 der 14 teilnehmenden Kommu-

nen seit 2011 rückläufig. Signifikante Steigerungen gab es nur in den Kreisen 

Ostholstein und Segeberg. Im Mittel stagniert die Entwicklung. 

 Mit rund 78% der Gesamtausgaben der Produktgruppe Wohnen ist das vollstati-

onäre Wohnen die finanziell bedeutendste Leistung. 

 In 11 von 14 Kommunen stieg die Falldichte im ambulant betreuten Wohnen an, 

seit 2011 um 2,7% pro Jahr im gewichteten Mittel. 

 Das ambulante Wohnen verursacht 18% der Aufwendungen der Produktgruppe 

Wohnen. 

 Der Ambulantisierungsgrad ist in Kreisen und kreisfreien Städten auf einem ver-
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gleichbaren Niveau von rund 47%. Die höchsten ambulanten Anteile weisen die 

Stadt Neumünster mit 61,4% und der Kreis Segeberg mit 54,6% auf. 

 Die 14 teilnehmenden Kommunen wendeten im Vorjahr 118 Euro pro Einwoh-

ner/in für Wohnleistungen der Eingliederungshilfe auf. 

 Die Fallkosten für den Bereich Wohnen liegen im Mittel bei rund 19.650 Euro 

und variieren zwischen rund 14.700 Euro in Neumünster und ca. 25.000 Euro 

im Kreis Dithmarschen. 

Produktgruppe Arbeit und Beschäftigung 

 In allen Kreisen und kreisfreien Städten (ohne Kiel) sind die Falldichten der Pro-

duktgruppe Arbeit im Fünfjahreszeitraum angestiegen. 

 Innerhalb der Leistungen im Bereich Arbeit und Beschäftigung ist die Werkstatt 

für Menschen mit Behinderung mit einem Anteil von je 82% an den Maßnahmen 

sowie den Ausgaben die mit Abstand bedeutendste Leistung. 

 Die Entwicklung der Dichte in WfbM ist in allen teilnehmenden Kommunen an-

steigend mit jährlichen Wachstumsraten zwischen 1,1% und 3,2%. 

 Auf die Tagesförderstätte entfallen 8% der Ausgaben des Produktbereichs. 

 Die Unterschiede zwischen Kreisen und kreisfreien Städten fallen in der Produkt-

gruppe Arbeit deutlich geringer aus als in der Produktgruppe Wohnen. 

 2015 gaben die 14 teilnehmenden Kommunen Schleswig-Holsteins im Mittel 

rund 79 Euro pro Einwohner/in für die Leistungen der Produktgruppe Arbeit aus. 

 Das konstante Wachstum, das bei der Falldichte des Bereiches Arbeit und Be-

schäftigung zu beobachten ist, lässt sich auch bei den Ausgaben pro Einwoh-

ner/in erkennen. 

 Die Fallkostenunterschiede sind in der Produktgruppe Arbeit vergleichsweise 

gering. Im gewichteten Mittel kostet eine Leistung des Produktbereiches die Sozi-

alhilfeträger rund 17.000 Euro. 

Produktgruppe Schul-und Ausbildung 

 Die Hilfen zur angemessenen Schul- und Ausbildung werden in erster Linie durch 

die Integrationshilfen bestimmt, auf die 79% der Maßnahmen und 67% der Aus-

gaben der Produktgruppe entfallen. 

 22% der Bruttoausgaben werden durch Leistungen in Internaten verursacht. 
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 Die Produktgruppe Schul- und Ausbildung weist erheblich größere Wachstumsra-

ten auf als die Bereiche Wohnen und Arbeit. Im jährlichen Mittel stieg die Fall-

dichte um mehr als 12%. 

 Insgesamt erhalten 6 von 1.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 

unter 18 Jahren Leistungen der Eingliederungshilfe zur Schul- oder Ausbildung. 

 Die Integrationshilfen waren in den letzten Jahren die Leistung der Eingliede-

rungshilfe mit den höchsten Wachstumsraten. In diesem Jahr hat sich die Fall-

zahlsteigerung jedoch abgeschwächt. 

Produktgruppe Heilpädagogische Leistungen 

 Die mit Abstand höchste Fallzahl bei den heilpädagogischen Leistungen weist die 

mobile ambulante Frühförderung auf. Hierauf entfallen 57% aller Maßnahmen. 

 Im Mittel war in den 14 teilnehmenden Kommunen ein leichter Anstieg der Fall-

dichte von 1% pro Jahr erkennbar. 

 Insgesamt verursachen die Leistungen in Kindertagesstätten 65% der Ausgaben 

in der Produktgruppe bei 37% der Maßnahmen. 

 Die Spanne der Dichte der heilpädagogischen Leistungen liegt zwischen rund 25 

LB pro 1.000 altersgleichen Kindern in Rendsburg-Eckernförde und über 60 in 

den Städten Lübeck und Flensburg 

 Die Fallkosten für Kita-Leistungen sind mit durchschnittlich rund 19.000 Euro 

fast dreimal so hoch wie für die ambulante Frühförderung mit ca. 6.500 Euro. 
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3. Ausgewählte Ergebnisse 

3.1. Eingliederungshilfe insgesamt 

Zunächst werden die aggregierten Fall- und Finanzdaten aller Produktgruppen der Ein-

gliederungshilfe betrachtet, um eine Gesamtübersicht der Leistung zu erhalten. Die 

Struktur des Berichtes orientiert sich an den Leistungen der Eingliederungshilfe. 

DARST. 1: DICHTE EGH GESAMT 2015 (REGIOGRAPH)  

 

In der Kartendarstellung zeigen sich die regionalen Unterschiede bei der Falldichte der 

Eingliederungshilfe insgesamt in den Kommunen Schleswig-Holsteins. Bezogen auf 

1.000 Einwohner/innen haben die vier an Hamburg grenzenden Kreise des Landes die 

niedrigsten Falldichten der Eingliederungshilfe. Die Kreise in der nördlichen Hälfte des 

Bundeslandes haben insgesamt höhere Falldichten zu verzeichnen. Unter den Kreisen 

sind diese in Ostholstein und Rendsburg-Eckernförde am höchsten. Die kreisfreien 

Städte haben ein deutlich höheres Dichteniveau als alle Kreise des Landes. Das Nord-

Süd-Gefälle ist typisch für Schleswig-Holstein und lässt sich bei vielen Indikatoren be-

obachten. Dies deutet auf strukturelle Unterschiede zwischen den Kommunen hin.2 

                                            
2 Die Kontextfaktoren der Eingliederungshilfe wurden im Benchmarkingbericht 2014 ausführlich betrachtet. 
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DARST. 2: ENTWICKLUNG DICHTE EINGLIEDERUNGSHILFE GESAMT 

 

In 12 von 14 Kreisen und kreisfreien Städten stieg im Zeitraum von 2011 bis 2015 

die Falldichte in der Eingliederungshilfe an. Die einzigen Ausnahmen bilden die Kreise 

Pinneberg und Dithmarschen, in denen die Fallzahlen leicht rückläufig waren. Die 

deutlichsten Steigerungen im Fünfjahreszeitraum gab es in den Kreisen Ostholstein, 

Rendsburg-Eckernförde und Plön mit jährlichen Wachstumsraten zwischen 4 % und 

5 % zu verzeichnen. 

DARST. 3: DICHTE EGH GESAMT, KEZA 0.1.A (ZEITREIHE) 

 

Dichte EGH 

gesamt

LB pro 1.000 EW

2011 2012 2013 2014 2015
Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

FL 15,48 15,86 16,07 16,68 16,43 -1,5% 1,5%

KI 13,59 14,00 14,37 14,92

HL 14,47 14,65 14,96 14,94 15,89 6,4% 2,4%

NMS 16,36 17,06 17,34 17,37 17,12 -1,5% 1,1%

HEI 11,18 11,18 11,00 10,47 10,86 3,7% -0,7%

RZ 9,14 9,27 9,37 9,28 9,54 2,8% 1,1%

NF 10,10 10,50 10,37 10,80 10,51 -2,7% 1,0%

OH 10,09 10,54 11,23 11,77 12,18 3,5% 4,8%

PI 9,45 9,56 9,43 9,25 8,88 -3,9% -1,5%

PLÖ 9,00 9,47 9,74 10,09 10,58 4,9% 4,1%

RD 9,78 10,27 11,10 11,42 11,67 2,1% 4,5%

SL 10,42 10,70 10,79 10,83 11,19 3,3% 1,8%

SE 8,82 9,20 9,19 9,75 9,85 1,0% 2,8%

IZ 9,68 9,89 10,07 10,20 10,20 0,0% 1,3%

OD 9,10 9,73 9,52 9,87 9,95 0,9% 2,3%

Gew. Mittel 10,71 11,05 11,23 11,44 11,29 -1,4% 1,3%
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Die Darstellung verdeutlicht, dass die kreisfreien Städte mit durchschnittlich 16,3 Leis-

tungsberechtigten pro 1.000 Einwohner/innen (ohne Kiel) ein deutlich höheres Dich-

teniveau in der Eingliederungshilfe aufweisen als die Kreise mit 10,4 Leistungsberech-

tigten pro 1.000 Einwohner/innen. Erkennbar ist zudem, dass die Falldichten mit Aus-

nahme der Kreise Dithmarschen und Pinneberg überall weiterhin ansteigen. Unter den 

Kreisen fallen überdurchschnittliche Falldichten vor allem für die Kreise Ostholstein 

und Rendsburg-Eckernförde auf, während diese in Pinneberg vergleichsweise niedrig 

ausfällt. Die 14 teilnehmenden Kommunen haben im gewichteten Mittel eine Dichte 

von 11,3 Leistungsberechtigten pro 1.000 Einwohner/innen. Damit erhält eine/r von 

88 Einwohner/innen Leistungen aus der Eingliederungshilfe. 

DARST. 4: BRUTTOAUSGABEN DER EINGLIEDERUNGSHILFE PRO EINWOHNER/IN (ZEITREIHE), KEZA 0.7A  

 

Die Falldichten haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Bruttoausgaben pro Ein-

wohner/in. Dies lässt sich in der Darstellung 4 gut erkennen, da diese deutliche Paral-

lelen zu jener der Falldichte aufweist. So geben die kreisfreien Städte (ohne Kiel) der-

zeit mit 314 Euro pro Einwohner/in insgesamt 94 Euro mehr für die Eingliederungshilfe 

aus als die Kreise mit 220 Euro. Landesweit am höchsten sind die Ausgaben mit 361 

Euro in der Stadt Flensburg, wo diese zum Vorjahr noch einmal um 23 Euro angestie-

gen sind. Eine steigende Tendenz bei den Ausgaben lässt sich bei allen 15 Kommunen 

erkennen. Unterdurchschnittlich sind die Ausgaben weiterhin in den Kreisen Pinneberg 

und Herzogtum Lauenburg. Unter den Kreisen sind die höchsten Bruttoausgaben pro 

Einwohner/in in Nordfriesland und Rensburg-Eckernförde festzustellen. 
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DARST. 5: BRUTTOAUSGABEN DER EINGLIEDERUNGSHILFE PRO LEISTUNGSBERECHTIGTEN (ZEITREIHE), KEZA 0.8 

 

Bei den Fallkosten sind die Unterschiede zwischen den Kommunen deutlich geringer 

und auch ein grundsätzlich unterschiedliches Niveau zwischen kreisfreien Städten und 

Kreisen ist nicht zu beobachten. Auffällig ist hingegen die Stadt Neumünster, in der die 

Fallkosten mit 16.149 Euro um mehr als 4.500 Euro unter dem Durchschnitt liegen. 

Dies hängt unter anderem mit der Zusammensetzung der Leistungen sowie des leis-

tungsberechtigten Personenkreises innerhalb der Eingliederungshilfe zusammen. In 

Neumünster ist etwa der Anteil ambulanter Leistungen, die insgesamt niedrigere Aus-

gaben pro Fall verursachen, vergleichsweise hoch. Bei den Kreisen fallen die Ausgaben 

pro Leistungsberechtigtem im Kreis Ostholstein am niedrigsten aus. In der Mehrzahl 

der Kreise bewegen sich die Fallkosten im Bereich von 19.000 bis 22.000 Euro. Ein-

zig der Kreis Nordfriesland liegt mit etwas mehr als 24.000 Euro deutlich oberhalb 

dieser Spanne.  
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DARST. 6: AUSGABENANTEILE DER PRODUKTGRUPPEN AN ALLEN AUSGABEN 2015, KEZA 0.8 

 

Die Darstellung 6 zeigt, wie sich die Ausgaben auf die einzelnen Produktgruppen der 

Eingliederungshilfe verteilen. Die mit Abstand höchsten Ausgaben fallen in allen Kom-

munen für die Produktgruppe Wohnen an, die im Durchschnitt die Hälfte der EGH-

Ausgaben ausmacht. In der Stadt Lübeck sind es gar 56%. In Nordfriesland und Plön 

ist der Anteil der Produktgruppe Wohnen mit je 46% hingegen deutlich niedriger.  

Rund ein Drittel der Ausgaben entfällt zudem auf die Produktgruppe Arbeit. Eine hohe 

finanzielle Bedeutung haben die Leistungen des Bereiches Arbeit vor allem in den Krei-

sen Dithmarschen, Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg und 

Steinburg. Unterdurchschnittlich ist der Anteil hingegen in den Kreisen Ostholstein, 

Pinneberg und Stormarn.  

Große Unterschiede gibt es vor allem im Bereich der heilpädagogischen Leistungen. 

Aufgrund von strukturellen Unterschieden in der Bearbeitung der Fälle liegt der Ausga-

benanteil hier in der Stadt Flensburg mit 18% rund drei Mal so hoch wie im Kreis 

Rensburg-Eckernförde mit 6%. Bei den Leistungen für Kinder spielen vor allem die 

Steuerung durch die Hilfeplanung, der Grad der Ambulantisierung (Frühförderung statt 

Einzelintegrationsmaßnahmen) sowie Wechselwirkung zum SGB VIII eine wesentliche 

Rolle.  

47%

56%
49% 49% 48% 46%

55%
49%

46%
52% 50%

47% 48%
51% 50% 52% 49%

30%

30%

35%
39%

34% 38%

29%

29% 35%

38%
38%

32%

38% 29% 34% 32%
34%

4%

3% 5%
4%

5%
3%

7%

5%
5%

4%
2%

5%

4%

6%
4% 4% 5%

18%

10% 10% 7%
12% 12% 8%

15%
15%

6% 9%

14%

10%
12% 11% 12% 11%

99% 100% 100% 99% 99% 100% 99% 98%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

FL KI HL NMS HEI RZ NF OH PI PLÖ RD SL SE IZ OD Gew
MW

Städte Kreise

A
n
te

ile
 a

n
 a

lle
n
 L

B

Top-Kennzahl 0.10
Ausgabenanteile der Produktgruppen an allen Ausgaben

Produktgruppe Wohnen Produktgruppe Arbeit Produktgruppe Schul- u. Ausbildung

Produktgruppe Heilpäd. Leistung Produktgruppe Weitere Ausgabenanteile nach Produkten

TOP 9.1



Benchmarking der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein  Bericht 2015 

 

 15 15 

DARST. 7: ANTEILE DER LB IN DER EGH NACH GESCHLECHT 2015 

 

Dargestellt sind die Anteile der Leistungsberechtigten der Eingliederungshilfe nach Ge-

schlecht. Es zeigt sich, dass in allen Kommunen ein deutlich höherer Anteil an männli-

chen Leistungsberechtigten besteht. Im gewichteten Mittel der 14 Kommunen sind 

58,8% der Leistungsberechtigten männlich und 41,2% weiblich. Der Anteil weiblicher 

Leistungsberechtigter variiert zwischen 36,5% im Kreis Dithmarschen und 45,4% in 

der Stadt Lübeck. Ein höherer Anteil männlicher Leistungsberechtigter in der Eingliede-

rungshilfe lässt sich auch bundesweit beobachten. Dies hängt unter anderem mit dem 

häufigeren Auftreten bestimmter Behinderungsformen beim männlichen Geschlecht 

zusammen. Angeborene Behinderungen treten bei Jungen bereits wesentlich häufiger 

auf als bei Mädchen. Eine Ungleichverteilung der Geschlechter lässt sich über fast alle 

Leistungen der Eingliederungshilfe hinweg beobachten. Besonders große Unterschiede 

treten jedoch bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder auf, wo zwei Drittel der 

Leistungsberechtigten männlich sind.  
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3.2. Wohnen 

Zum Bereich Wohnen werden in Schleswig-

Holstein die Leistungen ambulant betreutes Woh-

nen, teilstationäres Wohnen und vollstationäres 

Wohnen gezählt. Mit rund 78% der Gesamtaus-

gaben der Produktgruppe Wohnen ist das vollsta-

tionäre Wohnen die finanziell bedeutendste Leis-

tung. Es entfallen nahezu gleich viele Maßnahmen 

auf das ambulant betreute Wohnen wie auf das 

vollstationäre Wohnen mit 47% bzw. 48%. Das 

ambulante Wohnen verursacht dabei jedoch nur 

18% der Aufwendungen. Die Anteile des ambu-

lanten Wohnens an den Maßnahmen der Produkt-

gruppe steigen seit Jahren stetig, was sich in der 

wachsenden Ambulantisierungsquote nieder-

schlägt. Das teilstationäre Wohnen spielt mit 5% 

der Maßnahmen und 4% der Ausgaben eine un-

tergeordnete Rolle.  

DARST. 8: ENTWICKLUNG DICHTE PRODUKTGRUPPE WOHNEN 

 

Für die Produktgruppe Wohnen insgesamt zeigen sich deutlich unterschiedliche Ent-

wicklungen in den Kommunen Schleswig-Holsteins. Mit den Kreisen Steinburg, Dith-

marschen und Pinneberg sowie der kreisfreien Stadt Flensburg haben gleich vier Kom-

munen in den vergangenen fünf Jahren eine rückläufige Falldichte in den Wohnleistun-

gen der Eingliederungshilfe zu verzeichnen. Im Mittel aller Kommunen gab es im Zeit-

raum von 2011 bis 2015 dagegen einen leichten Falldichteanstieg von 0,8% pro Jahr. 

Besonders stark fiel in diesem Zeitraum das Wachstum im Kreis Ostholstein mit durch-

Dichte 

Produktgruppe 

Wohnen

LB pro 1.000 EW

2011 2012 2013 2014 2015
Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

FL 9,00 8,86 8,83 9,05 8,88 -1,8% -0,3%

KI 8,28 8,29 8,44 8,61

HL 7,68 7,77 7,72 7,65 7,91 3,4% 0,8%

NMS 8,55 8,91 8,67 8,91 9,13 2,5% 1,7%

HEI 4,95 4,78 4,51 4,62 4,71 1,9% -1,2%

RZ 4,39 4,51 4,69 4,68 4,84 3,3% 2,5%

NF 4,86 5,17 5,29 5,39 5,51 2,1% 3,2%

OH 5,32 5,66 6,06 6,39 6,90 8,0% 6,7%

PI 4,84 5,06 4,88 4,87 4,78 -1,9% -0,3%

PLÖ 4,24 4,42 4,48 4,52 4,70 3,9% 2,6%

RD 5,88 6,15 6,51 6,64 6,77 2,0% 3,6%

SL 5,76 5,88 5,89 5,92 6,11 3,1% 1,5%

SE 4,90 4,91 5,09 5,07 5,23 3,1% 1,7%

IZ 5,48 5,50 5,42 5,25 5,13 -2,4% -1,7%

OD 4,63 4,90 4,96 5,11 5,33 4,3% 3,6%

Gew. Mittel 5,74 5,89 5,96 6,04 5,94 -1,7% 0,8%

Leistungen im Bereich Wohnen 
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schnittlich 6,7% pro Jahr aus. Auch in den Kreisen Stormarn, Rendsburg-Eckernförde 

und Nordfriesland stiegen die Fallzahlen im Betrachtungszeitraum jeweils über 3% pro 

Jahr an. 

DARST. 9: DICHTE DER LB IN DER PRODUKTGRUPPE WOHNEN (ZEITREIHE), KEZA 1.1A 

 

Zunächst wird in der Darstellung das unterschiedliche Dichteniveau zwischen Kreisen 

und kreisfreien Städten sichtbar. In den Städten (ohne Kiel) liegt die Falldichte der 

Wohnleistungen in der Eingliederungshilfe um mehr als 50% über den Kreisen. Den 

höchsten Dichtewert hat dabei zurzeit die Stadt Neumünster mit 9,3 Leistungsberech-

tigten pro 1.000 Einwohner/innen. Bei den Kreisen fallen Ostholstein und Rendsburg-

Eckernförde mit erhöhten Dichten von je über 20% im Vergleich zum Kreismittelwert 

auf. Die niedrigsten Falldichten im Bereich Wohnen weisen die Kreise Dithmarschen 

und Plön auf. Die absolute Steigerung der Dichte fiel in der Stadt Neumünster sowie im 

Kreis Ostholstein am höchsten aus. 

Die Produktgruppe Wohnen hat aufgrund ihrer Fall- und Kostenanteile eine herausge-

hobene Bedeutung innerhalb der Eingliederungshilfe. Die bedeutendsten Leistungen 

der Produktgruppe, stationäres sowie ambulant betreutes Wohnen, werden daher 

erstmals gesondert dargestellt und erläutert. Das teilstationäre Wohnen wird aus statis-

tischer Historie dem stationären Wohnen zugeordnet. Um Datenbrüche zu vermeiden 

wird diese Zuordnung beibehalten. Die derzeitigen Begrifflichkeiten stationär, teilstatio-

när und ambulant werden nach der vollständigen Umsetzung des Bundesteilhabegeset-

zes entfallen, wodurch die zukünftigen Unterscheidungsmerkmale der Wohnformen 

derzeit noch unklar sind. 
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Stationäres Wohnen 

DARST. 10: ENTWICKLUNG DICHTE STATIONÄRES WOHNEN (INKL. TEILSTATIONÄRES WOHNEN) 

 

Die Entwicklung im stationären Wohnen weicht deutlich von der gesamten Produkt-

gruppe ab. In 8 der 14 Kommunen war die Falldichte seit 2011 rückläufig. Dies gilt 

insbesondere für die Stadt Neumünster sowie den Kreis Steinburg. In vier weiteren 

Kreisen waren moderate Wachstumsraten im stationären Wohnen erkennbar. Nur die 

Kreise Ostholstein und Segeberg haben mit einer durchschnittlichen jährlichen Steige-

rung von 3,4% bzw. 2,5% signifikante Falldichtensteigerungen zu verzeichnen. 

Dichte stat. 

Wohnen

LB pro 1.000 EW

2011 2012 2013 2014 2015
Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

FL 5,39 5,43 5,53 5,59 5,58 0,0% 0,9%

KI 4,19 4,06 3,92 3,86

HL 4,45 4,45 4,40 4,39 4,37 -0,6% -0,5%

NMS 3,86 3,89 3,76 3,49 3,52 0,9% -2,3%

HEI 3,23 3,23 3,08 3,07 3,15 2,5% -0,6%

RZ 2,38 2,40 2,42 2,40 2,45 2,1% 0,7%

NF 2,85 2,96 3,01 3,05 2,96 -3,1% 0,9%

OH 3,07 3,19 3,25 3,43 3,50 2,2% 3,4%

PI 2,56 2,59 2,53 2,53 2,47 -2,3% -0,9%

PLÖ 2,83 2,81 2,80 2,76 2,79 1,1% -0,4%

RD 3,18 3,28 3,40 3,35 3,30 -1,7% 0,9%

SL 3,78 3,79 3,71 3,66 3,68 0,5% -0,7%

SE 2,15 2,06 2,22 2,27 2,37 4,5% 2,5%

IZ 3,27 3,18 3,21 3,11 3,10 -0,2% -1,3%

OD 2,67 2,62 2,58 2,53 2,60 2,6% -0,6%

Gew. Mittel 3,20 3,20 3,20 3,19 3,14 -1,6% -0,5%
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DARST. 11: DICHTE DER LB IM STATIONÄREN WOHNEN (ZEITREIHE), KEZA 1.3 

 

Bei den Falldichten im stationären Wohnen der Eingliederungshilfe bestehen erhebliche 

Unterschiede zwischen den Kommunen. Von besonders hoher Bedeutung ist die Leis-

tung in der Stadt Flensburg mit 5,6 Leistungsberechtigten pro 1.000 Einwohner/innen. 

Anders als im allgemeinen Trend ist in Flensburg seit Jahren ein konstanter Anstieg der 

Falldichte erkennbar. Landesweit kann hingegen von einer Stagnation bei der Falldichte 

im stationären Wohnen gesprochen werden, was vor allem mit Rückgängen in den 

Städten Kiel und Neumünster sowie im Kreis Dithmarschen zusammenhängt. Die ins-

gesamt niedrigsten Falldichten weisen die Kreise Herzogtum Lauenburg und Segeberg 

auf. Im letzten Jahr gab es im Kreis Segeberg jedoch einen signifikanten Anstieg der 

Falldichte. Dies steht im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsprozess eines 

großen Trägers und der damit verbundenen Neuordnung des Personenkreises mit Pfle-

gestufe Null in der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen. Die Umsteuerung eines Teils die-

ser Personengruppe in die Eingliederungshilfe hatte einen überdurchschnittlichen An-

stieg an Leistungsberechtigten in der Produktgruppe Wohnen zur Folge. 
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Ambulant betreutes Wohnen 

DARST. 12: ENTWICKLUNG DICHTE AMBULANT BETREUTES WOHNEN 

 

Im ambulant betreuten Wohnen zeigen sich in der 11 von 14 Kommunen signifikante 

Fallzahlsteigerungen. Die größten Zuwächse haben die Kreise Ostholstein, Stormarn 

und Plön zu verzeichnen. Gegen den allgemeinen Trend gibt es rückläufige Dichten in 

den Kreisen Dithmarschen und Steinburg sowie der Stadt Flensburg zu beobachten. 

DARST. 13: ENTWICKLUNG DICHTE AMBULANTES WOHNEN 

 

Dichte amb. 

Wohnen

LB pro 1.000 EW

2011 2012 2013 2014 2015
Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

FL 3,60 3,42 3,30 3,46 3,30 -4,8% -2,2%

KI 4,09 4,22 4,52 4,75

HL 3,23 3,32 3,32 3,26 3,55 8,8% 2,4%

NMS 4,69 5,03 4,91 5,41 5,61 3,6% 4,6%

HEI 1,72 1,56 1,43 1,55 1,56 0,8% -2,5%

RZ 2,01 2,11 2,27 2,29 2,39 4,7% 4,5%

NF 2,01 2,21 2,27 2,34 2,55 8,8% 6,2%

OH 2,26 2,47 2,81 2,96 3,40 14,8% 10,8%

PI 2,29 2,47 2,35 2,34 2,31 -1,5% 0,2%

PLÖ 1,41 1,61 1,68 1,77 1,91 8,1% 7,9%

RD 2,70 2,87 3,11 3,29 3,48 5,8% 6,5%

SL 1,98 2,09 2,18 2,26 2,43 7,5% 5,2%

SE 2,75 2,85 2,87 2,80 2,86 2,0% 1,0%

IZ 2,21 2,32 2,22 2,14 2,02 -5,6% -2,2%

OD 1,96 2,28 2,37 2,58 2,73 6,1% 8,6%

Gew. Mittel 2,54 2,69 2,76 2,85 2,80 -1,7% 2,4%
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Die höchste Falldichte im ambulant betreuten Wohnen hat weiterhin die Stadt Neumü-

nster mit 5,6 Leistungsberechtigten pro 1.000 Einwohner/innen. In den Kreisen zeigen 

sich in Rendsburg-Eckernförde und Ostholstein deutlich überdurchschnittliche Dichten, 

während diese im Kreis Dithmarschen besonders niedrig ist. In der Mehrheit der Kom-

munen ist ein langanhaltender Fallzahlanstieg im ambulanten Wohnen zu erkennen, 

der aber in den letzten Jahren etwas abgeflacht ist.  

In der Hansestadt Lübeck haben ein Anstieg der Neuanträge sowie die Steuerung in 

den ambulanten Bereich durch die Hilfeplanung zu einer starken Fallzahlsteigerung im 

ambulanten Wohnen beigetragen. Im Kreis Ostholstein hat sich 2015 die Zahl der 

ambulanten Leistungsanbieter um vier erhöht. Mitursächlich ist darüber hinaus, dass 

psychische Erkrankungen bei einem begrenzten Leistungsangebot der Krankenkassen 

nach dem SGB V deutlich zunehmen. Verstärkt wechseln zudem junge Erwachsene in 

den SGB XII-Bereich. 

Im Kreis Steinburg ist die Dichte im ambulanten Wohnen im dritten Jahr in Folge rück-

läufig, was auf eine sinkende Nachfrage zurückgeführt wird. Es gibt vorrangige bzw. 

alternative neue Angebote wie z.B. Beratungsstellen, Angebote des ortsansässigen Kli-

nikums wie Tagesklinik, ambulante Behandlung und Home Treatment, Hilfen im Rah-

men der Integrierten Versorgung, schnellerer Zugang zu ambulanten Therapien sowie 

mehr Leistungen durch die Pflegeversicherung. In Kombination führen die gennannten 

Punkte vermutlich zu einer reduzierten Nachfrage. 

DARST. 14: AMBULANTISIERUNGSGRAD IM BETREUTEN WOHNEN 2009-2015, KEZA 1.10 

 

Der Ambulantisierungsgrad ist ein Maß für den Anteil der ambulanten Wohnleistungen 

an allen Leistungen in der Produktgruppe Wohnen und ein guter Indikator für die Inklu-

sion der Menschen mit Behinderung. Die Quoten sind in den Kommunen sehr unter-
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schiedlich, jedoch im Mittel in Kreisen und kreisfreien Städten auf einem vergleichba-

ren Niveau von rund 47%. Mehrere Kommunen weichen allerdings deutlich von die-

sem Mittelwert ab. Über dem genannten Wert liegen vor allem die Stadt Neumünster 

mit einem Ambulantisierungsgrad von 61,4% und der Kreis Segeberg mit 54,6%. Im 

Kreis Segeberg war die Quote in den letzten Jahren allerdings auf hohem Niveau wie-

der rückläufig. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Umsteuerungspotenziale von 

stationären in ambulante Wohnformen mit steigender Ambulantisierung abschwächen 

und es zudem zu einer zunehmenden Sättigung im ambulanten Wohnen kommt. Ge-

gen den allgemeinen Trend hat die Ambulantisierung auch in der Stadt Flensburg und 

im Kreis Dithmarschen in den letzten Jahren abgenommen. Die beiden Kommunen 

weisen mit 37,1% bzw. 33,1% die niedrigsten ambulanten Quoten auf. 

DARST. 15: BRUTTOAUSGABEN PRO EW IN DER PRODUKTGRUPPE WOHNEN, KEZA 1.5 

 

Die 14 teilnehmenden Kommunen wendeten im Vorjahr 117 Euro pro Einwohner/in für 

Wohnleistungen der Eingliederungshilfe auf. Die höchsten Ausgaben weisen dabei die 

Städte Lübeck und Flensburg auf. Bei den Kreisen sind Ostholstein und Rendsburg-

Eckernförde überdurchschnittlich. Die Ausgaben pro Einwohner/in für den Bereich 

Wohnen stiegen in den vergangenen sechs Jahren in allen Kommunen des Landes an. 

Im Vorjahr ist allerdings ein Rückgang im Kreis Nordfriesland zu beobachten. Dieser ist 

insbesondere auf Angebotsveränderungen bei zwei stationären Einrichtungen zurückzu-

führen. Eine Einrichtung hat ein gesondertes tagesstrukturierendes Angebot für Senio-

ren neu entwickelt. Eine zweite Einrichtung hat damit begonnen, ihr stationäres Ange-

bot auf ambulante Unterstützung umzuwandeln, was sich auf die Ausgaben im Bereich 

Wohnen ausgewirkt hat.  

Der in den letzten beiden Jahren im Kreis Segeberg zu beobachtende Ausgabenanstieg 

steht mit der bereits erwähnten Umstrukturierung einer Einrichtung im Zusammen-
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hang. In Plön gab es im Jahr 2015 Vergütungsanpassungen beim größten Anbieter des 

vollstationären Wohnens im Kreis von rund 6 %, die zu einem deutlichen Ausgabenan-

stieg geführt haben. Auch im Kreis Pinneberg haben erhebliche Steigerungen der Ver-

gütungssätze zu einem Ausgabenanstieg geführt. Eine Bruttofallkostensteigerung muss 

nicht unbedingt eine Steigerung der Nettofallkosten zur Folge haben, da der einsetzen-

de Rentenbezug von WfbM-Rentner/innen dies teilweise kompensiert. Auch im Kreis 

Herzogtum Lauenburg haben neue Vergütungsvereinbarungen zu einem spürbaren 

Ausgabenanstieg geführt. 

DARST. 16: BRUTTOAUSGABEN PRO LB IN DER PRODUKTGRUPPE WOHNEN, KEZA 1.6 

 

Bei den Fallkosten in der Produktgruppe Wohnen bewegen sich die meisten Kommu-

nen Schleswig-Holsteins im Bereich von 18.000 bis 22.000 Euro. Deutlich abwei-

chend von diesem Bereich ist die Stadt Neumünster mit nur rund 14.700 Euro pro 

Fall. Unter anderem hängt dies mit dem hohen Anteil ambulanter Leistungen zusam-

men. Mit gut 25.000 Euro liegen die Fallkosten im Kreis Dithmarschen ca. 5.400 Euro 

über dem schleswig-holsteinischen Mittel. Hier treffen eine niedrige Ambulantisierung 

und hohe Fallkosten im stationären Wohnen aufeinander. Die Fallkosten stiegen in den 

letzten Jahren im gewichteten Landesmittel leicht an, jedoch weit weniger stark als die 

Falldichten. 

In der Stadt Flensburg hat eine im Jahresmittel höhere Fallzahl im ambulant betreuten 

Wohnen zu einem Anstieg der Fallkosten gegenüber 2014 geführt. Vergütungsanpas-

sungen bei zwei großen Trägern haben darüber hinaus den Fallkostenanstieg verur-

sacht. 
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3.3. Arbeit und Beschäftigung 

Innerhalb der Leistungen im Bereich Arbeit und 

Beschäftigung ist die Werkstatt für Menschen mit 

Behinderung mit einem Anteil von je 82% an den 

Maßnahmen sowie den Ausgaben die mit Abstand 

bedeutendste Leistung. Von Relevanz ist darüber 

hinaus auch die Tagesförderstätte, auf die 8% der 

Ausgaben des Produktbereichs entfallen. Die Ta-

gesstätte für Menschen mit seelischer Behinderung 

nimmt noch 5% des Ausgaben- und Maßnahmen-

anteils ein. Die weiteren Produkte weisen nur ge-

ringfügige Anteile an den Ausgaben und Maßnah-

men des Produktbereiches auf. 

 

 

DARST. 17: ENTWICKLUNG DICHTE PRODUKTGRUPPE ARBEIT 

 

In der Produktgruppe Arbeit ist die Entwicklung der Kommunen wesentlich einheitli-

cher als im Bereich Wohnen. In allen Kreisen und kreisfreien Städten sind die Falldich-

ten im Fünfjahreszeitraum angestiegen. Mit Ausnahme der Stadt Flensburg sowie der 

Kreise Schleswig-Flensburg und Herzogtum Lauenburg gilt dies auch für die Entwick-

lung des Vorjahres. Mit 5,8% pro Jahr fiel das Wachstum im Kreis Segeberg deutlich 

überdurchschnittlich aus. Hier spiegelt sich der beschriebene Umstrukturierungspro-

zess im stationären Wohnen wider. Neben den Wohnleistungen erhält ein Großteil der 

Dichte 

Produktgruppe 

Arbeit

LB pro 1.000 EW 

(18 - u65 Jahre)

2011 2012 2013 2014 2015
Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

FL 9,39 9,68 9,79 9,80 9,71 -0,9% 0,8%

KI 7,40 7,40 7,54 7,65

HL 8,59 8,62 8,89 9,09 9,54 4,9% 2,6%

NMS 8,71 8,80 8,89 8,99 9,07 0,9% 1,0%

HEI 8,40 8,64 8,84 8,87 8,90 0,3% 1,4%

RZ 6,42 6,63 6,72 6,70 6,68 -0,2% 1,0%

NF 7,69 8,05 8,22 8,52 8,62 1,2% 2,9%

OH 5,95 6,19 6,54 6,59 6,87 4,3% 3,6%

PI 5,28 5,51 5,40 5,43 5,47 0,8% 0,9%

PLÖ 6,87 7,11 7,50 7,67 7,77 1,3% 3,1%

RD 8,78 8,97 9,18 9,43 9,44 0,1% 1,8%

SL 9,04 9,37 9,50 9,59 9,54 -0,5% 1,3%

SE 4,66 5,06 5,39 5,70 5,83 2,3% 5,8%

IZ 7,51 7,76 8,10 8,20 8,38 2,2% 2,8%

OD 4,96 5,12 5,23 5,34 5,47 2,5% 2,5%

Gew. Mittel 7,04 7,25 7,42 7,55 7,65 1,2% 2,1%

Leistungen im Bereich Arbeit und Beschäftigung 
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Leistungsberechtigten auch tagesstrukturierende Leistungen aus der Produktgruppe 

Arbeit. Am niedrigsten war der prozentuale Anstieg der Dichte in der Stadt Flensburg. 

DARST. 18: DICHTE DER LB IN DER PRODUKTGRUPPE ARBEIT (ZEITREIHE), KEZA 2.1A 

 

Im Gegensatz zu den Steigerungsraten gibt es bei der absoluten Höhe der Falldichte in 

der Produktgruppe Arbeit erhebliche Unterschiede zwischen den Kommunen. Über-

durchschnittliche Falldichten zeigen sich in den Städten Flensburg und Lübeck sowie 

in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg. Dort liegen die Fall-

dichten um über 70% höher als in den Kreisen Pinneberg und Stormarn. 
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DARST. 19: ENTWICKLUNG DICHTE WFBM 

 

Die bedeutendste Leistung innerhalb der Produktgruppe Arbeit ist die WfbM. Daher 

sind klare Parallelen zur Entwicklung der gesamten Produktgruppe zu erkennen. Die 

Entwicklung der Dichte in der WfbM ist in allen Kommunen des Landes ansteigend mit 

jährlichen Wachstumsraten zwischen 1,1% und 3,2%. Während die Kreise Segeberg 

und Stormarn mit einem Wachstum von ca. 3% pro Jahr die höchsten Falldichtesteige-

rungen aufweisen, liegen diese in den Kreisen Dithmarschen und Herzogtum Lauen-

burg mit etwas mehr als 1% am niedrigsten. Auch im Vorjahr gab es in fast allen Krei-

sen einen Anstieg zu verzeichnen. Nur im Kreis Schleswig-Flensburg hat es einen leich-

ten Fallzahlrückgang gegeben. Insgesamt ist die Falldichte in Werkstätten in Schleswig-

Holstein vergleichsweise hoch. Sie lag 2014 um ca. 19% über dem Bundesdurch-

schnitt.3 Es wird angenommen, dass überdurchschnittliche Dichten in Schleswig-

Holstein unter anderem damit zusammenhängen, dass Menschen mit besonderem 

Betreuungsbedarf in der WfbM beschäftigt werden. Dafür spricht auch, dass die Fall-

dichten in Tagesförderstätten rund ein Drittel niedriger liegen als im Bundesdurch-

schnitt. 

                                            
3 Vgl. Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 2014 

Dichte WfbM

LB pro 1.000 EW 

(18 - u65 Jahre)

2011 2012 2013 2014 2015
Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

FL 7,66 8,06 8,22 8,15 8,22 0,8% 1,8%

KI 5,51 5,64 5,67 5,77

HL 7,24 7,36 7,45 7,62 8,01 5,1% 2,6%

NMS 6,52 6,65 6,84 6,79 7,17 5,5% 2,4%

HEI 7,81 7,98 8,12 8,13 8,18 0,6% 1,1%

RZ 4,90 5,04 5,17 5,08 5,11 0,7% 1,1%

NF 6,81 7,18 7,39 7,55 7,57 0,3% 2,7%

OH 5,11 5,34 5,59 5,62 5,73 2,0% 2,9%

PI 3,85 4,01 4,06 4,13 4,23 2,3% 2,4%

PLÖ 6,03 6,00 6,11 6,29 6,33 0,6% 1,2%

RD 7,41 7,47 7,58 7,75 7,82 0,9% 1,3%

SL 7,61 7,82 7,93 8,10 8,09 -0,1% 1,5%

SE 3,85 3,91 4,02 4,26 4,36 2,3% 3,2%

IZ 6,91 6,91 7,13 7,28 7,42 1,9% 1,8%

OD 3,82 4,00 4,04 4,17 4,31 3,3% 3,0%

Gew. Mittel 5,89 6,03 6,13 6,22 6,31 1,4% 1,7%
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DARST. 20: BRUTTOAUSGABEN PRO EW IN DER PRODUKTGRUPPE ARBEIT, KEZA 2.6 

 

2015 gaben die Kommunen Schleswig-Holsteins im gewichteten Mittel 79 Euro pro 

Einwohner/in für die Leistungen der Produktgruppe Arbeit aus. In mehreren Kommunen 

zeigen sich größere Ausgabensteigerungen zum Vorjahr. Insbesondere in der Stadt 

Flensburg sowie in den Kreisen Schleswig-Flensburg, Plön und Segeberg wurden diese 

Steigerungen durch Vergütungsanpassungen bei großen Anbietern der WfbM verur-

sacht. Im Kreis Nordfriesland haben sich für zwei Werkstätten aufgrund von Pflege-

satzanpassungen rückwirkend für zwei Jahre größere Nachzahlungen ergeben, die zu 

einem einmaligen erheblichen Ausgabenanstieg geführt haben. 

Das konstante Wachstum, das bei der Falldichte des Bereiches Arbeit und Beschäfti-

gung zu beobachten ist, lässt sich auch bei den Ausgaben pro Einwohner/in erkennen. 

Seit 2009 stiegen die Ausgaben stetig an, im Vorjahr in allen Kommunen mit Ausnah-

me des Kreises Ostholstein. Die höchsten Aufwendungen für den Produktbereich weist 

die Stadt Flensburg mit rund 110 Euro pro Einwohner/in aus. Die Kreise Pinneberg und 

Stormarn wenden etwa halb so viel auf. Bei den Kreisen sind die Ausgaben pro Ein-

wohner/in im Kreis Nordfriesland mit 98 Euro am höchsten, sodass auch hier die Un-

terschiede zwischen den Kommunen beträchtlich sind.  
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DARST. 21: BRUTTOAUSGABEN PRO LB IN DER PRODUKTGRUPPE ARBEIT, KEZA 2.7 

 

Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich bei den Bruttoausgaben pro Leistungsberechtigten. 

Die Fallkostenunterschiede sind in der Produktgruppe Arbeit vergleichsweise gering. Im 

gewichteten Mittel kostet eine Leistung des Produktbereiches die Sozialhilfeträger rund 

17.000 Euro. Keine Kommune in Schleswig-Holstein weicht um mehr als 10% von 

diesem Mittelwert ab. Die Spanne liegt dabei zwischen rund 15.800 Euro in Lübeck 

und ca. 18.600 Euro im Kreis Nordfriesland. 

Die Fallkosten sind im gewichteten Mittel seit dem Jahr 2009 relativ stetig um fast 

2.000 Euro angestiegen, was in erster Linie auf die Vergütungsanpassungen in der 

WfbM zurückgeführt werden kann. Der Fallkostensprung im Kreis Nordfriesland steht 

im Zusammenhang mit den bereits erwähnten Nachzahlungen in zwei Werkstätten. 
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3.4. Hilfen zur angemessenen Schul- und Ausbildung 

Die Hilfen zur angemessenen Schul- und Ausbil-

dung werden in erster Linie durch die Integrati-

onshilfen bestimmt, auf die 79% der Maßnahmen 

und 67% der Ausgaben der Produktgruppe entfal-

len. Aufgrund der hohen Fallkosten ist zudem die 

vollstationäre Betreuung als Hilfen zur angemes-

senen Schulbildung (Internate) von finanzieller 

Bedeutung. 22% der Bruttoausgaben werden 

durch Leistungen in Internaten verursacht bei nur 

8% der Maßnahmen. Die teilstationären Hilfen zur 

angemessenen Schulbildung machen einen Anteil 

von 7% der Ausgaben und 8% der Maßnahmen 

aus. Durch die Inklusionsbestrebungen hat die 

Bedeutung der Integrationshilfen innerhalb der 

Produktgruppe in den vergangenen Jahren deutlich 

zugenommen, da immer mehr Kinder und Jugend-

liche mit besonderem Förderbedarf durch Integra-

tionshelfer/innen begleitet werden. 

DARST. 22: ENTWICKLUNG DICHTE PRODUKTGRUPPE SCHUL- UND AUSBILDUNG 

 

Die Produktgruppe Schul- und Ausbildung weist erheblich größere Wachstumsraten auf 

als die Bereiche Wohnen und Arbeit. Im jährlichen Mittel stieg die Falldichte um mehr 

als 12%. Mit Werten von über 20% pro Jahr ist eine starke Steigerung insbesondere in 

der Stadt Flensburg sowie dem Kreis Rendsburg-Eckernförde zu erkennen. Gleich in 10 

von 14 Kommunen stieg die Dichte um 10 oder mehr Prozent pro Jahr an. Abwei-

Dichte 

Produktgruppe 

Schul u. Ausb. 

LB pro 1.000 EW 

(7 - u18 Jahre)

2011 2012 2013 2014 2015
Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

FL 4,55 6,12 8,00 9,24 9,45 2,4% 20,1%

KI 2,44 3,62 4,84 5,46

HL 4,91 5,22 8,07 10,39 9,72 -6,5% 18,6%

NMS 4,88 7,35 7,17 7,65 7,91 3,4% 12,8%

HEI 4,37 4,95 5,39 6,19 6,68 8,0% 11,2%

RZ 5,72 5,26 5,03 5,64 5,55 -1,7% -0,8%

NF 2,93 3,59 3,61 3,96 4,57 15,4% 11,7%

OH 4,15 5,28 7,96 7,37 8,00 8,5% 17,8%

PI 3,55 3,86 5,16 5,53 6,25 13,1% 15,2%

PLÖ 3,14 3,09 3,35 3,87 4,64 19,7% 10,3%

RD 3,03 4,11 4,89 5,31 6,36 19,7% 20,3%

SL 2,31 3,12 3,34 3,61 3,33 -7,8% 9,6%

SE 4,50 5,28 5,37 6,07 5,95 -2,0% 7,2%

IZ 3,30 3,44 4,33 4,55 5,03 10,6% 11,1%

OD 4,27 5,03 4,70 4,53 4,38 -3,3% 0,6%

Gew. Mittel 3,79 4,47 5,24 5,75 6,06 5,4% 12,4%

Leistungen im Bereich Schul- und Ausbildung 
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chend von diesem Trend sind die beiden Kreise Herzogtum Lauenburg und Stormarn. 

Während es im Kreis Stormarn eine leichte Falldichtensteigerung von 0,6% pro Jahr 

gab, war diese in Herzogtum Lauenburg sogar um 0,8% pro Jahr rückläufig. 

DARST. 23: DICHTE DER LB IN DER PRODUKTGRUPPE SCHUL-UND AUSBILDUNG (STAPELGRAFIK), KEZA 3.1 

 

Die Stapelgrafik zur Dichte in der Produktgruppe Schul- und Ausbildung differenziert 

nach Produkten lässt die Bedeutung der einzelnen Leistungen in diesem Bereich er-

kennen. Mit Ausnahme des Kreises Plön sind in allen Kommunen des Landes die Integ-

rationshilfen die fallzahlmäßig bedeutendste Leistung. Besonders viele Integrationshil-

fen gibt es in den Städten Lübeck und Flensburg sowie im Kreis Ostholstein. Der Kreis 

Plön weist eine hohe Dichte bei den Leistungsberechtigten mit vollstationären Hilfen 

zur angemessenen Schulbildung auf, da im Kreis ein großes Internat besteht. Insge-

samt erhalten rund 6 von 1.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis unter 18 

Jahren Leistungen der Eingliederungshilfe zur Schul- oder Ausbildung. 

Der Bereich der sonstigen Leistungen ist abhängig von der Wahrnehmung in der Kom-

mune, darunter fallen z.B. die Schülerbeförderung oder die Schulausstattung im Einzel-

fall.  
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DARST. 24: DICHTE DER LB MIT INTEGRATIONSHILFEN, KEZA 3.2 

 

Inzwischen erhält eine/r von 212 Einwohner/innen im Alter von 6 bis unter 18 Jahren 

eine durch das SGB XII finanzierte Integrationshilfe in Schulen. Die Integrationshilfen 

waren in den letzten Jahren die Leistung der Eingliederungshilfe mit den klar höchsten 

Wachstumsraten. In diesem Jahr hat sich die Fallzahlsteigerung jedoch abgeschwächt. 

Gleich in vier Kommunen waren die Fallzahlen wieder rückläufig. Bei der Zahl der Kin-

der und Jugendlichen mit Integrationshilfen gibt es weiterhin erhebliche Unterschiede 

zwischen den Kommunen Schleswig-Holsteins. In den Städten Lübeck und Flensburg 

ist die Falldichte rund vier Mal so hoch wie in den Kreisen Plön und Schleswig-

Flensburg. Bei der Interpretation der Daten zu den Integrationshilfen im Rahmen der 

Eingliederungshilfe ist zu beachten, dass derzeit eine fast deckungsgleiche Hilfe im 

Rahmen des SGB VIII besteht, wodurch Wechselwirkungen zwischen den Leistungen 

auftreten. Die Vergleichbarkeit zwischen den Kommunen ist dadurch eingeschränkt. 

  

8
,3

4

9
,0

8

5
,8

5

5
,3

8

3
,8

6 4
,2

0

7
,0

4

4
,9

3

2
,0

8

4
,4

5

2
,1

6

4
,8

5

3
,1

6 3
,5

7

4
,7

6

8
,1

7

4
,2

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

FL KI HL NMS HEI RZ NF OH PI PLÖ RD SL SE IZ OD Gew
MW

Städte Kreise

L
B

 p
ro

 1
.0

0
0
 E

W
.

Top-Kennzahl 3.2
Dichte der LB mit Integrationshilfen
pro 1.000 EW  6-u. 18 Jahre am 31.12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nur Integrationshilfen, die durch das 
SGB XII finanziert werden, sind 
abgebildet

TOP 9.1



Benchmarking der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein  Bericht 2015 

 

 32 32 

3.5. Heilpädagogische Leistungen 

Die mit Abstand höchste Fallzahl bei den heilpä-

dagogischen Leistungen weist die mobile ambu-

lante Frühförderung auf. 57% aller Maßnahmen 

der Produktgruppe sind der Frühförderung zuzu-

rechnen. Aufgrund der wesentlich niedrigeren Fall-

kosten als im Bereich der Kindertagesstätten ver-

ursachen die Frühförderleistungen allerdings nur 

ein Drittel der Ausgaben des Bereiches, wobei die 

Fallkosten mit einem niedrigeren Leistungsumfang 

zusammenhängen. Ein weiteres Drittel wird für 

Leistungen in Kindertagesstätten mit integrativen 

Gruppen aufgewendet bei nur 18% der Maßnah-

men. Auch die Leistungen in Kindertagesstätten 

mit Einzelintegration haben mit 22% der Ausga-

ben noch eine hohe Bedeutung. Die Leistungen in 

Kindertagesstätten mit heilpädagogischen Gruppen 

sind seit Jahren rückläufig und machen nur noch 

4% der Maßnahmen der Produktgruppe aus. Ins-

gesamt verursachen die Leistungen in Kindertagesstätten damit 65% der Ausgaben in 

der Produktgruppe bei 37% der Maßnahmen. 

DARST. 25: ENTWICKLUNG DICHTE PRODUKTGRUPPE HEILPÄDAGOGISCHE LEISTUNGEN 

 

In der Produktgruppe Heilpädagogische Leistungen zeigen sich wiederum stark unter-

schiedliche Entwicklungen in den Kommunen. Im Mittel der letzten fünf Jahre war ein 

leichter Anstieg der Falldichte von 1% pro Jahr erkennbar, wobei mehrere Kommunen 

Dichte 

Produktgruppe 

Heilpäd.

LB pro 1.000 EW 

(0 - u7 Jahre)

2011 2012 2013 2014 2015
Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

FL 57,85 59,09 60,00 67,65 61,72 -8,8% 1,6%

KI 31,45 33,99 34,44 36,33

HL 58,47 59,68 61,41 56,85 62,38 9,7% 1,6%

NMS 45,72 48,89 52,13 48,22 42,72 -11,4% -1,7%

HEI 30,32 27,33 27,77 25,45 31,09 22,2% 0,6%

RZ 36,13 37,43 36,54 34,40 36,25 5,4% 0,1%

NF 46,07 46,76 40,69 43,99 35,62 -19,0% -6,2%

OH 50,60 51,27 50,73 53,15 51,82 -2,5% 0,6%

PI 47,45 44,50 42,92 38,07 33,00 -13,3% -8,7%

PLÖ 45,36 48,17 51,50 50,91 55,37 8,8% 5,1%

RD 17,39 19,06 22,50 23,87 24,65 3,2% 9,1%

SL 33,67 33,34 34,30 34,03 38,20 12,3% 3,2%

SE 35,86 34,77 33,89 38,89 41,02 5,5% 3,4%

IZ 25,08 28,56 27,49 30,63 30,91 0,9% 5,4%

OD 44,12 46,83 44,49 46,77 45,55 -2,6% 0,8%

Gew. Mittel 39,29 40,03 39,95 40,38 40,84 1,1% 1,0%

Leistungen im Bereich Heilpädagogische Leistungen 
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deutlich vom Mittelwert abweichen. Besonders stark fiel das Wachstum der Falldichte 

im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit über 9% pro Jahr aus. Um mehr als 5% pro Jahr 

stieg die Dichte zudem in den Kreisen Steinburg und Plön. Demgegenüber fallen die 

Kreise Pinneberg und Nordfriesland mit deutlich zurückgegangenen Dichten auf.  

DARST. 26: DICHTE DER LB IN DER PRODUKTGRUPPE HEILPÄD. LEISTUNGEN, KEZA 4.1 

 

Die Darstellung der Dichte der Leistungsberechtigten in der Produktgruppe Heilpädago-

gische Leistungen zeigt die Schwerpunktsetzung der Kommunen in diesem Leistungs-

bereich. Zahlenmäßig ist die mobile ambulante Frühförderung die bedeutendste Leis-

tung innerhalb der heilpädagogischen Leistungen. Mit Ausnahme der Stadt Flensburg 

entfällt in allen Kommunen der größte Fallzahlanteil auf Leistungen der Frühförderung. 

In der Stadt Flensburg spielt die Frühförderung eine untergeordnete Rolle, da der Groß-

teil der betroffenen Kinder in Kindertageseinrichtungen betreut wird, in den meisten 

Fällen in Form der Einzelintegration. Kindertagesstätten mit heilpädagogischen Grup-

pen sind in mehreren Kommunen Schleswig-Holsteins nicht mehr vorhanden. Die 

Komplexleistung Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) hat vor allem im Kreis Osthol-

stein an Bedeutung verloren, da einer der beiden Anbieter den Betrieb eingestellt hat, 

was zu einem großen Fallzahlrückgang in der Leistung führte. 
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DARST. 27: DICHTE DER LB IN DER PRODUKTGRUPPE HEILPÄD. LEISTUNGEN, KEZA 4.1A 

 

Auch bei den Heilpädagogischen Leistungen zeigen sich zwischen den Kommunen 

bedeutende Falldichtenunterschiede. Die meisten Kinder mit Leistungen aus dem Pro-

duktbereich weisen die Städte Lübeck und Flensburg mit über 61 Leistungsberechtig-

ten pro 1.000 Kindern im Alter von 0 bis unter 7 Jahren auf. Vergleichsweise hohe 

Falldichten verzeichnen auch die Kreise Plön und Ostholstein. Weit unterdurchschnitt-

lich ist diese im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit unter 25 Leistungsberechtigten pro 

1.000 altersgleichen Kindern. 

Die Dichten in der Produktgruppe Heilpädagogische Leistungen hängen entscheidend 

davon ab, wie die Eingliederungshilfe für Kinder in den Kommunen geregelt ist. In der 

Stadt Flensburg werden beispielsweise alle Kinder mit heilpädagogischen Leistungen 

dem SGB XII zugeordnet. Demnach gibt es keine Fälle nach §35a SGB VIII. Die Wech-

selwirkungen zum SGB VIII sind bedeutend für die Fallzahlen der heilpädagogischen 

Leistungen des SGB XII. Zum Teil werden Eingliederungshilfeleistungen für Kinder voll-

ständig durch die Jugendämter bearbeitet, was z.B. im Kreis Rendsburg-Eckernförde 

der Fall ist.  

Einfluss auf die dargestellten Falldichten hat zudem das Modellprojekt „inklusive Kita“. 

An dem Modellprojekt beteiligen sich die Städte Flensburg und Neumünster sowie die 

Kreise Dithmarschen und Pinneberg. Aufgrund unterschiedlicher Umsetzung der Mo-

dellvorhaben ist es in diesem Jahr nicht möglich, die Fallzahlen für alle vier Modell-

kommunen einheitlich zu erheben. Im Kreis Dithmarschen hat der Kreistag beschlos-

sen, alle Kindertagesstätten mit Stellenanteilen von Fachkräften der Heilpädagogik 

perspektivisch als institutionelle Förderung in Form einer Pauschale, unabhängig von 

der Kinderzahl mit Bedarf, zu versorgen. Die Fallzahlen der inklusiven Kitas sind daher 

bei den Städten inbegriffen, während die Kreise sie nicht mitzählen. Dies ist unter an-
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derem ein Grund für den signifikanten Rückgang der Falldichte im Kreis Pinneberg. Im 

Kreis Dithmarschen hat jedoch eine große Zahl von Neuanträgen im Bereich der ambu-

lanten Frühförderung zu einem Anstieg der Falldichte geführt. 

In der Stadt Neumünster sind die Antragstellungen in der Frühförderung dagegen deut-

lich zurückgegangen, was sich in einer stark gesunkenen Fallzahl bemerkbar macht. 

Hinzu kommt, dass Entwicklungsdefizite verstärkt auffällig werden, sobald eine Auf-

nahme in Kindertageseinrichtungen erfolgt ist. Zu diesem Zeitpunkt stellen sich Förder-

bedarfe so umfänglich dar, dass die niedrigschwelligeren Leistungen der Frühförderung 

nicht ausreichend erscheinen und von daher vermehrt Einzelintegrationsmaßnahmen 

installiert werden müssen. Die Stadt führt daher Gespräche mit den Partnern vor Ort 

(Kinderärzte, ASD, Netzwerk Frühe Hilfen u.a.) um Lösungsansätze zu erarbeiten, wie 

betroffene Kinder frühzeitiger erreicht werden können. Der deutliche Falldichterückgang 

in der Stadt Flensburg liegt in der Entwicklung der ambulanten Frühförderung begrün-

det, in der die Fallzahl im Jahresverlauf 2015 stark gesunken ist. Die Gründe hierfür 

sind bisher jedoch nicht bekannt. Der Rückgang der Dichte im Kreis Nordfriesland wird 

darauf zurückgeführt, dass durch präventive Maßnahmen im Bereich der ambulanten 

Frühförderung in den Familien und im Kindergarten Fälle bzw. Anträge vermieden wer-

den. 

DARST. 28: BRUTTOAUSGABEN PRODUKTGRUPPE HEILPÄD. LEISTUNGEN PRO EW, KEZA 4.5 

 

Die Darstellung der Bruttoausgaben pro Einwohner/in für die heilpädagogischen Leis-

tungen zeigt, dass diese in der Stadt Flensburg mit 64 Euro doppelt so hoch liegen wie 

in den anderen Kommunen. Dies liegt vor allem im hohen Anteil an Leistungen in Kin-

dertagesstätten begründet. Die Fallkosten für Kita-Leistungen sind mit durchschnittlich 

rund 19.000 Euro fast drei Mal so hoch wie für die ambulante Frühförderung mit ca. 

6.500 Euro. 

64,0

29,8

26,9

16,7

23,3

31,1

18,5

27,9

31,8

14,2

21,8

28,3

21,8
24,2

25,6

37,4

23,6

0

10

20

30

40

50

60

70

FL KI HL NMS HEI RZ NF OH PI PLÖ RD SL SE IZ OD Gew
MW

Städte Kreise

E
u

ro

Top-Kennzahl 4.5
Bruttoausgaben Produktgruppe Heilpäd. Leistungen pro EW 

in Euro differenziert nach Produkten

mobile amb. Frühförderung 2015 Kita mit heilpäd. Kleingruppen 2015

Kita mit integrativen Gruppen 2015 Einzelintegration 2015

Komplexleistung Frühförderung 2015 Bruttoausgaben Produktgruppe pro Einwohner 2015

TOP 9.1



Benchmarking der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein  Bericht 2015 

 

 36 36 

4. Fazit und Ausblick 

Bereits seit dem Jahr 2007 arbeiten die Kreise und kreisfreien Städte des Landes 

Schleswig-Holstein gemeinsam im Benchmarking der Eingliederungshilfe für Menschen 

mit Behinderung. Über den gesamten Betrachtungszeitraum zeigen sich insgesamt 

steigende Fallzahlen und auch steigende Kosten. Eine besondere Dynamik wiesen in 

den letzten Jahren insbesondere die Leistungen des ambulant betreuten Wohnens so-

wie die Integrationshilfen für Kinder- und Jugendliche auf. Auffällig ist, dass auch die 

Zahl der Integrationshilfen in den Förderzentren für geistige Entwicklung stark ange-

stiegen ist. Insgesamt kann konstatiert werden, dass die intensivierten Steuerungsbe-

mühungen infolge des Benchmarkings zwar zu einer Dämpfung der Fallzahl- und Aus-

gabenentwicklung in vielen Bereichen geführt hat, der allgemeine Trend in der Einglie-

derungshilfe dadurch jedoch nicht umgekehrt wurde. Dies hängt unter anderem mit der 

Entwicklung verschiedener Kontextfaktoren der Eingliederungshilfe zusammen. 

So hat beispielsweise die demografische Entwicklung weitreichende Auswirkungen auf 

die Eingliederungshilfe. Menschen mit Behinderung erreichen ein immer höheres Alter, 

sodass Wohn- und tagesstrukturierende Leistungen für Senioren an Bedeutung gewin-

nen. Demgegenüber steht eine Entwicklung steigender Zahlen von Kindern und Jugend-

lichen mit Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe. Steigende Fallzahlen in diesem 

Bereich hängen unter anderem mit einer häufigeren Diagnose von Behinderungen bei 

Kindern sowie besseren Überlebenschancen infolge der medizinischen Entwicklung 

zusammen. Diese Faktoren führen dazu, dass die Zugänge in das System der Einglie-

derungshilfe bisher nicht abnehmen. 

Das Benchmarking hat jedoch dazu beigetragen, dass die Kommunen sich intensiv mit 

den Entwicklungen in der Eingliederungshilfe auseinandergesetzt und die Steuerungs-

möglichkeiten besser genutzt haben. Insgesamt konnte dadurch auch ein stärkeres 

Bewusstsein für die Qualität der Leistungen erreicht werden. Die Sozialhilfeträger in 

Schleswig-Holstein streben weiterhin eine verstärkte Ambulantisierung in der Eingliede-

rungshilfe im Sinne des gesetzlich festgelegten Vorrangs ambulanter vor stationären 

Leistungen an. In den ersten Jahren des Benchmarkings hat sich ein sehr starker Trend 

zu mehr ambulanten Leistungen gezeigt. Diese Entwicklung schwächte sich in den 

letzten Jahren ab, da verschiedene Faktoren das Fortschreiten der Ambulantisierung 

verlangsamen. Hier ist vor allem die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu nennen, auf 

dem das Angebot an bezahlbarem, barrierefreiem Wohnraum die Nachfrage nicht de-

cken kann. Grundsätzlich ist jedoch hervorzuheben, dass das Benchmarking einen 

stetigen Austausch zwischen den Kommunen als Träger der Sozialhilfe in Gang ge-

bracht hat, wodurch ein Lernen voneinander ermöglicht wurde. 

Die im schleswig-holsteinischen Benchmarking der Eingliederungshilfe erhobenen Da-

ten fließen in den bundesweiten Kennzahlenvergleich der überörtlichen Träger der So-

zialhilfe ein. Dort hat sich gezeigt, dass Schleswig-Holstein bereits historisch hohe 

Falldichten im stationären Wohnen aufzuweisen hat; diese lag 2014 um mehr als ein 

Viertel über dem Bundeswert. Demgegenüber steht jedoch seit 2007 eine unterdurch-

schnittliche Wachstumsrate, die nur etwa halb so hoch ist wie der bundesweite Ver-

gleichswert. Ein ähnliches Bild ist auch für das ambulant betreute Wohnen erkennbar. 

Die Falldichte ist in Schleswig-Holstein rund ein Drittel höher als in Deutschland insge-
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samt, wobei das Wachstum seit 2007 im Vergleich geringer ausfiel. Die Ambulantisie-

rungsquote liegt leicht über dem gesamtdeutschen Wert. In der Produktgruppe Arbeit 

ist insbesondere die Falldichte in Werkstätten für behinderte Menschen erhöht, wohin-

gegen die Falldichte in Tagesförderstätten niedriger als im Bundesmittel ausfällt. Für 

die Fallkosten stellt sich die Situation so dar, dass diese im Bereich Wohnen in 

Schleswig-Holstein unterdurchschnittlich sind und in der Produktgruppe Arbeit über 

dem bundesdeutschen Mittelwert liegen. 
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Benchmarkingbericht Soziales 2015
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Sozial- und Gesundheitsausschuss Beratung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Entfällt

2. Sachverhalt: 
Die elf Kreise des Landes Schleswig-Holstein führen bereits im sechsten Jahr einen 
umfassenden Kennzahlenvergleich durch, um eine valide Datenbasis über die 
Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII zu erhalten.  

Gegenstand des anliegenden Berichts Kennzahlenvergleich der Kreise in Schleswig-
Holstein sind folgende Leistungsbereiche der Sozialhilfe:

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)
2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSi)
3. Hilfe zur Gesundheit (HzG)
4. Hilfe zur Pflege (HzP) und
5. Hilfen in anderen Lebenslagen (HiaL) – darunter fallen z.B. Leistungen der 

Blindenhilfe, Hilfen zur  Weiterführung des Haushalts, Übernahme von 
Bestattungskosten – und 

6. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (HibsS)

Für die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung wird 
ein eigener Kennzahlenvergleich durchgeführt, über den gesondert berichtet wird.

Die zentralen Ergebnisse sind dem Bericht Benchmarking Sozialhilfe auf den Seiten  
9 und 10 vorangestellt. Bezogen auf den Kreis Rendsburg-Eckernförde stellen sie 
sich im Vergleich zum gewichteten Mittelwert der Kreise (Gew. MW) bei den 
existenzsichernden Leistungen wie folgt dar:
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Dichte Nettoausgaben pro 
Leistungsempfänger in €

Leistungsart

Wert
RD-ECK

Gew. 
MW

Abweichung Wert
RD-ECK

Gew. 
MW

Abweichung

Hilfe zum Lebensunterhalt
- a.v.E  * 3,0 2,37 0,63 5.934 5.777 157
- i.v.E.  ** 4,6 3,91 0,69 2.159 2.053 106

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- a.v.E. 9,32 9,21 0,11 5.111 5.114 -  3
- i.v.E. 3,08 2,88 0,2 6.732 6.113 619

Hilfe zur Pflege
- a.v.E. 1,02 0,87 0,15 5.640 7.609 - 1.969
- i.v.E. 2,56 2,99 -0,43 6.122 7.276 - 1.154

 * außerhalb von Einrichtungen
** innerhalb von Einrichtungen

Bewertung:
Der Zugang bei der Hilfe zum Lebensunterhalt ist nur bedingt steuerbar. Die Höhe 
der zu erbringenden Leistung im Einzelfall ist stark abhängig vom Einkommen des 
jeweiligen Leistungsbeziehers. Beim Vergleich mit den anderen Kreisen sind die 
unterschiedlichen Wohnungskosten zu bedenken. Aufgrund des im Kreis RD-ECK 
existierenden Schlüssigen Konzeptes zur Ermittlung der Angemessenheit von 
Unterkunftskosten und der daraus resultierenden Richtwerte ergibt sich hier kein 
Handlungsspielraum für eine Reduzierung.  

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegt die Dichte der 
Leistungsempfänger nur sehr geringfügig über dem Mittelwert der Kreise. Außerhalb 
von Einrichtungen konnte bei den Aufwendungen ein Wert unterhalb des Mittelwertes 
erzielt werden. Die Aufwendungen innerhalb von Einrichtungen liegen zwar über dem 
Mittelwert, bedeuten aber, dass die Maßnahmekosten wie bei der Hilfe zur Pflege 
geringer ausfallen. Im Übrigen werden die Aufwendungen der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung zu 100% vom Bund erstattet.
Insgesamt ist die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung immer noch 
die Leistung mit den meisten Leistungsempfängern innerhalb des SGB XII.

Bei der Hilfe zur Pflege stellt sich sowohl die Dichte als auch der Aufwand positiv 
dar. Die Werte sprechen für einen guten Ambulantisierungsgrad, der insbesondere 
auch auf die Hilfeplanung zurückgeführt werden kann.

Die Ergebnisse aus dem Kennzahlenbericht 2015 werden im Übrigen in das laufende 
Verfahren zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Kreises einbezogen.

Der Kennzahlenvergleich 2015 ist als Anlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen: 
Ohne

Anlage/n: Bericht Kennzahlenvergleich 2015
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1. Einleitung 

Mit dem Projekt „Kommunales Benchmarking der schleswig-holsteinischen Kreise“ 

führen alle elf Kreise in Schleswig-Holstein einen umfassenden Kennzahlenvergleich 

durch, um sich in allen großen und wichtigen Bereichen der Kreisverwaltungen zu 

vergleichen. Im Benchmarking Soziales wurden bereits im sechsten Jahr Basisdaten 

durch die Kreise erhoben, plausibilisiert und mit dem Ziel ausgewertet, ein möglichst 

valides Bild des Leistungsgeschehens zu erhalten. Auf dieser Grundlage wird ein ver-

besserungsorientierter Austausch über die kommunale Praxis geführt. Durch die sys-

tematische Auseinandersetzung mit Fall- und Finanzdaten ist es möglich, Entwick-

lungen in diesem wichtigen Leistungsbereich transparenter zu machen und Verant-

wortlichen in den Kommunen bessere Informationen für ihre strategischen Entschei-

dungen bereitzustellen. Der Kennzahlenvergleich liefert dazu Informationen über 

Trends und Entwicklungen und dient somit als Orientierungshilfe für die eigene Ar-

beit. Zudem sollen Handlungsnotwendigkeiten anhand quantitativer Daten erkannt 

und Optimierungsmöglichkeiten im qualitativen Austausch mit den anderen Kommu-

nen diskutiert werden. 

 

Inhalte des Kennzahlenvergleichs 

 Gegenstand des vorliegenden Kennzahlenvergleichs der Kreise in Schleswig-Holstein 

sind die Leistungsbereiche der Sozialhilfe (SGB XII): 

1. Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel SGB XII,  

2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiAE) nach dem 4. Kapi-

tel SGB XII, 

3. Hilfe zur Gesundheit (HzG) nach dem 5. Kapitel SGB XII, 

4. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (EGH) nach dem 6. Kapitel 

SGB XII, 

5. Hilfe zur Pflege (HzP) nach dem 7. Kapitel SGB XII, 

6. Leistungen des 8. und 9. Kapitels SGB XII, Hilfe in anderen Lebenslagen (HiaL) 

und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (HibsS), 

sowie einige Leistungen, die nach dem Landespflegegesetz gewährt werden.  

Die Daten für die Eingliederungshilfe werden aus dem landesweiten EGH-

Kennzahlenvergleich übernommen. Der Bereich der Eingliederungshilfe wird ledig-

lich für die Gesamtbetrachtung der Sozialhilfeleistungen herangezogen. 
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DARST. 1: ENTWICKLUNG DER EINWOHNERZAHL 

 

Alle im folgenden Bericht dargestellten Falldichten sowie die Ausgaben pro Einwoh-

ner/in sind von der Entwicklung der Einwohnerzahl abhängig. Eine steigende Einwoh-

nerzahl hat bei gleichbleibender Fallzahl niedrigere Falldichten und niedrige Ausga-

ben pro Einwohner/in zur Folge. 

In den Kreisen des Landes Schleswig-Holstein lassen sich seit Beginn des Kennzah-

lenvergleichs 2010 unterschiedliche Tendenzen bei der Bevölkerungsentwicklung 

erkennen. Es ist zu beachten, dass es sich bei den Einwohnerzahlen der Jahre vor 

2013 um die Fortschreibung der Volkszählung handelt, während ab 2013 auf Daten 

des Zensus zurückgegriffen wurde. Daher ist die Veränderung von 2012 auf 2013 in 

einigen Kreisen stärker als gewöhnlich. 

Einen besonders starken Zuwachs haben die Kreise Stormarn, Herzogtum Lauenburg 

und Segeberg aufzuweisen, wo die Einwohnerzahl 2015 jeweils um über 3% höher 

lag als noch 2010. Tendenziell stagnierende bis rückläufige Bevölkerungszahlen las-

sen sich in den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland, Ostholstein, Plön, Schleswig-

Flensburg und Steinburg erkennen. Von 2014 auf 2015 haben jedoch alle Kreise ein 

Bevölkerungswachstum verzeichnet. Der überdurchschnittliche Zuwachs ist auf ein 

positives Wanderungssaldo infolge der Flüchtlingsaufnahme zurückzuführen, wobei 

einige Kreise auch unabhängig davon eine weiterhin steigende Bevölkerungszahl auf-

weisen. 

Allein im Jahr 2015 stieg die Einwohnerzahl der Kreise Stormarn, Herzogtum Lauen-

burg, Pinneberg, Plön und Nordfriesland um mehr als 1%. Demnach führt in den 

betreffenden Kreisen eine gleichbleibende Fallzahl bereits zu einem sichtbaren Rück-

gang der Falldichte.   

HEI RZ NF OH PI PLÖ RD SL SE IZ OD

2010 134.798 186.874 165.480 204.454 303.481 134.291 269.778 197.903 259.200 132.897 229.756

2011 134.068 187.409 165.058 203.808 305.102 133.433 269.019 197.358 260.106 132.274 231.092

2012 133.525 187.990 164.073 203.721 306.523 132.910 268.196 196.542 260.953 131.863 232.631

2013 132.665 189.043 161.923 197.835 301.223 126.643 268.075 195.135 263.202 130.017 234.674

2014 132.685 190.703 162.203 198.355 304.087 126.865 268.628 195.593 264.972 130.218 236.705

2015 132.917 192.999 163.960 199.574 307.471 128.304 270.378 196.839 267.503 131.457 239.614

0

50.000

100.000

150.000

200.000
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Einwohner/innen gesamt am 31.12.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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2. Zentrale Ergebnisse 
 

Hilfe zum Lebensunterhalt 

 
Leistungsberechtigte 

 Rund 62% der Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt werden an Leistungsbe-

rechtigte in Einrichtungen erbracht.  

 Die Falldichte der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen steigt 

weiterhin relativ konstant an, das Plus beträgt 4,2% zum Vorjahr. 

 In Einrichtungen ist die Falldichte der Hilfe zum Lebensunterhalt gegenüber dem 

Vorjahr stagnierend. 

Ausgaben 

 Die Kreise Schleswig-Holsteins gaben 2015 pro Einwohner/in 21,67 Euro für die 

Hilfe zum Lebensunterhalt aus, rund 0,90 Euro mehr als im Vorjahr. 

 Die Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen stei-

gen seit Jahren kontinuierlich an. Inzwischen werden pro Leistungsberechtigten 

5.749 Euro jährlich aufgewendet. 

 Innerhalb von Einrichtungen fallen die Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt 

mit 2.053 Euro bedeutend geringer aus. Diese sind zudem seit vier Jahren rück-

läufig. Die Abweichungen zwischen den Kreisen sind gering. 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

Leistungsberechtigte 

 Rund drei Viertel der Leistungen in der Grundsicherung im Alter und bei Er-

werbsminderung werden außerhalb von Einrichtungen erbracht. 

 In allen elf Kreisen hat es in den vergangenen fünf Jahren einen starken Fallzahl-

anstieg in der Grundsicherung gegeben. Die Falldichte stieg in diesem Zeitraum 

um 4,4% pro Jahr. 

 Auch von 2014 auf 2015 stieg die Falldichte außerhalb von Einrichtungen in 

allen Kommunen an, insgesamt um über 4%. 

 Anders als außerhalb von Einrichtungen ist die Dichte der Grundsicherung in 

Einrichtungen seit 2013 stagnierend. 
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Ausgaben 

 Im gewichteten Mittel werden für die Grundsicherung außerhalb von Einrichtun-

gen 5.114 Euro pro Fall aufgewendet. Die Fallkosten steigen seit Jahren relativ 

konstant an. 

 Die Nettoausgaben pro Fall liegen für Leistungen der Grundsicherung in Einrich-

tungen rund 1.000 Euro höher als außerhalb von Einrichtungen und sind tenden-

ziell auch steigend. 2015 zeigt sich ein Fallkostenanstieg in allen elf Kreisen. 

Hilfe zur Pflege 

Leistungsberechtigte 

 Mehr als drei Viertel der Leistungen der Hilfe zur Pflege werden in Einrichtungen 

erbracht. 

 Im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege sind die Unterschiede der Falldichten 

zwischen den Kreisen erheblich. 

 Die Dichte der Leistungsberechtigten in der Hilfe zur Pflege außerhalb von Ein-

richtungen ist in den letzten Jahren konstant leicht ansteigend und lag 2015 gut 

10% über dem Wert von 2011. 

 Die Dichte der Leistungsberechtigten der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen ist 

2015 in zehn der elf Kreise zurückgegangen. Die Falldichte sank damit im zwei-

ten Jahr in Folge. 

Ausgaben 

 Die Nettoausgaben pro Einwohner/in für Leistungen der Hilfe zur Pflege beliefen 

sich 2015 auf 28,38 Euro, wovon mehr als drei Viertel für Leistungen in Einrich-

tungen anfielen. 

 Die Netto-Fallkosten für die Hilfe zur Pflege im ambulanten Bereich lagen 2015 

bei rund 7.600 Euro, wobei es signifikante Unterschiede zwischen den Kreisen 

gab.  

 Die Fallkosten außerhalb von Einrichtungen sind seit 2011 um fast 30% ange-

stiegen. 

 Im Gegensatz zum ambulanten Bereich weisen die Fallkosten in der stationären 

Hilfe zur Pflege eine rückläufige Tendenz auf. 
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2.1. Hilfe zum Lebensunterhalt 

Hinweise zur Methodik 

 Die nachfolgend dargestellten Tabellen ermöglichen einen Vergleich der Entwicklung 

zum Vorjahr mit der durchschnittlichen jährlichen Entwicklung in den vergangenen 

fünf Jahren. Damit wird ersichtlich, ob die kurzfristige Tendenz von der langfristigen 

Entwicklung abweicht und, ob so beispielsweise eine langfristige Tendenz gestoppt 

oder umgekehrt werden konnte. Zudem bietet die Darstellungsform einen direkten 

Vergleich der Kommunen untereinander. 

Wenn im vorliegenden Bericht auf Fallkosten verwiesen wird, so handelt es sich da-

bei um die jährlichen Ausgaben pro Leistungsberechtigten für eine bestimmte Leis-

tung. Gleichfalls gilt es bei der Betrachtung der Fallkosten zu beachten, dass die 

Ausgaben immer für ein Kalenderjahr erhoben werden, während für die Leistungsbe-

rechtigten Stichtagszahlen zum 31.12. angegeben werden. Die Jahresverlaufszahl 

der Leistungsberechtigten beeinflusst die absolute Höhe der Ausgaben und somit 

auch die Fallkosten. Aus Gründen der Vergleichbarkeit zu den Vorjahren wird zur 

Berechnung der Kennzahlen jedoch stets auf die Stichtagszahlen zurückgegriffen. 

Aufgrund der Nichteinbeziehung der Jahresverlaufszahl kann es somit zu divergieren-

den Entwicklungen bei den Fallkosten und der Stichtagszahl der Leistungsberechtig-

ten kommen. 

 

DARST. 2: ENTWICKLUNG DER DICHTE DER LB IN DER HLU 

 

Die Dichte der Leistungsberechtigten war in den vergangenen 5 Jahren in allen elf 

Kreisen Schleswig-Holsteins spürbar steigend, im Mittel um 3,4% jährlich. Eine be-

sonders hohe Dynamik wiesen die Kreise Plön und Dithmarschen auf, wo die Dichte 

um jeweils über 9% pro Jahr anstieg. Im Vorjahr fällt besonders der hohe Anstieg im 

Kreis Stormarn mit einem Plus von 10% auf. Im gewichteten Mittel fiel die Steigerung 

mit 1,6% jedoch niedriger als in den Vorjahren aus. 

Dichte HLU 

LB pro 1.000 EW
2011 2012 2013 2014 2015

Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

HEI 5,05 5,20 6,10 6,98 7,17 2,7% 9,2%

RZ 5,97 6,10 6,23 6,82 6,97 2,2% 3,9%

NF 4,61 4,64 5,02 4,81 4,84 0,6% 1,2%

OH 6,23 6,25 6,67 7,35 7,39 0,5% 4,4%

PI 5,47 5,47 5,98 6,06 6,12 1,1% 2,9%

PLÖ 4,83 5,43 6,08 6,79 6,91 1,7% 9,4%

RD 6,93 7,27 7,48 7,53 7,60 1,0% 2,4%

SL 6,08 6,07 6,31 6,34 6,35 0,1% 1,1%

SE 4,83 4,72 4,98 5,06 5,17 2,1% 1,7%

IZ 6,44 6,91 7,36 7,21 7,04 -2,4% 2,2%

OD 3,88 3,84 4,12 4,05 4,45 10,0% 3,5%

Gew. Mittel 5,50 5,61 5,98 6,18 6,28 1,6% 3,4%
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DARST. 3: ENTWICKLUNG DER NETTOAUSGABEN PRO LB IN DER HLU 

 

Die Fallkosten stiegen im Betrachtungszeitraum um 2,3% jährlich, besonders stark 

im Kreis Plön mit 5,7% im Jahresmittel. Im Schnitt wenden die Kreise 3.449 Euro 

pro Leistungsberechtigten der Hilfe zum Lebensunterhalt auf. Die Spanne liegt im 

Berichtsjahr 2015 dabei zwischen rund 2.500 Euro im Kreis Schleswig-Flensburg 

und ca. 4.200 Euro im Kreis Plön. Unterschiedliche Fallkosten hängen unter ande-

rem mit dem Anteil ambulanter Hilfen zum Lebensunterhalt zusammen, die bedeu-

tend höhere Fallkosten verursachen.  

DARST. 4: ENTWICKLUNG DER NETTOAUSGABEN PRO EW IN DER HLU 

 

Die Nettoausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt beliefen sich im Vorjahr auf 

21,67 Euro. Bedingt durch steigende Fallzahlen und Fallkosten ist mit durchschnitt-

lich 5,8% eine hohe jährliche Entwicklung zu verzeichnen. Damit stiegen die Ausga-

ben pro Einwohner/in seit 2011 um rund 1,10 Euro im Jahresdurchschnitt. 

  

Nettoausgaben 

HLU pro LB
2011 2012 2013 2014 2015

Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

HEI 2.497 € 2.692 € 2.415 € 2.538 € 2.588 € 2,0% 0,9%

RZ 3.731 € 3.730 € 3.655 € 4.021 € 4.008 € -0,3% 1,8%

NF 2.668 € 2.814 € 2.828 € 2.777 € 2.699 € -2,8% 0,3%

OH 2.637 € 2.576 € 2.609 € 2.614 € 3.005 € 15,0% 3,3%

PI 3.262 € 3.492 € 3.606 € 3.693 € 3.760 € 1,8% 3,6%

PLÖ 3.348 € 3.640 € 4.185 € 4.129 € 4.182 € 1,3% 5,7%

RD 3.175 € 3.234 € 3.293 € 3.499 € 3.650 € 4,3% 3,5%

SL 2.438 € 2.597 € 2.495 € 2.466 € 2.524 € 2,4% 0,9%

SE 4.023 € 3.896 € 3.921 € 3.769 € 3.849 € 2,1% -1,1%

IZ 3.331 € 3.654 € 3.754 € 3.590 € 3.639 € 1,3% 2,2%

OD 3.142 € 3.382 € 3.283 € 3.626 € 3.544 € -2,3% 3,1%

Gew. Mittel 3.145 € 3.260 € 3.290 € 3.362 € 3.449 € 2,6% 2,3%

Nettoausgaben 

HLU pro EW
2011 2012 2013 2014 2015

Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

HEI 12,61 € 13,99 € 14,73 € 17,71 € 18,55 € 4,8% 10,1%

RZ 22,28 € 22,74 € 22,75 € 27,43 € 27,93 € 1,8% 5,8%

NF 12,30 € 13,07 € 14,20 € 13,35 € 13,05 € -2,3% 1,5%

OH 16,42 € 16,11 € 17,41 € 19,20 € 22,20 € 15,6% 7,8%

PI 17,83 € 19,10 € 21,55 € 22,37 € 23,03 € 2,9% 6,6%

PLÖ 16,16 € 19,77 € 25,44 € 28,05 € 28,91 € 3,1% 15,7%

RD 21,99 € 23,51 € 24,63 € 26,33 € 27,75 € 5,4% 6,0%

SL 14,81 € 15,77 € 15,75 € 15,63 € 16,02 € 2,5% 2,0%

SE 19,43 € 18,38 € 19,53 € 19,07 € 19,88 € 4,2% 0,6%

IZ 21,46 € 25,24 € 27,63 € 25,89 € 25,60 € -1,1% 4,5%

OD 12,20 € 13,00 € 13,51 € 14,68 € 15,78 € 7,5% 6,7%

Gew. Mittel 17,30 € 18,30 € 19,67 € 20,78 € 21,67 € 4,3% 5,8%
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2.2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

DARST. 5: ENTWICKLUNG DER DICHTE DER LB IN DER GSIAE 

 

Auch in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist weiter ein starker 

Anstieg der Falldichte zu erkennen. Über die vergangenen fünf Jahre stieg diese im 

Schnitt um 4,4% pro Jahr, besonders stark in den Kreisen Plön und Ostholstein. So-

wohl im 5-Jahreszeitraum als auch zum Vorjahr stieg die Dichte in allen elf Kreisen 

an. 

 

DARST. 6: ENTWICKLUNG DER NETTOAUSGABEN PRO LB IN DER GSIAE 

 

Neben der Falldichte gab es auch ein Wachstum bei den Fallkosten. Pro Leistungsbe-

rechtigten werden für die Leistungen der Grundsicherung inzwischen 5.352 Euro 

aufgewendet. In den Kreisen Steinburg und Herzogtum Lauenburg stiegen die Fallkos-

ten jeweils um rund 4% pro Jahr. In 2015 fiel der Anstieg der Fallkosten noch einmal 

stärker aus als in den Vorjahren. Die Spanne bei den Fallkosten in der Grundsiche-

rung ist eher gering mit rund 5.000 Euro im Kreis Nordfriesland und knapp 5.700 

Euro im Kreis Pinneberg. 

Dichte GSiAE

LB pro 1.000 EW
2011 2012 2013 2014 2015

Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

HEI 10,67 11,14 12,10 13,15 13,28 1,0% 5,6%

RZ 10,68 10,19 11,04 11,49 11,52 0,3% 1,9%

NF 10,44 11,20 11,59 11,66 11,81 1,3% 3,1%

OH 12,08 12,81 13,65 14,70 15,18 3,3% 5,9%

PI 9,45 10,06 10,81 10,92 11,40 4,4% 4,8%

PLÖ 9,08 10,16 11,36 11,63 11,92 2,5% 7,0%

RD 10,94 11,82 11,91 12,28 12,40 1,0% 3,2%

SL 11,82 12,58 13,65 13,39 13,67 2,1% 3,7%

SE 8,66 9,71 10,30 10,56 10,67 1,1% 5,4%

IZ 11,54 12,55 12,82 14,01 14,29 2,0% 5,5%

OD 7,69 7,98 8,60 8,12 9,14 12,5% 4,4%

Gew. Mittel 10,16 10,80 11,46 11,76 12,08 2,8% 4,4%

Nettoausgaben 

GSiAE pro LB
2011 2012 2013 2014 2015

Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

HEI 4.913 €       4.960 €       5.199 €       5.072 €       5.484 €       8,1% 2,8%

RZ 4.535 €       4.898 €       4.992 €       5.085 €       5.300 €       4,2% 4,0%

NF 4.787 €       4.693 €       4.832 €       4.927 €       5.023 €       1,9% 1,2%

OH 4.520 €       4.652 €       4.919 €       4.916 €       5.131 €       4,4% 3,2%

PI 5.279 €       5.376 €       5.571 €       5.653 €       5.687 €       0,6% 1,9%

PLÖ 5.017 €       4.751 €       5.068 €       5.122 €       5.379 €       5,0% 1,8%

RD 4.910 €       4.891 €       5.150 €       5.202 €       5.514 €       6,0% 2,9%

SL 4.599 €       4.724 €       4.752 €       4.850 €       5.195 €       7,1% 3,1%

SE 5.288 €       4.963 €       5.359 €       5.210 €       5.468 €       5,0% 0,8%

IZ 4.367 €       4.408 €       4.763 €       4.666 €       5.141 €       10,2% 4,2%

OD 5.179 €       5.243 €       5.290 €       5.688 €       5.316 €       -6,5% 0,7%

Gew. Mittel 4.868 €       4.893 €       5.107 €       5.148 €       5.352 €       4,0% 2,4%
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DARST. 7: ENTWICKLUNG DER NETTOAUSGABEN PRO EW IN DER GSIAE 

 

Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich damit ein kräftiger Anstieg der Nettoaus-

gaben im Betrachtungszeitraum. Während die Ausgaben pro Einwohner/in 2011 

noch unter 50 Euro gelegen hatten, sind dies mittlerweile mehr als 64 Euro. Dies 

entspricht einem Anstieg von fast 7% pro Jahr. 

 

2.3. Hilfe zur Pflege 

DARST. 8: ENTWICKLUNG DER DICHTE DER LB IN DER HZP 

 

Die Entwicklung in der Hilfe zur Pflege unterscheidet sich grundsätzlich von jener in 

den existenzsichernden Leistungen. In allen elf Kreisen liegt die Dichte weiterhin auf 

einem vergleichbaren Niveau wie im Jahr 2011. Ein Anstieg von mehr als 1% pro 

Jahr ist nur im Kreis Nordfriesland erkennbar. Im Vorjahr gingen hingegen in zehn 

von elf Kreisen die Falldichten zurück. Für diese Rückgänge können unterschiedliche 

Gründe angeführt werden. Die verstärkte Hilfeplanung in der Hilfe zur Pflege, die 

Umsteuerung von Fällen in die Eingliederungshilfe, steigende Einwohnerzahlen sowie 

Bearbeitungsrückstände in mehreren Kommunen sind hier vor allem zu nennen. 

Nettoausgaben 

GSiAE pro EW
2011 2012 2013 2014 2015

Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

HEI 52,44 €       55,28 €       62,89 €       66,70 €       72,82 €       9,2% 8,6%

RZ 48,42 €       49,92 €       55,12 €       58,42 €       61,07 €       4,5% 6,0%

NF 49,97 €       52,58 €       55,99 €       57,48 €       59,34 €       3,2% 4,4%

OH 54,61 €       59,60 €       67,16 €       72,27 €       77,90 €       7,8% 9,3%

PI 49,89 €       54,07 €       60,20 €       61,72 €       64,85 €       5,1% 6,8%

PLÖ 45,57 €       48,30 €       57,58 €       59,60 €       64,14 €       7,6% 8,9%

RD 53,73 €       57,83 €       61,32 €       63,86 €       68,36 €       7,0% 6,2%

SL 54,37 €       59,42 €       64,88 €       64,94 €       71,02 €       9,4% 6,9%

SE 45,78 €       48,21 €       55,18 €       54,99 €       58,36 €       6,1% 6,3%

IZ 50,41 €       55,33 €       61,07 €       65,40 €       73,49 €       12,4% 9,9%

OD 39,82 €       41,83 €       45,51 €       46,19 €       48,57 €       5,2% 5,1%

Gew. Mittel 49,46 €       52,87 €       58,53 €       60,54 €       64,67 €       6,8% 6,9%

Dichte HzP

LB pro 1.000 EW
2011 2012 2013 2014 2015

Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

HEI 4,54 4,49 4,59 4,64 4,52 -2,4% -0,1%

RZ 3,25 3,51 3,57 3,35 3,28 -2,0% 0,2%

NF 3,77 4,25 4,10 3,90 3,98 1,9% 1,3%

OH 3,97 3,82 4,07 4,12 3,96 -3,8% -0,1%

PI 4,38 4,53 4,64 4,49 4,18 -6,8% -1,2%

PLÖ 3,66 3,82 3,96 3,93 3,76 -4,5% 0,6%

RD 3,67 3,74 3,57 3,64 3,57 -1,9% -0,6%

SL 4,01 3,93 4,07 4,01 3,83 -4,6% -1,2%

SE 4,32 4,30 4,36 4,15 4,06 -2,0% -1,5%

IZ 4,11 4,22 4,38 4,36 4,09 -6,2% -0,1%

OD 3,41 3,56 3,64 3,66 3,43 -6,1% 0,2%

Gew. Mittel 3,93 4,02 4,08 4,01 3,86 -3,7% -0,4%
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DARST. 9: ENTWICKLUNG DER NETTOAUSGABEN PRO LB IN DER HZP 

 

Auch die Fallkosten blieben über den gesamten Zeitraum nahezu unverändert im 

Bereich von 7.350 Euro. Nennenswerte Anstiege gab es in den Kreisen Pinneberg 

und Schleswig-Flensburg, wobei es in Steinburg und Segeberg deutliche Rückgänge 

zu verzeichnen gibt. Die Unterschiede bei den Fallkosten sind vergleichsweise groß. 

Während in Nordfriesland pro Leistungsberechtigten etwa 5.800 Euro aufgewendet 

werden, sind dies im Kreis Stormarn rund 8.800 Euro.  

DARST. 10: ENTWICKLUNG DER NETTOAUSGABEN PRO EW IN DER HZP 

 

Die Nettoausgaben für die Hilfe zur Pflege pro Einwohner/in liegen aufgrund der be-

schriebenen Falldichte- und Fallkostenentwicklung ebenfalls leicht unter dem Niveau 

der Vorjahre. Ausgabenanstiege von rund 2% pro Jahr waren nur in den Kreisen Pin-

neberg und Stormarn zu verzeichnen, während diese in insgesamt fünf Kreisen rück-

läufig waren. Besonders im Vorjahr ist mit einem Minus von über 4% ein merklicher 

Ausgabenrückgang zu erkennen. Auf die Gründe für diese Entwicklung wird im Kapi-

tel 4.4 noch näher eingegangen. 

  

Nettoausgaben 

HzP pro LB
2011 2012 2013 2014 2015

Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

HEI 7.574 €       7.585 €       7.395 €       7.374 €       7.235 €       -1,9% -1,1%

RZ 7.329 €       7.266 €       6.868 €       7.293 €       7.253 €       -0,5% -0,3%

NF 5.771 €       5.381 €       5.714 €       5.705 €       5.751 €       0,8% -0,1%

OH 7.440 €       7.718 €       7.772 €       7.905 €       7.703 €       -2,6% 0,9%

PI 7.556 €       7.746 €       7.778 €       8.216 €       8.476 €       3,2% 2,9%

PLÖ 7.425 €       7.453 €       6.930 €       6.964 €       7.021 €       0,8% -1,4%

RD 6.024 €       5.879 €       6.222 €       6.148 €       5.985 €       -2,7% -0,2%

SL 5.746 €       6.033 €       6.050 €       6.300 €       6.335 €       0,6% 2,5%

SE 9.507 €       10.133 €     9.026 €       8.575 €       8.347 €       -2,7% -3,2%

IZ 7.612 €       7.248 €       6.895 €       6.521 €       6.329 €       -2,9% -4,5%

OD 8.287 €       8.400 €       8.364 €       8.532 €       8.766 €       2,7% 1,4%

Gew. Mittel 7.379 €       7.467 €       7.323 €       7.382 €       7.351 €       -0,4% -0,1%

Nettoausgaben 

HzP pro EW
2011 2012 2013 2014 2015

Entwicklung 

2014-2015

Ø jährliche 

Entwicklung 

2011-2015

HEI 34,41 €       34,08 €       33,95 €       34,18 €       32,72 €       -4,3% -1,3%

RZ 23,85 €       25,51 €       24,52 €       24,44 €       23,83 €       -2,5% 0,0%

NF 21,78 €       22,86 €       23,43 €       22,26 €       22,87 €       2,7% 1,2%

OH 29,57 €       29,51 €       31,67 €       32,56 €       30,53 €       -6,2% 0,8%

PI 33,11 €       35,08 €       36,07 €       36,88 €       35,45 €       -3,9% 1,7%

PLÖ 27,21 €       28,49 €       27,47 €       27,39 €       26,38 €       -3,7% -0,8%

RD 22,08 €       22,01 €       22,24 €       22,38 €       21,38 €       -4,5% -0,8%

SL 23,06 €       23,73 €       24,65 €       25,25 €       24,23 €       -4,0% 1,3%

SE 41,05 €       43,53 €       39,37 €       35,57 €       33,92 €       -4,6% -4,7%

IZ 31,25 €       30,56 €       30,23 €       28,44 €       25,90 €       -8,9% -4,6%

OD 28,26 €       29,90 €       30,47 €       31,21 €       30,11 €       -3,5% 1,6%

Gew. Mittel 28,97 €       30,00 €       29,88 €       29,59 €       28,38 €       -4,1% -0,5%
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3. Leistungen nach dem SGB XII (Gesamtbetrachtung 
Kreise) 

Hinweise zur Methodik: Brutto- und Nettoausgaben 

 Die Nettoausgaben in der Sozialhilfe entsprechen den Bruttoausgaben abzüglich 

aller Einnahmen für den Personenkreis. Einnahmen werden in der Sozialhilfe in der 

Regel durch Heranziehung von Einkommen und Vermögen bei Leistungsberechtigten 

oder Unterhaltspflichtigen nach bürgerlichem Recht generiert. Dabei ist zu beachten, 

dass in der Hilfe zur Pflege im Gegensatz zur Eingliederungshilfe das Nettoprinzip 

gilt. Das heißt, dass nur die Kosten aus Sozialhilfemitteln übernommen werden, die 

nach Abzug des Einkommens und der Pflegekassenleistung verbleiben. 

Das nachfolgende Kapitel gibt mit der Betrachtung der bedeutendsten Leistungen des 

SGB XII eine Gesamtübersicht über die Sozialhilfe in den Kreisen in Schleswig-

Holstein. Neben den im vorliegenden Kennzahlenvergleich erhobenen Daten für die 

Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

sowie die Hilfe zur Pflege werden für ausgewählte Grafiken zusätzlich die Daten aus 

dem separaten Benchmarking der Eingliederungshilfe herangezogen. Somit entsteht 

eine Gesamtschau der Leistungen des SGB XII, die Aussagen zur Bedeutung und 

Entwicklung der Sozialhilfeleistungen in Schleswig-Holstein ermöglichen. 

DARST. 11: ENTWICKLUNG DER FALLZAHLEN SEIT 2010 IN DEN KREISEN 

 

Bei der Entwicklung der Fallzahlen seit dem Beginn des Benchmarkings im 

Jahr 2010 lässt sich eine deutlich unterschiedliche Entwicklung zwischen den exis-

tenzsichernden Leistungen und der Hilfe zur Pflege erkennen. Während die Fallzahlen 

der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Hilfe zum Lebens-

unterhalt konstant anstiegen, sind die Zahlen der Hilfe zur Pflege seit 2013 rückläu-

fig. 2015 erhielten 26% mehr Menschen Leistungen der Grundsicherung als noch 

2010, Hilfe zum Lebensunterhalt 19% mehr als 2010. In der Hilfe zur Pflege hinge-
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gen lag die Fallzahl nur um 2% über dem Niveau des Ausgangsjahres. Die Fallzahl in 

der EGH hingegen stieg relativ konstant um insgesamt 13% seit dem Jahr 2010. 

DARST. 12: ENTWICKLUNG DER BRUTTOAUSGABEN SEIT 2010 IN DEN KREISEN 

 

Eine vergleichbare Entwicklung lässt sich auch für die Bruttoausgaben erkennen, 

wobei die Unterschiede hier noch größer ausfallen. Die Ausgaben für die Grundsiche-

rung stiegen im 5-Jahreszeitraum um 42%, jene der Hilfe zum Lebensunterhalt um 

31%. In der Hilfe zur Pflege hingegen lagen die Ausgaben im Vorjahr erstmals wieder 

niedriger als im Jahr 2010. Für die Eingliederungshilfe wurde 19% mehr aufgewen-

det als noch fünf Jahre zuvor. 

DARST. 13: GESAMTÜBERSICHT SGB XII IN DEN KREISEN SCHLESWIG-HOLSTEINS (1) 

 
*HzP ohne Kurzzeit- und teilstationäre Pflege  

Mit Ausnahme der Hilfe zur Pflege sind die Fallzahlen der Leistungen des SGB XII von 

2014 auf 2015 weiter angestiegen. Über alle Leistungen betrug der Anstieg etwas 

mehr als 2%. In der Hilfe zur Pflege lassen sich die Rückgänge auch in der Entwick-

lung der Bruttoausgaben erkennen, die verhältnismäßig stark um 4,6% sanken. Dies 

wird im entsprechenden Kapitel näher ausgeführt. Die absolut höchsten Fallzahlen 

weist weiterhin die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf, die fast 

27.000 Menschen in den Kreisen Schleswig-Holsteins erhalten, rund 14.000 erhal-

ten Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt. 
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Leistungen des SGB XII
LB am 

31.12.2014

LB am 

31.12.2015

Entwicklung 

zum Vorjahr

Bruttoausgaben  

im Jahr 2014

Bruttoausgaben  

im Jahr 2015

Entwicklung 

zum Vorjahr

HLU (3. Kapitel SGB XII) 13.668 14.014 2,5% 50,3 Mio. € 53,1 Mio. € 5,6%

GSiAE (4. Kapitel SGB XII) 26.001 26.958 3,7% 140,6 Mio. € 151,1 Mio. € 7,5%

HzG (5. Kapitel SGB XII) - - - 15,9 Mio. € 12,0 Mio. € -

EGH (6. Kapitel SGB XII) 22.747 23.245 2,2% 470,4 Mio. € 490,8 Mio. € 4,3%

HzP (7. Kapitel SGB XII)* 8.863 8.613 -2,8% 78,0 Mio. € 74,4 Mio. € -4,6%

8. und 9. Kapitel SGB XII - - - 3,3 Mio. € 3,3 Mio. € -1,2%

SGB XII insgesamt 71.279 72.830 2,2% 758,5 Mio. € 784,7 Mio. € 3,4%
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HLU
24 Euro 

6,9%

GSiAE
68 Euro 
19,6%

EGH
222 Euro 

63,8%

HzP
34 Euro 

9,7%

Aufwendungen für Leistungen des SGB XII
Aufwendungen pro EW 2015

Gewichteter Mittelwert der Kreise

Insgesamt lagen die die Ausgaben für die Leistungen des SGB XII in den elf Kreisen 

bei rund 785 Millionen Euro und damit gut 26 Millionen Euro bzw. 3,4% höher als 

im Vorjahr. Die größten Anteile entfallen auf die Eingliederungshilfe mit rund 

491 Millionen Euro und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 

151 Millionen Euro. 

DARST. 14: GESAMTÜBERSICHT SGB XII IN DEN KREISEN SCHLESWIG-HOLSTEINS (2) 

 
*HzP ohne Kurzzeit- und teilstationäre Pflege  

Die mit Abstand höchsten Fallkosten im Bereich des SGB XII fallen in der Eingliede-

rungshilfe mit über 21.000 Euro an. Darauf folgt die Hilfe zur Pflege mit Bruttoaus-

gaben von gut 8.600 Euro pro Fall. Die existenzsichernden Leistungen liegen mit 

rund 5.600 Euro in der Grundsicherung und 3.800 Euro in der Hilfe zum Lebensun-

terhalt deutlich darunter. Bezogen auf die Bevölkerung stiegen die Bruttoausgaben für 

SGB XII-Leistungen von rund 343 Euro auf fast 352 Euro pro Einwohner/in. Dies sind 

rund 2,5% mehr als im Jahr zuvor. Dieser Anstieg ist sowohl auf die existenzsichern-

den Leistungen als auch auf die Eingliederungshilfe zurückzuführen, während in den 

anderen Leistungen Rückgänge zu verzeichnen waren. 

 

DARST. 15: LEISTUNGEN UND AUFWENDUNGEN IM KOMMUNALEN LEISTUNGSPORTFOLIO 

   
 

Die Gegenüberstellung verdeutlicht die Bedeutung der vier wichtigsten Leistungen des 

SGB XII in Bezug auf die Anzahl der Maßnahmen sowie die dazugehörigen Aufwen-

dungen. Die Eingliederungshilfe sticht heraus, da weniger als ein Drittel der Maß-

Leistungen des SGB XII
Bruttoausgaben 

pro LB 2014

Bruttoausgaben 

pro LB 2015

Entwicklung 

zum Vorjahr

Bruttoausgaben 

pro Ew 2014

Bruttoausgaben 

pro Ew 2015

Entwicklung 

zum Vorjahr

HLU (3. Kapitel SGB XII) 3.682 €          3.790 €          2,9% 22,76 €          23,81 €          4,6%

GSiAE (4. Kapitel SGB XII) 5.406 €          5.605 €          3,7% 63,57 €          67,73 €          6,5%

HzG (5. Kapitel SGB XII) - - - 7,19 €            5,38 €            -

EGH (6. Kapitel SGB XII) 20.682 €        21.113 €        - 212,77 €        219,98 €        3,4%

HzP (7. Kapitel SGB XII)* 8.800 €          8.639 €          -1,8% 35,28 €          33,35 €          -5,5%

8. und 9. Kapitel SGB XII - - - 1,50 €            1,47 €            -2,1%

SGB XII insgesamt 10.642 €        10.774 €        1,2% 343,07 €        351,72 €        2,5%

HLU
6,3 Leistungen 

19,2%

GSiAE
12,2 Leistungen 

37,0%

EGH
10,5 Leistungen

31,9%

HzP
3,9 Leistungen 

11,8%

Kommunales Leistungsportfolio (ohne SGB II)
Leistungen pro 1.000 EW am 31.12

Gewichteter Mittelwert der Kreise 
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nahmen fast 64% der Ausgaben verursachen. Wesentlich niedriger sind die Fallkos-

ten in den existenzsichernden Leistungen. Die Grundsicherung macht etwa 37% der 

Maßnahmen und 19,6% der Ausgaben aus. Die Hilfe zur Pflege verursacht rund 

9,7% der Ausgaben bei einem Anteil von 11,8% an den Leistungen. 

DARST. 16: KOMMUNALES LEISTUNGSPORTFOLIO (OHNE SGB II) 

 
Die Werte für Leistungen der Eingliederungshilfe stammen aus dem Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe für 

Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein (Stand: 2015). HzP ohne teilstationäre und Kurzzeitpflege. 

Das kommunale Leistungsportfolio zeigt die Anteile der Leistungen an den Gesamt-

leistungen. Die höchste Anzahl aller Leistungen wurde 2015 im Kreis Ostholstein mit 

insgesamt 38,7 pro 1.000 Einwohner/innen bewilligt. Mit Abstand am wenigsten 

bewilligte Leistungen weist der Kreis Stormarn mit 27,0 pro 1.000 Einwohner/innen 

auf. Insgesamt wurden in den elf Kreisen 32,6 Leistungen pro 1.000 Einwoh-

ner/innen bewilligt, 0,6 mehr als ein Jahr zuvor. 

HEI RZ NF OH PI PLÖ RD SL SE IZ OD
Gew.
Mittel

HzP 4,5 3,3 4,0 4,0 4,2 3,8 3,7 3,9 4,1 4,1 3,5 3,9

EGH 10,9 9,5 10,5 12,2 8,9 10,6 11,7 11,2 9,9 10,2 10,0 10,4

GSiAE 13,3 11,5 11,8 15,2 11,4 11,9 12,4 13,7 10,7 14,3 9,1 12,1

HLU 7,2 7,0 4,8 7,4 6,1 6,9 7,6 6,3 5,2 7,0 4,5 6,3

Dichte gesamt 35,8 31,3 31,1 38,7 30,6 33,2 35,3 35,1 29,8 35,6 27,0 32,6
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DARST. 17: DICHTE SOZIALHILFE INSGESAMT (REGIOGRAPH) 

 

Dargestellt ist die Gesamtleistungsdichte für die vier großen Leistungen der Sozialhil-

fe: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 

Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege. Die Kartendarstellung ermöglicht es dabei 

regionale Unterschiede aufzuzeigen. Für die Sozialhilfe in Schleswig-Holstein ist er-

kennbar, dass die niedrigste Leistungsdichte in den vier an Hamburg grenzenden 

Kreisen im Süden des Bundeslandes vorliegt. In den Kreisen im Norden Schleswig-

Holsteins sind die Leistungsdichten im SGB XII insgesamt höher. Eine Ausnahme 

bildet der Kreis Nordfriesland, wo die Sozialhilfedichte signifikant niedriger ist als in 

den angrenzenden Kreisen. 
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DARST. 18: AUFWENDUNGEN FÜR LEISTUNGEN DES SGB XII 2015 

 
Die Werte für Leistungen der Eingliederungshilfe stammen aus dem Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe für 

Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein (Stand: 2015). HzP ohne teilstationäre und Kurzzeitpflege. 

Die Aufwendungen für Leistungen des SGB XII pro Einwohner/in variieren zwischen 

306 Euro im Kreis Stormarn und 390 Euro im Kreis Ostholstein. 2015 wurden im 

Mittel 352 Euro aufgewendet, rund 7 Euro mehr als in 2014. Die Hilfe zum Lebens-

unterhalt hat im Kreis Herzogtum Lauenburg eine vergleichsweise hohe Bedeutung 

mit über 9% der Gesamtaufwendungen, im Kreis Nordfriesland sind dies demgegen-

über nur 5%. In der Grundsicherung liegt diese Spanne zwischen 16% im Kreis 

Stormarn und 23% im Kreis Ostholstein. Eine überdurchschnittliche finanzielle Be-

deutung hat die Eingliederungshilfe im Kreis Nordfriesland mit mehr als zwei Dritteln 

der Aufwendungen des SGB XII. 

  

HEI RZ NF OH PI PLÖ RD SL SE IZ OD
Gew.
Mittel

HLU 20 30 17 24 24 30 30 18 24 28 17 24

GSiAE 75 62 69 92 65 66 69 73 61 75 49 68

HzG 6 8 4 6 7 4 6 5 4 3 3 5

EGH 240 193 253 235 192 217 247 243 203 228 197 220

HzP 41 30 26 32 38 34 24 32 39 31 38 33

HiaL 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1

SGB XII pro Ew. 384 326 369 390 328 352 379 373 332 366 306 352
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4. Leistungen nach dem SGB XII (Kreisvergleich) 
 

4.1. Hilfe zum Lebensunterhalt 

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII ist eine bedarfsorien-

tierte Sozialleistung, deren gesetzlicher Auftrag die Sicherstellung des soziokulturellen 

Existenzminimums ist. Auf Hilfe zum Lebensunterhalt hat jeder Mensch Anspruch, 

der keine oder keine ausreichenden Ansprüche auf vorrangige Sozialleistungen hat 

und der den notwendigen Lebensunterhalt weder aus eigenen Mitteln und Kräften 

noch mit Hilfe anderer bestreiten kann. Der notwendige Lebensunterhalt umfasst 

dabei den Bedarf eines Menschen, beispielsweise an Ernährung, Kleidung, Unterkunft 

und den Bedürfnissen des täglichen Lebens. Es können laufende Leistungen, einmali-

ge Leistungen und Mehrbedarfszuschläge bewilligt werden. Leistungen der Hilfe zum 

Lebensunterhalt können in und außerhalb von Einrichtungen in Anspruch genommen 

werden. 

 
4.1.1. Leistungsberechtigte 

DARST. 19: DICHTE HLU GESAMT, KEZA 1.1.1A 

 

Die Darstellung zeigt die Dichte der Leistungsberechtigten mit Hilfen zum Lebensun-

terhalt, differenziert nach außerhalb und in Einrichtungen. Insgesamt erhielten 6,28 

von 1.000 Einwohner/innen der elf Kreise Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, 

d.h. jede/r 158te Einwohner/in erhält eine Leistung. Der Großteil der Leistungen wird 

dabei an Leistungsberechtigte in Einrichtungen erbracht. Mit einer Dichte von 3,91 

pro 1.000 Einwohner/innen entspricht dies einem Anteil von rund 62%.  
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Die Unterschiede der Dichte sind vor allem bei den Leistungen außerhalb von Einrich-

tungen erheblich. Auffällig niedrig ist die Falldichte außerhalb von Einrichtungen im 

Kreis Nordfriesland mit 0,88 pro 1.000 Einwohner/innen. In den Kreisen Steinburg 

und Herzogtum Lauenburg liegt die Dichte außerhalb von Einrichtungen rund 3,7 Mal 

so hoch. In Einrichtungen liegt die Spanne zwischen 2,68 Leistungsberechtigten pro 

1.000 Einwohner/innen im Kreis Stormarn und 5,44 im Kreis Ostholstein. 

DARST. 20: DICHTE HLU A.V.E., KEZA 1.2.1 

 

Die Darstellung zeigt, dass die Falldichte der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb 

von Einrichtungen weiterhin konstant ansteigt. 2015 erhielten 2,37 von 1.000 Ein-

wohner/innen der elf Kreise Hilfen zum Lebensunterhalt und damit 4,2% mehr als 

noch im Jahr zuvor. Auffällig ist, dass die beiden Optionskommunen1 Nordfriesland 

und Schleswig-Flensburg die mit Abstand niedrigsten Falldichten aufweisen. Auch in 

anderen Benchmarkings hat con_sens die Beobachtung gemacht, dass die Dichten in 

der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen in Optionskommunen 

signifikant niedriger liegen. Da den beiden betreffenden Kommunen keine näheren 

Gründe für die unterdurchschnittlichen Falldichten bekannt sind, wird angenommen, 

dass Zusammenhänge mit dem Status als Optionskommune bestehen. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Dichte im Kreis Steinburg in den vergange-

nen beiden Jahren wieder spürbar rückläufig war. Dies hängt unter anderem damit 

zusammen, dass eine verstärkte Zugangskontrolle stattfindet. Dazu wurde eine Ver-

einbarung mit dem Jobcenter Steinburg über den intensiveren Austausch zu den 

                                            
1 Im Optionsmodell besitzt eine Kommune die alleinige Trägerschaft der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 

II. Die Optionskommunen unterscheiden sich demnach von anderen Jobcentern dadurch, dass hier alle Leis-
tungen in einer Hand liegen und aus einer Hand erbracht werden. 
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Gründen einer Erwerbsunfähigkeit geschlossen. Die Fallzahlrückgänge können daher 

auch auf gezielte Steuerungsmaßnahmen zurückgeführt werden. 

Auffällig ist darüber hinaus der große Fallzahlsprung im Kreis Stormarn. Der Kreis hat 

die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt an Ämter und Gemeinden delegiert. 

Dies erschwert es, Rückschlüsse aus der Fallzahlentwicklung zu ziehen. 

In Zukunft wird zusätzlich zu beobachten sein, welche Auswirkungen die Prüfungen 

durch die Bundesauftragsverwaltung haben werden. Es wird angenommen, dass dies 

Verschiebungen von Fällen aus der Grundsicherung in die Hilfe zum Lebensunterhalt 

zur Folge haben wird. Dies hängt damit zusammen, dass bei unklarer Aktenlage in 

den Fällen, z.B. Schwierigkeiten bei den Gutachten zur Feststellung der Erwerbsunfä-

higkeit, keine Grundsicherung, sondern Hilfe zum Lebensunterhalt gezahlt werden 

soll.  

DARST. 21: DICHTE HLU I.E., KEZA 1.3.1 

 

In Einrichtungen ist die Falldichte der Hilfe zum Lebensunterhalt gegenüber dem 

Vorjahr stagnierend. In keinem der elf Kreise hat es erhebliche Änderungen zum Vor-

jahr gegeben. Insgesamt erhielten 3,91 von 1.000 Einwohner/innen Leistungen der 

Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen. Dabei ist die Falldichte im Kreis Osthol-

stein weiterhin mehr als doppelt so hoch wie im Kreis Stormarn. 
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4.1.2. Ausgaben 

Der Umfang der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen richtet sich 

nach den Erfordernissen im Einzelfall. Der Bedarf setzt sich insgesamt aus folgenden 

Komponenten zusammen: 

 Individueller Regelbedarf, 

 Mehrbedarfe,  

 einmalige Leistungen, 

 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie 

 Kosten der Unterkunft und Heizung. 

Zudem können für hilfebedürftige Kinder bei Vorliegen der Voraussetzungen Leistun-

gen zur Bildung und Teilhabe (Bildungspaket) geleistet werden. 

In Einrichtungen werden laufende Leistungen in der Regel als sogenannter Barbetrag, 

einmalige Leistungen häufig in Form von Bekleidungsbeihilfen gewährt. Der Barbetrag 

steht dem Leistungsberechtigten als „Taschengeld“ für persönliche Bedürfnisse zur 

Verfügung. 

Die Höhe der Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt ist abhängig von der maßge-

benden Regelbedarfsstufe der leistungsberechtigten Person. Die Regelbedarfsstufe 1 

hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt: 

 

Regelbedarfsstufe 1 nach § 28 SGB XII 

 1. Januar 2011 364 Euro 

1. Januar 2012 374 Euro 

1. Januar 2013 382 Euro 

1. Januar 2014 391 Euro 

1. Januar 2015 399 Euro 

1. Januar 2016 404 Euro 

Regelbedarfsstufe 1: Für eine erwachsene leistungsberechtigte Person, die als allein-

stehende oder alleinerziehende Person einen eigenen Haushalt führt; dies gilt auch 

dann, wenn in diesem Haushalt eine oder mehrere weitere erwachsene Personen 

leben, die der Regelbedarfsstufe 3 zuzuordnen sind. 
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DARST. 22: NETTOAUSGABEN HLU PRO EW, KEZA 1.2.3+1.3.3 

 

Die Kreise Schleswig-Holsteins gaben 2015 pro Einwohner/in 21,67 Euro für die 

Hilfe zum Lebensunterhalt aus. Am höchsten fielen die Ausgaben in den Kreisen 

Plön, Herzogtum Lauenburg und Rendsburg-Eckernförde aus. Unterdurchschnittliche 

Ausgaben sind hingegen in den Kreisen Nordfriesland, Stormarn und Schleswig-

Flensburg zu verzeichnen. Rund 63% der Ausgaben entfallen auf Leistungen außer-

halb von Einrichtungen. 
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DARST. 23: NETTOAUSGABEN HLU A.V.E. PRO LB, KEZA 1.2.2 

 

Die Fallkosten der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen steigen 

seit Jahren kontinuierlich an. Inzwischen werden pro Leistungsberechtigten 

5.749 Euro aufgewendet. Während die Nettoausgaben pro Leistungsberechtigten im 

Kreis Dithmarschen bei rund 4.400 Euro liegen, sind dies über 7.000 Euro im Kreis 

Plön. Auffällig ist die Fallkostensteigerung um über 400 Euro zum Vorjahr im Kreis 

Ostholstein. Diese Fallkostensteigerung dürfte zumindest zum Teil darauf zurückzu-

führen sein, dass eine Reihe überdurchschnittlich teurer Fälle aus dem SGB II in das 

SGB XII gewechselt ist. Zusätzlich wurden für diese Fälle Erstattungen an das Job-

center geleistet, die zwar in 2015 kassenwirksam geworden sind, aber z.T. auch 

längere Zeiträume im Jahr 2014 betrafen. 
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DARST. 24: NETTOAUSGABEN HLU I.E. PRO LB, KEZA 1.3.2 

 

Innerhalb von Einrichtungen fallen die Differenzen bei den Fallkosten der Hilfe zum 

Lebensunterhalt bedeutend geringer aus. Deutlich überdurchschnittlich sind diese nur 

im Kreis Segeberg, hier jedoch auch seit vier Jahren rückläufig. Die übrigen zehn 

Kreise weichen um maximal 15% vom gewichteten Mittelwert von 2053 Euro ab. 

Insgesamt stagnieren die Fallkosten über den gesamten Betrachtungszeitraum. 

Im Kreis Ostholstein ist von 2014 auf 2015 eine Fallkostensteigerung von rund 

300 Euro erkennbar. Diese wird auf die Erhöhung der pauschalierten Kosten der Un-

terkunft und Heizung (KdU) nach §42 Ziff. 4 SGB XII für Leistungsberechtigte in Ein-

richtungen zurückgeführt. Diese stieg in Ostholstein nach der letzten Anpassung um 

rund 100 Euro an. 

Für die Kreise Pinneberg und Segeberg fällt ein deutlicher Rückgang der Fallkosten 

zum Vorjahr auf. Es wird angenommen, dass Zusammenhänge mit dem erstmaligen 

Rentenbezug von Beschäftigten der Werkstatt für behinderte Menschen, die in Ein-

richtungen leben, bestehen. Im Kreis Segeberg lagen zudem die Einnahmen durch 

Rückerstattungen deutlich höher als in den Vorjahren. Der Fallkostenanstieg im Kreis 

Steinburg ist darauf zurückzuführen, dass in 2014 hohe Erstattungsleistungen der 

Krankenkassen zu insgesamt erhöhten Einnahmen geführt haben. 
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4.2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des 

SGB XII ist eine bedarfsabhängige soziale Leistung mit dem gesetzlichen Ziel der Si-

cherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und erfüllt damit die gleiche Funktion 

wie die Hilfe zum Lebensunterhalt, jedoch für einen speziellen Personenkreis. An-

spruchsberechtigt sind Personen, bei denen entweder aus Altersgründen nicht mehr 

erwartet werden kann, dass die materielle Notlage durch Ausübung einer Erwerbstä-

tigkeit überwunden wird, oder dies aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht 

möglich ist. 

Im Wesentlichen bestehen die Leistungen aus einer Regelbedarfsstufe zur Sicherung 

des Lebensunterhalts sowie aus den angemessenen Kosten der Unterkunft und Hei-

zung. Hinzu kommen eventuell Mehrbedarfe sowie die Übernahme von Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträgen, Zusatzbeiträgen und Vorsorgebeiträgen. Seit dem 

01.01.2014 werden die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung zu 100 % durch den Bund refinanziert. 

 

4.2.1.  Leistungsberechtigte  
 

DARST. 25: DICHTE GSIAE GESAMT, KEZA 2.1.1A 
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minderung. Rund drei Viertel der Leistungen werden außerhalb von Einrichtungen 
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schiede. Insbesondere die Kreise Stormarn und Segeberg haben deutlich unterdurch-

schnittliche Falldichten zu verzeichnen. Demgegenüber erhalten in den Kreisen Ost-

holstein, Steinburg und Schleswig-Flensburg besonders viele Menschen Leistungen 

der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. 

 

DARST. 26: DICHTE GSIAE A.V.E., KEZA 2.2.1 

 

Die Darstellung verdeutlicht, dass es außerhalb von Einrichtungen in den vergange-
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Im Kreis Stormarn fällt ein Anstieg der Dichte zum Vorjahr um rund 17% auf. Die 

genauen Gründe sind nicht bekannt, da es sich um von den Ämtern und Gemeinden 

gelieferte Daten handelt. Trotzdem hat der Kreis eine Falldichte die weiterhin rund ein 

Viertel unter dem gewichteten Mittelwert der elf Kreise liegt. 
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DARST. 27: DICHTE GSIAE I.E., KEZA 2.3.1 

 

Anders als außerhalb von Einrichtungen ist die Dichte der Grundsicherung in Einrich-

tungen seit 2013 stagnierend. In keinem der elf Kreise hat es im vergangenen Jahr 

noch einen starken Falldichteanstieg gegeben. Insgesamt erhielten 2,88 von 1.000 

Einwohner/innen Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen. Im Kreis Ostholstein 

liegt die Dichte trotz eines Rückgangs im Vorjahr weiterhin um rund 55% über dem 

Mittelwert der Kreise. Dies hängt auch mit einer vergleichsweise hohen Fallzahl der 

weiteren SGB XII-Leistungen in Einrichtungen zusammen, die eine Folge der stationä-

ren Angebotslandschaft im Kreis Ostholstein ist. 

 

4.2.2. Ausgaben 
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Nebenkosten. Da diese Faktoren vor allem von den Marktgegebenheiten und den 

gegebenen Rahmenbedingungen abhängig sind, ist die Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung eine Sozialleistung, die von den Kommunen nur begrenzt ge-

steuert werden kann. 
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DARST. 28:  NETTOAUSGABEN GSIAE PRO EW, KEZA 2.2.3A 

 

Analog zur Verteilung der Dichte in der Grundsicherung fallen auch fast drei Viertel 

der Ausgaben für Leistungen außerhalb von Einrichtungen an. Im gewichteten Mittel 

wenden die elf Kreise fast 65 Euro pro Einwohner/in auf. Überdurchschnittlich sind 

die Nettoausgaben pro Einwohner/in in den Kreisen Ostholstein, Steinburg und Dith-

marschen. Rund 25% unterhalb des Mittelwerts liegen sie im Kreis Stormarn. 
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DARST. 29:  NETTOAUSGABEN GSIAE PRO LB A.V.E., KEZA 2.2.2 

 

Die Nettoausgaben pro Leistungsberechtigten steigen für die Grundsicherung außer-

halb von Einrichtungen seit Jahren relativ konstant an. Die Unterschiede zwischen 

den Kreisen sind vergleichsweise gering. Im gewichteten Mittel werden 5.114 Euro 

pro Fall aufgewendet. Im Kreis Dithmarschen stiegen die Fallkosten um fast 7% zum 

Vorjahr, was jedoch nicht auf einen einzelnen Grund zurückgeführt werden kann. In 

ähnlicher Höhe fiel das Fallkostenwachstum im Kreis Rendsburg-Eckernförde aus. 

Die Anzahl der Leistungsberechtigten unter 65 Jahren verringerte sich dort gegenüber 

dem Vorjahr, während die Anzahl der über 65-jährigen Leistungsberechtigten anstieg. 

Erfahrungsgemäß leben ältere Personen häufiger alleine. Im Vergleich erhalten allein-

lebende Personen grundsätzlich höhere Leistungen als Leistungsberechtigte in einer 

Gemeinschaft. 

5.414

4.871 4.789

5.101

5.508

5.201 5.111
4.984

5.160

4.845
5.066 5.114

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

HEI RZ NF OH PI PLÖ RD SL SE IZ OD gew. Mittel

N
e

tt
o
a

u
s
g

a
b

e
n

 p
ro

 L
B

 i
n

 E
u

ro

KeZa. 2.2.2
Nettoausgaben GSiAE a.v.E. 

pro LB 

2011 2012 2013 2014 2015

TOP 9.2



Kommunales Benchmarking Soziales der schleswig-holsteinischen Kreise Bericht 2015  

 

 34 

DARST. 30:  NETTOAUSGABEN GSIAE PRO LB I.E., KEZA 2.3.2 

 

Die Nettoausgaben pro Fall liegen für Leistungen der Grundsicherung in Einrichtun-

gen rund 1.000 Euro höher als außerhalb von Einrichtungen. Die Entwicklung ist 

weniger geradlinig als im ambulanten Bereich, jedoch tendenziell auch steigend. Ins-

besondere im Vorjahr zeigt sich ein Fallkostenanstieg in allen elf Kreisen. In fast allen 

Kreisen weichen die Fallkosten um nicht mehr als 10% vom Mittelwert von 6.113 

Euro pro Fall ab. Einzig im Kreis Ostholstein sind die Fallkosten klar unterdurch-

schnittlich. Im vergangenen Jahr stiegen diese allerdings um fast 10% an. Dies ist 

eine Auswirkung der bereits beschriebenen Anpassung der Kosten der Unterkunft und 

Heizung. 

Auch im Kreis Schleswig-Flensburg ist ein Anstieg der Fallkosten um rund 6% zu 

verzeichnen. Dieser ist zurückzuführen auf hohe Nachzahlungen für den Zeitraum ab 

2013. Hier erfolgte die rückwirkende Umsetzung des BSG-Urteils für den Personen-

kreis der volljährigen Kinder mit Behinderung im Elternhaushalt. Der Fallkostenan-

stieg im Kreis Dithmarschen hängt mit einem Rückgang der Einnahmen zusammen. 

Diese waren 2014 ungewöhnlich hoch, weil in Folge eines Gerichtsurteils von den 

Krankenkassen zu Unrecht gezahlte Beiträge für zurückliegende Zeiträume erfolgreich 

zurückgefordert wurden. Auch im Kreis Steinburg ist der Anstieg der Netto-Fallkosten 

auf außergewöhnlich hohe Einnahmen im Jahr 2014 zurückzuführen. 
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4.3. Hilfen zur Gesundheit 

Die Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des SGB XII haben den Auftrag, die 

erforderliche Versorgung bei fehlender Krankenversicherung sicherzustellen. Die Leis-

tungen sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozi-

alleistungsträgern, insbesondere gegenüber dem Leistungskatalog der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Kranken-

versicherung nach Art und Umfang. Hilfen zur Gesundheit werden beispielsweise 

gewährt bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft oder auch bei vor-

beugenden Gesundheitshilfen. Außerdem kann die Leistung auch Personen gewährt 

werden, die keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, weil sie mit ihrem 

Einkommen zwar den laufenden Lebensunterhalt selbst bestreiten können, nicht aber 

erforderliche zusätzliche Kosten wie zum Beispiel Krankheitskosten. 

DARST. 31:  BRUTTOAUSGABEN HZG PRO EW, KEZA 3.1.3B 

 

Die Interpretation einer Zeitreihe ist für den Bereich der Hilfen zur Gesundheit nicht 

sinnvoll, da die Bruttoausgaben aufgrund der Abrechnungsproblematik bei den Kran-

kenkassen stark schwanken. Aussagekräftiger ist jedoch der Mittelwert der Kreise in 

den vergangenen fünf Jahren.  

Knapp 6 Euro pro Einwohner/in wurden im Mittel der Jahre 2011 bis 2015 jährlich 

für die Hilfen zur Gesundheit aufgewendet. Um ein Drittel höher als im Durchschnitt 

der Kreise liegen die Ausgaben im Kreis Pinneberg. Deutlich unterdurchschnittlich 

waren die Ausgaben im Betrachtungszeitraum in den Kreisen Stormarn und Nordfries-

land. Mit einem Anteil an den Gesamtausgaben von unter 2% ist die finanzielle Be-

deutung der Hilfen zur Gesundheit innerhalb des SGB XII allerdings relativ gering. 
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4.4. Hilfe zur Pflege 

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung für pflegebedürftige Men-

schen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen 

können. Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krank-

heit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßigen Verrichtungen des 

Alltages erheblich eingeschränkt sind und der Hilfe bedürfen, sind leistungsberechtigt, 

wenn die mit der Pflege verbundenen Kosten nicht von Pflegekassen, Leistungen 

nach dem Landespflegegesetz oder aus eigenen finanziellen Mitteln gedeckt sind. Die 

Hilfe zur Pflege hat als Leistung der Sozialhilfe dabei die Aufgabe den über die Fest-

beträge der Pflegeversicherung hinausgehenden ungedeckten Bedarf aufzufangen. Die 

Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen hängen unter anderem von der Angebots-

landschaft, dem Ausbau von Pflegestützpunkten und den Beziehungen  zu den Pfle-

gekassen ab. Ein entscheidendes Steuerungsinstrument in der Hilfe zur Pflege ist die 

individuelle Hilfeplanung und Bedarfsfeststellung für pflegebedürftige Menschen 

durch den Sozialhilfeträger. 

 

4.4.1. Leistungsberechtigte 
 

DARST. 32: DICHTE HZP GESAMT, KEZA 4.1.1B 

 

Die Darstellung zeigt die Dichte in der Hilfe zur Pflege differenziert danach, ob die 
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Unterschiede der Falldichten erheblich. Die Kreise Ostholstein und Plön weisen sehr 

geringe Dichten im ambulanten Bereich auf, dafür jedoch überdurchschnittlich hohe 

im stationären Bereich. Neun von zehn Leistungsberechtigten erhalten in den beiden 

Kreisen die Hilfe zur Pflege im stationären Umfeld. Dies hängt vor allem mit einer 

flächendeckenden stationären Angebotsstruktur zusammen. In den Kreisen Herzog-

tum Lauenburg, Nordfriesland und Pinneberg erhalten nahezu 3 von 10 Leistungsbe-

rechtigten die Hilfe zur Pflege im ambulanten Bereich. 

Die insgesamt wenigsten Leistungen der Hilfe zur Pflege werden pro 1.000 Einwoh-

ner/innen im Kreis Herzogtum Lauenburg in Anspruch genommen. Am höchsten ist 

die Leistungsdichte im Kreis Dithmarschen. Die Abweichungen vom Mittelwert sind 

jedoch in allen Kreisen mit maximal 16% vergleichsweise niedrig. 

 

DARST. 33: DICHTE HZP A.V.E. GESAMT, KEZA 4.2.1 

 

Die Dichte der Leistungsberechtigten in der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrich-

tungen ist in den letzten Jahren konstant leicht ansteigend und liegt inzwischen gut 

10% höher als noch im Jahr 2011. Im Vergleich zu anderen Sozialleistungen handelt 

es sich jedoch um vergleichsweise niedrige Fallzahlen, eine/r von 1136 Einwoh-

ner/innen erhält Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen. In den 

Kreisen Pinneberg und Nordfriesland liegt die Dichte rund drei Mal so hoch wie in 

den Kreisen Plön und Ostholstein. 
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DARST. 34: DICHTE HZP I.E. GESAMT, KEZA 4.3.1 

 

Die Dichte der Leistungsberechtigten der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen zeigt für 

das Vorjahr eine ungewöhnliche Entwicklung. In allen elf Kreisen ist ein Rückgang der 

Falldichte zu verzeichnen. Die Dichte liegt damit im gewichteten Mittelwert deutlich 

unter dem Wert des Jahres 2014.  

In mehreren Kreisen ist die Fallzahl aufgrund mehrmonatiger Arbeitsrückstände in 

Folge personeller Vakanzen im vergangenen Jahr rückläufig gewesen. Dies trifft ins-

besondere auf die Kreise Pinneberg (HzP i.E. bei Kooperationskommunen), Schles-

wig-Flensburg, Segeberg und Stormarn zu. Gerade in Pinneberg und Stormarn fällt 

der Rückgang besonders stark aus. Es handelt sich jedoch um unvollständige und 

daher nicht valide Fallzahlen. Für tatsächliche Fallzahlrückgänge in diesem Maß gibt 

es dort keine Anhaltspunkte. Die Kommunen gehen daher davon aus, dass die Aufar-

beitung der Arbeitsrückstände zu Fallzahlsteigerungen in den kommenden Jahren 

führen wird. Gleichzeitig bietet der Kennzahlenvergleich auch immer die Möglichkeit 

Vorjahreswerte zu korrigieren, sodass Bearbeitungsrückstände im kommenden Jahr 

bereinigt werden können. 
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4.4.2. Ausgaben 

Im Rahmen der Hilfe zur Pflege werden sowohl Kosten der häuslichen Pflege als auch 

Kosten übernommen, die durch den Aufenthalt in einer Einrichtung der Tagespflege, 

der Kurzzeitpflege oder der vollstationären Pflege entstehen. Zudem werden auch 

Pflegehilfsmittel gewährt. Bei stationärer Pflege übernimmt die Sozialhilfe bei Bedürf-

tigkeit die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Investitionskosten. 

DARST. 35: NETTOAUSGABEN HZP PRO EW, KEZA 4.1.3A 

 

Die Nettoausgaben pro Einwohner/in für Leistungen der Hilfe zur Pflege beliefen sich 

2015 auf 28,38 Euro. Mehr als drei Viertel dieser Ausgaben fallen für Leistungen in 

Einrichtungen an. Während der ambulante Ausgabenanteil im Kreis Plön nur bei 8% 

der Gesamtausgaben für die Hilfe zur Pflege liegt, sind dies im Kreis Herzogtum 

Lauenburg 35%. Überdurchschnittlich sind die Nettoausgaben der Hilfe zur Pflege in 

den Kreisen Pinneberg mit 35,45 Euro und Segeberg mit 33,92 Euro pro Einwoh-

ner/in. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde liegen die Ausgaben mit 21,38 Euro pro Ein-

wohner/in rund ein Viertel niedriger als im Kreisdurchschnitt. 

4,95

8,36

3,24
5,51

12,05

2,17

5,74 5,06

9,21

3,17

6,14 6,63

27,77

15,46

19,63

25,02

23,40

24,21
15,65

19,17

24,71

22,73

23,97
21,75

32,72

23,83
22,87

30,53

35,45

26,38

21,38

24,23

33,92

25,90

30,11

28,38

0

5

10

15

20

25

30

35

40

HEI RZ NF OH PI PLÖ RD SL SE IZ OD gew. Mittel

N
e
tt
o
a
u
s
g
a
b
e
n
 p

ro
 E

W

KeZa 4.1.3.a
Nettoausgaben HzP gesamt

pro EW

a.v.E. i.E. Nettoausgaben HzP pro Einwohner 2015

TOP 9.2



Kommunales Benchmarking Soziales der schleswig-holsteinischen Kreise Bericht 2015  

 

 40 

DARST. 36: NETTOAUSGABEN HZP A.V.E. PRO LB, KEZA 4.2.2 

 

Die Netto-Fallkosten für die Hilfe zur Pflege im ambulanten Bereich lagen 2015 bei 

7.609 Euro im gewichteten Mittel der Kreise in Schleswig-Holstein. Zwischen den 

Kreisen sind erhebliche Unterschiede auszumachen. Im Kreis Ostholstein sind die 

Fallkosten mit fast 14.000 Euro rund fünf Mal so hoch wie im Kreis Nordfriesland. 

Die Kostensteigerung in Ostholstein hängt vor allem mit zwei neuen kostenintensiven 

Einzelfällen bei insgesamt niedriger Fallzahl zusammen. Insgesamt zeigt sich in den 

Kreisen, dass die Fallkosten seit fünf Jahren stetig ansteigen. Mit Ausnahme des 

Kreises Plön sind die Netto-Fallkosten in allen Kommunen im mehrjährigen Trend 

ansteigend.  
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DARST. 37: NETTOAUSGABEN HZP I.E. PRO LB, KEZA 4.3.2 

 

Ein deutlich anderes Bild zeigt sich für die Netto-Fallkosten in der Hilfe zur Pflege in 

Einrichtungen. Die Unterschiede zwischen den Kreisen sind weitaus geringer als im 

stationären Bereich. Im Kreis Stormarn sind diese rund 21% höher als im gewichte-

ten Mittel. Deutlich unterdurchschnittlich sind die Fallkosten im Kreis Rendsburg-

Eckernförde. Im Gegensatz zum ambulanten Bereich weisen die Fallkosten in der 

stationären Hilfe zur Pflege eine rückläufige Tendenz auf. Mittlerweile liegen die Fall-

kosten der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen daher im Mittel niedriger als außerhalb 

von Einrichtungen. 

Im Berichtsjahr 2015 wurden in den Kreisen Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg, 

Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde und Segeberg insgesamt 2,75 Stellen für eine 

Hilfeplanung bzw. Pflegeplanung vorgehalten. Im Stellenplan 2016 wurden in Pinne-

berg, Segeberg und Herzogtum Lauenburg weitere Stellen für die Pflegeplanung vor-

gesehen, sodass mittlerweile 6,1 Stellen in den sechs genannten Kreisen geschaffen 

werden konnten. Die rückläufigen Fallkosten in der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen 

werden unter anderem auch auf die verstärkte Steuerung durch Hilfeplanung in der 

Hilfe zur Pflege zurückgeführt. 
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4.5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie 
Hilfe in anderen Lebenslagen 8. und 9. Kap. SGB XII 

Die Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach 

dem 8. Kapitel des SGB XII richten sich an Personen, bei denen besonders belasten-

de Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Insbesondere 

Menschen, die in Obdachlosigkeit leben, keine gesicherte Existenz besitzen oder 

durch besondere Lebensverhältnisse nicht am Leben in der Gemeinschaft teilhaben 

können, gehören zum Kreis der Leistungsberechtigten. Zu den Hilfen zählen beispiel-

weise Maßnahmen zur Beschaffung einer Wohnung. 

Die Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel des SGB XII umfassen Leis-

tungen wie Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten, 

Blindenhilfe und Hilfe in sonstigen Lebenslagen.  

DARST. 38: NETTOAUSGABEN 8. U. 9. KAPITEL PRO EW, KEZA 5.1.3 

 

Die Nettoausgaben pro Einwohner/in für die Leistungen nach dem 8. Und 9. Kapitel 

sind relativ stark schwankend. Dies hängt damit zusammen, dass die Fallzahlen ver-

gleichsweise gering sind und kostenintensive Einzelfälle relativ große Ausschläge pro-

duzieren können.  

Im Jahr 2015 fiel in den elf Kreisen im Mittel 1,47 Euro pro Einwohner/in für die 

Leistungen nach dem 8. und 9. Kapitel des SGB XII an. Die finanzielle Bedeutung der 

Leistungen ist damit deutlich niedriger als anderer Bereiche des SGB XII.  

  

1,15

1,46

0,98

1,31

1,81

1,12

2,16

2,03

1,12

1,35

1,13

1,47

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

HEI RZ NF OH PI PLÖ RD SL SE IZ OD gew. Mittel

N
e
tt
o
a
u
s
g
a
b
e
n
 p

ro
 E

W
. 
in

 E
u
ro

KeZa 5.1.3
Nettoausgaben Kap. 8 & 9

pro EW 

2011 2012 2013 2014 2015

TOP 9.2



Kommunales Benchmarking Soziales der schleswig-holsteinischen Kreise Bericht 2015  

 

 43 

5. Kontextfaktoren der Sozialhilfe in Schleswig-Holstein 

Im folgenden Kapitel werden einige Kontextfaktoren betrachtet, bei denen von einem 

Einfluss auf die Sozialhilfeleistungen ausgegangen wird.  

Hinweise zur Methodik: Kontextfaktoren der Sozialhilfe 

 Relevante Kontextfaktoren der Sozialhilfe sind: 

 die Arbeitslosenquote, 

 die Unterbeschäftigungsquote, 

 die Dichte der Leistungsberechtigten von Arbeitslosengeld II, 

 das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte, 

 das Rentenniveau. 

Es wird angenommen, dass insbesondere die existenzsichernden Leistungen verhält-

nismäßig stark durch wirtschaftliche Kontextfaktoren beeinflusst werden. In vergan-

genen Untersuchungen konnten hohe statistische Korrelationen zwischen ungünsti-

gen Kontextfaktoren und hohen Dichten in der Sozialhilfe aufgezeigt werden. Die 

Höhe des Rentenniveaus wird im Folgenden betrachtet, weil mit ansteigender Rente 

das Risiko eines Bedarfs an Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

sinkt.  

Arbeitslosenquote 

Die Arbeitslosenstatistik orientiert sich an der Definition von Arbeitslosigkeit in 

§ 16 Abs. 1 SGB III. Arbeitslos sind demnach Personen, die 

 vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, 

 eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen und dabei den Vermitt-

lungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfügung stehen und 

 sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet haben. 

Teilnehmer an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gelten als nicht arbeitslos.  
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DARST. 39: ARBEITSLOSENQUOTE 

 

Bei der Arbeitslosenquote zeigen sich erhebliche Abweichungen zwischen den Kreisen 

Schleswig-Holsteins. Besonders hoch ist Quote im Kreis Dithmarschen, wo diese mit 

7,7% um mehr als ein Drittel über dem Mittelwert der Kreise liegt. Auch in Osthol-

stein liegt die Quote mit 6,7% deutlich höher als im Durchschnitt. Die beiden an 

Hamburg grenzenden Kreise Stormarn und Segeberg haben Arbeitslosenquoten von 

deutlich unter 5% aufzuweisen und liegen damit deutlich unter dem Mittelwert der 

Kreise. 

Unterbeschäftigungsquote 

In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch 

die Personen erfasst, die nicht als arbeitslos im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) 

gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung oder kurzfristig 

erkrankt sind. Die Quote zeigt damit ein umfassendes Bild vom Defizit an regulärer 

Beschäftigung. 

DARST. 40: UNTERBESCHÄFTIGUNGSQUOTE 

 

Der Anteil der Menschen, der unterbeschäftigt jedoch nicht arbeitslos ist, zeigt sich in 

den Kreisen unterschiedlich ausgeprägt. Bezogen auf die Arbeitslosenquote sind in 

den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Pinneberg besonders viele, im Kreis Schles-

wig-Flensburg besonders wenige Menschen unterbeschäftigt, d.h. in Maßnahmen der 

Arbeitsmarktpolitik oder erkrankt. Absolut ist die Unterbeschäftigungsquote im Kreis 

Dithmarschen mit 9,7% mit Abstand am höchsten, während im Kreis Stormarn nur 

4,5% der Personen als unterbeschäftigt gelten. 
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Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 

Das verfügbare Einkommen (Sekundäreinkommen) ergibt sich aus den Einkommen 

aus Erwerbstätigkeit und Vermögen (Primäreinkommen) zuzüglich monetärer Sozial-

leistungen und sonstiger empfangener Transferzahlungen und abzüglich von Steuern, 

Sozialbeiträgen und sonstigen zu leistenden Transferzahlungen. Das verfügbare Ein-

kommen kann somit vom Haushalt für Konsum- und Sparzwecke verwendet werden. 

Für die Kreise Schleswig-Holsteins stehen zurzeit nur Daten aus dem Jahr 2009 öf-

fentlich zur Verfügung. 

DARST. 41: VERFÜGBARES EINKOMMEN DER PRIVATEN HAUSHALTE 

 

Im Erhebungsjahr 2009 lag die Spanne des verfügbaren Einkommens der privaten 

Haushalte je Einwohner/in zwischen 17.675 Euro im Kreis Nordfriesland und 

22.312 Euro im Kreis Stormarn. Nur die vier an Hamburg grenzenden Kreise lagen 

oberhalb des Kreismittelwertes von knapp 19.000 Euro. Ein deutliches Nord-Süd-

Gefälle ist zu beobachten. 

Arbeitslosengeld II / Sozialgeld 

DARST. 42: DICHTE ALGII/SOZIALGELD 

 

Bei der Dichte der Leistungsberechtigten von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld pro 

1.000 Einwohner/innen fällt der Kreis Dithmarschen mit einem erhöhten Wert von 

84,7 auf. Dort liegt der Anteil des Leistungsbezugs um 39% höher als im Durch-

schnitt der Kreise. Im Kreis Stormarn liegt die Dichte hingegen um ein Drittel unter-

halb des Mittelwertes. 
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Rentenniveau 

DARST. 43: DURCHSCHNITTLICHER RENTENZAHLBETRAG 

 

Besonders niedrig sind die Renten in Schleswig-Holstein in den Kreisen Nordfriesland 

und Schleswig-Flensburg mit jeweils unter 800 Euro monatlich. Demgegenüber erhal-

ten die Rentner/innen in den Kreisen Stormarn, Pinneberg und Segeberg mit jeweils 

deutlich über 900 Euro monatlich die höchsten Rentenzahlungen.  
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6. Fazit und Ausblick 

Im Sozialgesetzbuch XII wird es im Jahr 2017 zu weitreichenden Änderungen in ei-

nem Großteil der Kapitel kommen. Diese stehen vor allem im Zusammenhang mit der 

Reform der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz sowie der Reform der 

Pflege durch das Dritte Pflegestärkungsgesetz. Zum Zeitpunkt der Berichtslegung sind 

viele Details der geplanten Änderungen noch nicht bekannt, obwohl das Dritte Pflege-

stärkungsgesetz zum 01. Januar 2017 in Kraft treten wird.2 Da die Umsetzung in 

den Kommunen zum Teil jedoch bereits zum Jahreswechsel erforderlich wird, stehen 

diese vor einer großen Herausforderung. Im Kennzahlenvergleich Soziales werden 

diese Veränderungen erstmals mit dem Berichtsjahr 2017 erkennbar sein, der in zwei 

Jahren veröffentlicht wird. Die Systemumstellungen in den Kommunen müssen aller-

dings bereits zum jetzigen Zeitpunkt vorgenommen werden.  

Auch in finanzieller Hinsicht wird derzeit von einer Mehrbelastung der Kommunen 

ausgegangen. Das Bundesministerium für Gesundheit beziffert die Mehrbelastung der 

Kommunen, welche im Zusammenhang mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 

steht, auf 202 Millionen Euro im Jahr 2017. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 

bezieht geistige und psychische Einschränkungen, z.B. bei Menschen mit Demenzer-

krankungen, erstmals vollständig in die Feststellung von Pflegebedürftigkeit ein und 

wird mit dem Dritten Pflegestärkungsgesetz auch für den Personenkreis der Hilfe zur 

Pflege wirksam. Weiterhin soll durch das Dritte Pflegestärkungsgesetz die Schnittstel-

lenproblematik zwischen Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege geregelt werden. 

Leistungen der Pflege sind demnach künftig gegenüber den Leistungen der Eingliede-

rungshilfe im häuslichen Umfeld grundsätzlich vorrangig, es sei denn, bei der Leis-

tungserbringung steht die Erfüllung der Aufgaben der Eingliederungshilfe im Vorder-

grund. Außerhalb des häuslichen Umfelds gehen dagegen die Leistungen der Einglie-

derungshilfe den Leistungen der Pflege vor. Darüber hinaus werden sich Einkom-

mens- und Vermögensgrenzen im SGB XII erhöhen, was die kommunalen Haushalte 

zusätzlich belasten wird. 

Vor dem Hintergrund der steigenden finanziellen Belastungen für die Träger der Sozi-

alhilfe gewinnt die Steuerung der Sozialleistungen zunehmend an Bedeutung. Die 

Praxis des diesjährigen Benchmarkings hat dabei gezeigt, dass Steuerungsansätze 

auch im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt gegeben sind. Am Beispiel des Krei-

ses Steinburg ist erkennbar, dass Steuerung in Form einer verstärkten Zugangskon-

trolle zielführend sein kann. Ein intensivierter Austausch mit den Jobcentern zu den 

Gründen einer Erwerbsunfähigkeit ist grundsätzlich zu befürworten. Das zentrale 

Steuerungsinstrument der Hilfe zur Pflege bleibt weiterhin die individuelle Hilfepla-

nung für pflegebedürftige Menschen. Auch durch das Benchmarking konnte angeregt 

werden, dass in den Kreisen zunehmend Stellen für eine Hilfe- bzw. Pflegeplanung 

geschaffen werden. Von 2015 auf 2016 hat sich die Stellenanzahl mehr als verdop-

pelt. Fallzahl- und auch Ausgabenrückgänge, insbesondere in der stationären Hilfe 

zur Pflege, können nicht zuletzt auch auf eine verstärkte Fallsteuerung durch die Hil-

feplanung zurückgeführt werden. 

                                            
2  Ausgenommen davon sind die Regelungen mit Bezug auf das Bundesteilhabegesetz (BTHG) für Pflegebedürfti-

ge mit einer Behinderung, die in Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben. Sie sollen erst am 1. Janu-
ar 2020 in Kraft treten, zeitgleich mit den entsprechenden Regelungen des BTHG. 
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7. Anlage: Kommunenprofile 

Hinweise zur Methodik: Kommunenprofile – Netze und Vergleichstabellen 

 
Die Netze dienen dazu, dass jeder Kreis auf einen Blick seine Abweichung vom Mit-

telwert für den jeweiligen Leistungsbereich der Sozialhilfe erkennen kann. Zudem 

liegen die Netze für die Berichtsjahre 2014 und 2015 vor, um Veränderungen ge-

genüber dem Vorjahr kenntlich zu machen. Die Darstellungsform ermöglicht es jeder 

Kommune rasch zu erkennen, in welchem Bereich sie überdurchschnittliche Zahlen 

hat und an welcher Stelle Verbesserungspotenziale bestehen. Die Daten der Einglie-

derungshilfe sind für die Kommunenprofile nicht einbezogen, da diese im Rahmen 

des EGH-Benchmarks betrachtet werden.  

Die Netze zeigen jeweils die Abweichungen eines Kreises vom Mittelwert der elf Krei-

se. Als Maßeinheit für die Abweichung wurde die Standardabweichung benutzt, wel-

che den Durchschnitt der Abweichungen vom Mittelwert angibt. Anhand der Stan-

dardabweichung kann gezeigt werden, wie groß die durchschnittliche Streuung ist. Je 

kleiner also die Standardabweichung, desto geringer ist die Streuung. Die Stan-

dardabweichung besitzt den Vorteil, dass Indikatoren mit unterschiedlichen Maßein-

heiten vergleichbar gemacht werden können. 

Der im Netz dargestellte Wert wird folgendermaßen bestimmt: Indikatorwert minus 

Mittelwert des Indikators geteilt durch die Standardabweichung des Indikators. Be-

trägt dieser Wert beispielsweise 2,0, so bedeutet dies, dass der Kreis mit 2-facher 

Standardabweichung den Mittelwert übertrifft.  

Der Mittelwert aller Kreise wird als rote Linie dargestellt und besitzt den Index 0. Die 

Daten des jeweiligen Kreises werden mit der blauen Fläche sichtbar gemacht. Das 

Vorzeichen der Abweichung lässt erkennen, ob der Kreis unter (-) oder über (+) dem 

Durchschnitt liegt. Je weiter dieser Wert von 0 entfernt ist, umso größer ist die Ab-

weichung des Kreises im jeweiligen Leistungsbereich vom Mittelwert. Hier gilt daher: 

Eine kleinere Fläche symbolisiert niedrigere Falldichten, Fallkosten oder Ausgaben 

pro Einwohner/in im Vergleich zu den anderen Kreisen. 

Die Vergleichstabellen betrachten die Leistungsbereiche noch näher im Detail. Die 

Werte für jede Kennzahl der jeweiligen Kommune werden den Mittelwerten aller 

Kreise gegenübergestellt, um einen direkten Vergleich zu ermöglichen. Mittels eines 

Balkendiagramms wird die prozentuale Abweichung vom gewichteten Mittelwert der 

elf Kreise dargestellt. Damit kann die Ausprägung jeder einzelnen Kennzahl mit den 

übrigen Kreisen verglichen werden. Die unterschiedliche Farbgestaltung der Balken 

macht ersichtlich, ob der Kreis im betrachteten Leistungsbereich über (blau) oder 

unter (rot) dem gewichteten Mittelwert der elf Kreise liegt. 
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7.1. Kommunenprofil Kreis Dithmarschen 
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Keza Bezeichnung
Kreis 

Dithmarschen
Gew. MW Kreise

Abweichung zum 

Gew. MW

1.1.1 Dichte HLU gesamt 7,17 6,28 14,1%

1.2.1 Dichte HLU a.v.E. 2,16 2,37 -9,0%

Netto HLU gesamt pro Ew 18,55 21,70 -14,5%

1.2.2 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro LB 4.390 5.777 -24,0%

1.2.3 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro Ew 9,48 13,65 -30,5%

1.3.1 Dichte HLU i.E. 5,01 3,91 28,2%

1.3.1.a Dichte HLU i.E. differenziert

Pflegefälle 2,32 1,57 48,2%

EGH 2,70 2,34 15,5%

1.3.2 Nettoausgaben HLU i.E. pro LB 1.811 2.053 -11,8%

1.3.3 Nettoausgaben HLU i.E. pro Ew 9,08 8,02 13,1%

2.1.1 Dichte GSiAE gesamt 13,28 12,08 9,9%

2.2.1 Dichte GSiAE a.v.E. 9,92 9,21 7,8%

Nettoausgaben GSiAE 72,82 64,67 12,6%

2.2.2 Nettoausgabenkosten GSiAE a.v.E. pro LB 5.414 5.114 5,9%

2.2.3 Nettoausgaben GSiAE a.v.E. pro Ew 53,73 47,09 14,1%

2.3.1 Dichte GSiAE i.E. 3,36 2,88 16,7%

2.3.1a Dichte GSiAE i.E. u. HzP 1,85 1,25 47,9%

Dichte GSiAE i.E. u. EGH 1,50 1,61 -6,7%

2.3.2 Nettoausgaben GSiAE i.E.pro LB 5.689 6.113 -6,9%

2.3.3 Nettoausgaben GSiAE i.E. pro Ew 19,09 17,58 8,6%

3.1.3 Nettoausgaben HzG pro Ew 6,17 5,38 14,6%

Erstattung an Krankenkasse § 264 Abs. 7 SGB XII 6,06 5,18 17,1%

4.1.1 Dichte HzP gesamt 4,52 3,86 17,1%

4.1.1a Ambulantisierungsgrad 0,12 0,22 -45,1%

4.1.2 Nettoausgaben HzP gesamt pro LB 7.235 7.351 -1,6%

4.1.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP 32,72 28,38 15,3%

4.2.1 Dichte HzP a.v.E. 0,56 0,87 -36,1%

4.2.1.b Dichte HzP a.v.E. andere Leistungen 0,50 0,69 -26,7%

4.2.2 Nettoausgaben HzP a.v.E. pro LB 8.885 7.609 16,8%

4.2.2.b Nettoausgaben HzP a.v.E. andere Leistungen pro LB 9.536 8.612 10,7%

4.2.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP a.v.E. 4,95 6,63 -25,4%

4.3.1 Dichte HzP i.E. 3,96 2,99 32,6%

4.3.1.a Dichte HzP i.E. nach Pflegestufen

Pflegestufen 0-3 3,96 2,99 32,6%

Pflegestufe 0 0,58 0,35 67,9%

Pflegestufe 1 1,25 1,02 22,0%

Pflegestufe 2 1,50 1,01 48,1%

Pflegestufe 3 0,64 0,58 10,8%

Einnahmen pro LB 1.012 789 28,3%

4.3.2 Nettoausgaben HzP stationär gesamt pro LB 7.004 7.276 -3,7%

4.3.2.a Nettoausgaben stationäre Pflege nach Pflegestufen pro LB

Pflegestufen 0-3 8.016 8.065 -0,6%

Pflegestufe 0 14.714 14.584 0,9%

Pflegestufe 1 5.403 5.005 8,0%

Pflegestufe 2 6.774 7.275 -6,9%

Pflegestufe 3 9.957 10.875 -8,4%

4.3.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP i.E. 27,77 21,75 27,7%

4.5.1 Dichte LB Kurzzeitpflege 0,35 0,32 9,5%

5.1.3 Nettoausgaben pro Ew  Kapitel Acht und Neun 1,15 1,47 -22,3%

6.2.1 Dichte LB Kurzzeitpflege nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 6,49 5,02 29,5%

6.3.1 Dichte Pflegew ohngeldbezug nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 3,45 2,57 34,2%

6.3.2 Nettoausgaben Pflegew ohngeld pro LB 4.519 4.339 4,1%
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7.2. Kommunenprofil Kreis Herzogtum Lauenburg 
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Keza Bezeichnung
Kreis Herzogtum 

Lauenburg
Gew. MW Kreise

Abweichung zum 

Gew. MW

1.1.1 Dichte HLU gesamt 6,97 6,28 10,9%

1.2.1 Dichte HLU a.v.E. 3,28 2,37 38,2%

Netto HLU gesamt pro Ew 27,93 21,70 28,7%

1.2.2 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro LB 6.186 5.777 7,1%

1.2.3 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro Ew 20,29 13,65 48,7%

1.3.1 Dichte HLU i.E. 3,69 3,91 -5,6%

1.3.1.a Dichte HLU i.E. differenziert

Pflegefälle 1,62 1,57 3,5%

EGH 2,11 2,34 -9,5%

1.3.2 Nettoausgaben HLU i.E. pro LB 2.072 2.053 1,0%

1.3.3 Nettoausgaben HLU i.E. pro Ew 7,64 8,02 -4,7%

2.1.1 Dichte GSiAE gesamt 11,52 12,08 -4,6%

2.2.1 Dichte GSiAE a.v.E. 8,84 9,21 -4,0%

Nettoausgaben GSiAE 61,07 64,67 -5,6%

2.2.2 Nettoausgabenkosten GSiAE a.v.E. pro LB 4.871 5.114 -4,8%

2.2.3 Nettoausgaben GSiAE a.v.E. pro Ew 43,05 47,09 -8,6%

2.3.1 Dichte GSiAE i.E. 2,68 2,88 -6,7%

2.3.1a Dichte GSiAE i.E. u. HzP 1,13 1,25 -9,7%

Dichte GSiAE i.E. u. EGH 1,43 1,61 -11,4%

2.3.2 Nettoausgaben GSiAE i.E.pro LB 6.713 6.113 9,8%

2.3.3 Nettoausgaben GSiAE i.E. pro Ew 18,02 17,58 2,5%

3.1.3 Nettoausgaben HzG pro Ew 8,44 5,38 56,9%

Erstattung an Krankenkasse § 264 Abs. 7 SGB XII 8,21 5,18 58,5%

4.1.1 Dichte HzP gesamt 3,28 3,86 -14,9%

4.1.1a Ambulantisierungsgrad 0,29 0,22 30,1%

4.1.2 Nettoausgaben HzP gesamt pro LB 7.253 7.351 -1,3%

4.1.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP 23,83 28,38 -16,1%

4.2.1 Dichte HzP a.v.E. 0,96 0,87 10,1%

4.2.1.b Dichte HzP a.v.E. andere Leistungen 0,83 0,69 20,5%

4.2.2 Nettoausgaben HzP a.v.E. pro LB 8.723 7.609 14,6%

4.2.2.b Nettoausgaben HzP a.v.E. andere Leistungen pro LB 9.369 8.612 8,8%

4.2.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP a.v.E. 8,36 6,63 26,2%

4.3.1 Dichte HzP i.E. 2,33 2,99 -22,2%

4.3.1.a Dichte HzP i.E. nach Pflegestufen

Pflegestufen 0-3 2,33 2,99 -22,2%

Pflegestufe 0 0,26 0,35 -23,4%

Pflegestufe 1 0,74 1,02 -27,6%

Pflegestufe 2 0,83 1,01 -18,0%

Pflegestufe 3 0,49 0,58 -14,7%

Einnahmen pro LB 1.327 789 68,3%

4.3.2 Nettoausgaben HzP stationär gesamt pro LB 6.647 7.276 -8,6%

4.3.2.a Nettoausgaben stationäre Pflege nach Pflegestufen pro LB

Pflegestufen 0-3 7.974 8.065 -1,1%

Pflegestufe 0 14.382 14.584 -1,4%

Pflegestufe 1 4.785 5.005 -4,4%

Pflegestufe 2 7.144 7.275 -1,8%

Pflegestufe 3 10.734 10.875 -1,3%

4.3.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP i.E. 15,46 21,75 -28,9%

4.5.1 Dichte LB Kurzzeitpflege 0,54 0,32 68,5%

5.1.3 Nettoausgaben pro Ew  Kapitel Acht und Neun 1,46 1,47 -1,2%

6.2.1 Dichte LB Kurzzeitpflege nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 4,13 5,02 -17,7%

6.3.1 Dichte Pflegew ohngeldbezug nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 2,48 2,57 -3,5%

6.3.2 Nettoausgaben Pflegew ohngeld pro LB 4.167 4.339 -4,0%
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7.3. Kommunenprofil Kreis Nordfriesland 
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Keza Bezeichnung
Kreis 

Nordfriesland
Gew. MW Kreise

Abweichung zum 

Gew. MW

1.1.1 Dichte HLU gesamt 4,84 6,28 -23,0%

1.2.1 Dichte HLU a.v.E. 0,88 2,37 -62,7%

Netto HLU gesamt pro Ew 13,05 21,70 -39,9%

1.2.2 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro LB 4.840 5.777 -16,2%

1.2.3 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro Ew 4,28 13,65 -68,6%

1.3.1 Dichte HLU i.E. 3,95 3,91 1,1%

1.3.1.a Dichte HLU i.E. differenziert

Pflegefälle 1,57 1,57 0,4%

EGH 2,42 2,34 3,8%

1.3.2 Nettoausgaben HLU i.E. pro LB 2.219 2.053 8,1%

1.3.3 Nettoausgaben HLU i.E. pro Ew 8,77 8,02 9,3%

2.1.1 Dichte GSiAE gesamt 11,81 12,08 -2,2%

2.2.1 Dichte GSiAE a.v.E. 9,31 9,21 1,1%

Nettoausgaben GSiAE 59,34 64,67 -8,2%

2.2.2 Nettoausgabenkosten GSiAE a.v.E. pro LB 4.789 5.114 -6,4%

2.2.3 Nettoausgaben GSiAE a.v.E. pro Ew 44,58 47,09 -5,3%

2.3.1 Dichte GSiAE i.E. 2,51 2,88 -12,8%

2.3.1a Dichte GSiAE i.E. u. HzP 1,19 1,25 -4,9%

Dichte GSiAE i.E. u. EGH 1,32 1,61 -18,3%

2.3.2 Nettoausgaben GSiAE i.E.pro LB 5.888 6.113 -3,7%

2.3.3 Nettoausgaben GSiAE i.E. pro Ew 14,76 17,58 -16,0%

3.1.3 Nettoausgaben HzG pro Ew 4,39 5,38 -18,4%

Erstattung an Krankenkasse § 264 Abs. 7 SGB XII 4,30 5,18 -17,1%

4.1.1 Dichte HzP gesamt 3,98 3,86 3,0%

4.1.1a Ambulantisierungsgrad 0,29 0,22 27,7%

4.1.2 Nettoausgaben HzP gesamt pro LB 5.751 7.351 -21,8%

4.1.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP 22,87 28,38 -19,4%

4.2.1 Dichte HzP a.v.E. 1,14 0,87 31,0%

4.2.1.b Dichte HzP a.v.E. andere Leistungen 0,79 0,69 14,4%

4.2.2 Nettoausgaben HzP a.v.E. pro LB 2.838 7.609 -62,7%

4.2.2.b Nettoausgaben HzP a.v.E. andere Leistungen pro LB 3.794 8.612 -55,9%

4.2.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP a.v.E. 3,24 6,63 -51,2%

4.3.1 Dichte HzP i.E. 2,84 2,99 -5,1%

4.3.1.a Dichte HzP i.E. nach Pflegestufen

Pflegestufen 0-3 2,84 2,99 -5,1%

Pflegestufe 0 0,27 0,35 -22,2%

Pflegestufe 1 1,04 1,02 1,3%

Pflegestufe 2 0,90 1,01 -10,7%

Pflegestufe 3 0,63 0,58 8,8%

Einnahmen pro LB 449 789 -43,0%

4.3.2 Nettoausgaben HzP stationär gesamt pro LB 6.922 7.276 -4,9%

4.3.2.a Nettoausgaben stationäre Pflege nach Pflegestufen pro LB

Pflegestufen 0-3 7.371 8.065 -8,6%

Pflegestufe 0 14.984 14.584 2,7%

Pflegestufe 1 4.549 5.005 -9,1%

Pflegestufe 2 7.281 7.275 0,1%

Pflegestufe 3 8.908 10.875 -18,1%

4.3.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP i.E. 19,63 21,75 -9,8%

4.5.1 Dichte LB Kurzzeitpflege 0,28 0,32 -13,1%

5.1.3 Nettoausgaben pro Ew  Kapitel Acht und Neun 0,98 1,47 -33,5%

6.2.1 Dichte LB Kurzzeitpflege nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 5,40 5,02 7,8%

6.3.1 Dichte Pflegew ohngeldbezug nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 2,71 2,57 5,3%

6.3.2 Nettoausgaben Pflegew ohngeld pro LB 4.646 4.339 7,1%
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7.4. Kommunenprofil Kreis Ostholstein 
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Keza Bezeichnung Kreis Ostholstein Gew. MW Kreise
Abweichung zum 

Gew. MW

1.1.1 Dichte HLU gesamt 7,39 6,28 17,6%

1.2.1 Dichte HLU a.v.E. 1,98 2,37 -16,6%

Netto HLU gesamt pro Ew 22,20 21,70 2,3%

1.2.2 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro LB 5.546 5.777 -4,0%

1.2.3 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro Ew 10,28 13,65 -24,6%

1.3.1 Dichte HLU i.E. 5,41 3,91 38,3%

1.3.1.a Dichte HLU i.E. differenziert

Pflegefälle 2,19 1,57 39,7%

EGH 3,20 2,34 37,1%

1.3.2 Nettoausgaben HLU i.E. pro LB 2.203 2.053 7,3%

1.3.3 Nettoausgaben HLU i.E. pro Ew 11,91 8,02 48,5%

2.1.1 Dichte GSiAE gesamt 15,18 12,08 25,6%

2.2.1 Dichte GSiAE a.v.E. 10,71 9,21 16,3%

Nettoausgaben GSiAE 77,90 64,67 20,5%

2.2.2 Nettoausgabenkosten GSiAE a.v.E. pro LB 5.101 5.114 -0,3%

2.2.3 Nettoausgaben GSiAE a.v.E. pro Ew 54,62 47,09 16,0%

2.3.1 Dichte GSiAE i.E. 4,47 2,88 55,6%

2.3.1a Dichte GSiAE i.E. u. HzP 1,82 1,25 45,8%

Dichte GSiAE i.E. u. EGH 2,65 1,61 64,3%

2.3.2 Nettoausgaben GSiAE i.E.pro LB 5.202 6.113 -14,9%

2.3.3 Nettoausgaben GSiAE i.E. pro Ew 23,28 17,58 32,4%

3.1.3 Nettoausgaben HzG pro Ew 5,72 5,38 6,4%

Erstattung an Krankenkasse § 264 Abs. 7 SGB XII 5,62 5,18 8,4%

4.1.1 Dichte HzP gesamt 3,96 3,86 2,7%

4.1.1a Ambulantisierungsgrad 0,10 0,22 -55,4%

4.1.2 Nettoausgaben HzP gesamt pro LB 7.703 7.351 4,8%

4.1.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP 30,53 28,38 7,6%

4.2.1 Dichte HzP a.v.E. 0,40 0,87 -54,5%

4.2.1.b Dichte HzP a.v.E. andere Leistungen 0,21 0,69 -69,4%

4.2.2 Nettoausgaben HzP a.v.E. pro LB 13.915 7.609 82,9%

4.2.2.b Nettoausgaben HzP a.v.E. andere Leistungen pro LB 23.703 8.612 175,2%

4.2.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP a.v.E. 5,51 6,63 -16,9%

4.3.1 Dichte HzP i.E. 3,57 2,99 19,3%

4.3.1.a Dichte HzP i.E. nach Pflegestufen

Pflegestufen 0-3 3,57 2,99 19,3%

Pflegestufe 0 0,34 0,35 -1,3%

Pflegestufe 1 1,34 1,02 30,7%

Pflegestufe 2 1,20 1,01 18,5%

Pflegestufe 3 0,69 0,58 19,8%

Einnahmen pro LB 216 789 -72,7%

4.3.2 Nettoausgaben HzP stationär gesamt pro LB 7.014 7.276 -3,6%

4.3.2.a Nettoausgaben stationäre Pflege nach Pflegestufen pro LB

Pflegestufen 0-3 7.230 8.065 -10,4%

Pflegestufe 0 12.991 14.584 -10,9%

Pflegestufe 1 4.245 5.005 -15,2%

Pflegestufe 2 7.159 7.275 -1,6%

Pflegestufe 3 10.287 10.875 -5,4%

4.3.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP i.E. 25,02 21,75 15,0%

4.5.1 Dichte LB Kurzzeitpflege 0,32 0,32 -0,7%

5.1.3 Nettoausgaben pro Ew  Kapitel Acht und Neun 1,31 1,47 -11,1%

6.2.1 Dichte LB Kurzzeitpflege nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 4,71 5,02 -6,1%

6.3.1 Dichte Pflegew ohngeldbezug nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 3,26 2,57 26,8%

6.3.2 Nettoausgaben Pflegew ohngeld pro LB 4.381 4.339 1,0%
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7.5. Kommunenprofil Kreis Pinneberg 
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Keza Bezeichnung Kreis Pinneberg Gew. MW Kreise
Abweichung zum 

Gew. MW

1.1.1 Dichte HLU gesamt 6,12 6,28 -2,5%

1.2.1 Dichte HLU a.v.E. 2,90 2,37 22,1%

Netto HLU gesamt pro Ew 23,03 21,70 6,1%

1.2.2 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro LB 5.997 5.777 3,8%

1.2.3 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro Ew 17,38 13,65 27,4%

1.3.1 Dichte HLU i.E. 3,23 3,91 -17,4%

1.3.1.a Dichte HLU i.E. differenziert

Pflegefälle 1,31 1,57 -16,2%

EGH 1,95 2,34 -16,5%

1.3.2 Nettoausgaben HLU i.E. pro LB 1.751 2.053 -14,7%

1.3.3 Nettoausgaben HLU i.E. pro Ew 5,65 8,02 -29,6%

2.1.1 Dichte GSiAE gesamt 11,40 12,08 -5,6%

2.2.1 Dichte GSiAE a.v.E. 9,02 9,21 -2,1%

Nettoausgaben GSiAE 64,85 64,67 0,3%

2.2.2 Nettoausgabenkosten GSiAE a.v.E. pro LB 5.508 5.114 7,7%

2.2.3 Nettoausgaben GSiAE a.v.E. pro Ew 49,67 47,09 5,5%

2.3.1 Dichte GSiAE i.E. 2,38 2,88 -17,1%

2.3.1a Dichte GSiAE i.E. u. HzP 1,01 1,25 -19,4%

Dichte GSiAE i.E. u. EGH 1,38 1,61 -14,7%

2.3.2 Nettoausgaben GSiAE i.E.pro LB 6.366 6.113 4,1%

2.3.3 Nettoausgaben GSiAE i.E. pro Ew 15,18 17,58 -13,7%

3.1.3 Nettoausgaben HzG pro Ew 7,39 5,38 37,4%

Erstattung an Krankenkasse § 264 Abs. 7 SGB XII 6,89 5,18 32,9%

4.1.1 Dichte HzP gesamt 4,18 3,86 8,3%

4.1.1a Ambulantisierungsgrad 0,28 0,22 26,8%

4.1.2 Nettoausgaben HzP gesamt pro LB 8.476 7.351 15,3%

4.1.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP 35,45 28,38 24,9%

4.2.1 Dichte HzP a.v.E. 1,19 0,87 36,7%

4.2.1.b Dichte HzP a.v.E. andere Leistungen 0,94 0,69 36,6%

4.2.2 Nettoausgaben HzP a.v.E. pro LB 10.127 7.609 33,1%

4.2.2.b Nettoausgaben HzP a.v.E. andere Leistungen pro LB 9.978 8.612 15,9%

4.2.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP a.v.E. 12,05 6,63 81,9%

4.3.1 Dichte HzP i.E. 2,99 2,99 0,1%

4.3.1.a Dichte HzP i.E. nach Pflegestufen

Pflegestufen 0-3 2,99 2,99 0,1%

Pflegestufe 0 0,31 0,35 -9,5%

Pflegestufe 1 0,96 1,02 -5,9%

Pflegestufe 2 1,01 1,01 -0,2%

Pflegestufe 3 0,71 0,58 22,8%

Einnahmen pro LB 353 789 -55,3%

4.3.2 Nettoausgaben HzP stationär gesamt pro LB 7.819 7.276 7,5%

4.3.2.a Nettoausgaben stationäre Pflege nach Pflegestufen pro LB

Pflegestufen 0-3 8.172 8.065 1,3%

Pflegestufe 0 18.950 14.584 29,9%

Pflegestufe 1 4.459 5.005 -10,9%

Pflegestufe 2 7.380 7.275 1,4%

Pflegestufe 3 9.594 10.875 -11,8%

4.3.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP i.E. 23,40 21,75 7,6%

4.5.1 Dichte LB Kurzzeitpflege 0,20 0,32 -36,5%

5.1.3 Nettoausgaben pro Ew  Kapitel Acht und Neun 1,81 1,47 22,9%

6.2.1 Dichte LB Kurzzeitpflege nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 4,04 5,02 -19,5%

6.3.1 Dichte Pflegew ohngeldbezug nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 2,23 2,57 -13,2%

6.3.2 Nettoausgaben Pflegew ohngeld pro LB 4.181 4.339 -3,6%
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7.6. Kommunenprofil Kreis Plön 
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Keza Bezeichnung Kreis Plön Gew. MW Kreise
Abweichung zum 

Gew. MW

1.1.1 Dichte HLU gesamt 6,91 6,28 10,1%

1.2.1 Dichte HLU a.v.E. 3,02 2,37 27,4%

Netto HLU gesamt pro Ew 28,91 21,70 33,2%

1.2.2 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro LB 7.078 5.777 22,5%

1.2.3 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro Ew 21,40 13,65 56,9%

1.3.1 Dichte HLU i.E. 3,89 3,91 -0,5%

1.3.1.a Dichte HLU i.E. differenziert

Pflegefälle 1,66 1,57 5,7%

EGH 2,28 2,34 -2,4%

1.3.2 Nettoausgaben HLU i.E. pro LB 1.930 2.053 -6,0%

1.3.3 Nettoausgaben HLU i.E. pro Ew 7,51 8,02 -6,4%

2.1.1 Dichte GSiAE gesamt 11,92 12,08 -1,3%

2.2.1 Dichte GSiAE a.v.E. 8,78 9,21 -4,6%

Nettoausgaben GSiAE 64,14 64,67 -0,8%

2.2.2 Nettoausgabenkosten GSiAE a.v.E. pro LB 5.201 5.114 1,7%

2.2.3 Nettoausgaben GSiAE a.v.E. pro Ew 45,68 47,09 -3,0%

2.3.1 Dichte GSiAE i.E. 3,14 2,88 9,2%

2.3.1a Dichte GSiAE i.E. u. HzP 1,34 1,25 7,2%

Dichte GSiAE i.E. u. EGH 1,80 1,61 11,6%

2.3.2 Nettoausgaben GSiAE i.E.pro LB 5.878 6.113 -3,8%

2.3.3 Nettoausgaben GSiAE i.E. pro Ew 18,46 17,58 5,0%

3.1.3 Nettoausgaben HzG pro Ew 4,10 5,38 -23,8%

Erstattung an Krankenkasse § 264 Abs. 7 SGB XII 3,71 5,18 -28,3%

4.1.1 Dichte HzP gesamt 3,76 3,86 -2,7%

4.1.1a Ambulantisierungsgrad 0,09 0,22 -58,8%

4.1.2 Nettoausgaben HzP gesamt pro LB 7.021 7.351 -4,5%

4.1.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP 26,38 28,38 -7,1%

4.2.1 Dichte HzP a.v.E. 0,35 0,87 -59,7%

4.2.1.b Dichte HzP a.v.E. andere Leistungen 0,28 0,69 -59,2%

4.2.2 Nettoausgaben HzP a.v.E. pro LB 6.185 7.609 -18,7%

4.2.2.b Nettoausgaben HzP a.v.E. andere Leistungen pro LB 7.056 8.612 -18,1%

4.2.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP a.v.E. 2,17 6,63 -67,3%

4.3.1 Dichte HzP i.E. 3,41 2,99 13,9%

4.3.1.a Dichte HzP i.E. nach Pflegestufen

Pflegestufen 0-3 3,41 2,99 13,9%

Pflegestufe 0 0,26 0,35 -25,5%

Pflegestufe 1 1,37 1,02 34,1%

Pflegestufe 2 1,22 1,01 21,1%

Pflegestufe 3 0,55 0,58 -4,1%

Einnahmen pro LB 1.077 789 36,6%

4.3.2 Nettoausgaben HzP stationär gesamt pro LB 7.107 7.276 -2,3%

4.3.2.a Nettoausgaben stationäre Pflege nach Pflegestufen pro LB

Pflegestufen 0-3 8.184 8.065 1,5%

Pflegestufe 0 12.790 14.584 -12,3%

Pflegestufe 1 4.764 5.005 -4,8%

Pflegestufe 2 7.171 7.275 -1,4%

Pflegestufe 3 16.763 10.875 54,1%

4.3.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP i.E. 24,21 21,75 11,3%

4.5.1 Dichte LB Kurzzeitpflege 0,44 0,32 35,2%

5.1.3 Nettoausgaben pro Ew  Kapitel Acht und Neun 1,12 1,47 -24,2%

6.2.1 Dichte LB Kurzzeitpflege nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 7,06 5,02 40,8%

6.3.1 Dichte Pflegew ohngeldbezug nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 2,72 2,57 5,7%

6.3.2 Nettoausgaben Pflegew ohngeld pro LB 4.302 4.339 -0,9%

TOP 9.2



Kommunales Benchmarking Soziales der schleswig-holsteinischen Kreise Bericht 2015  

 

 61 

7.7. Kommunenprofil Kreis Rendsburg-Eckernförde 
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Keza Bezeichnung
Kreis Rendsburg-

Eckernförde
Gew. MW Kreise

Abweichung zum 

Gew. MW

1.1.1 Dichte HLU gesamt 7,60 6,28 21,1%

1.2.1 Dichte HLU a.v.E. 3,00 2,37 26,5%

Netto HLU gesamt pro Ew 27,75 21,70 27,9%

1.2.2 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro LB 5.934 5.777 2,7%

1.2.3 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro Ew 17,82 13,65 30,6%

1.3.1 Dichte HLU i.E. 4,60 3,91 17,7%

1.3.1.a Dichte HLU i.E. differenziert

Pflegefälle 1,58 1,57 0,8%

EGH 3,00 2,34 28,5%

1.3.2 Nettoausgaben HLU i.E. pro LB 2.159 2.053 5,2%

1.3.3 Nettoausgaben HLU i.E. pro Ew 9,93 8,02 23,8%

2.1.1 Dichte GSiAE gesamt 12,40 12,08 2,6%

2.2.1 Dichte GSiAE a.v.E. 9,32 9,21 1,2%

Nettoausgaben GSiAE 68,36 64,67 5,7%

2.2.2 Nettoausgabenkosten GSiAE a.v.E. pro LB 5.111 5.114 -0,1%

2.2.3 Nettoausgaben GSiAE a.v.E. pro Ew 47,62 47,09 1,1%

2.3.1 Dichte GSiAE i.E. 3,08 2,88 7,1%

2.3.1a Dichte GSiAE i.E. u. HzP 1,11 1,25 -11,3%

Dichte GSiAE i.E. u. EGH 1,97 1,61 22,2%

2.3.2 Nettoausgaben GSiAE i.E.pro LB 6.732 6.113 10,1%

2.3.3 Nettoausgaben GSiAE i.E. pro Ew 20,74 17,58 18,0%

3.1.3 Nettoausgaben HzG pro Ew 5,76 5,38 7,1%

Erstattung an Krankenkasse § 264 Abs. 7 SGB XII 5,67 5,18 9,4%

4.1.1 Dichte HzP gesamt 3,57 3,86 -7,5%

4.1.1a Ambulantisierungsgrad 0,28 0,22 23,4%

4.1.2 Nettoausgaben HzP gesamt pro LB 5.985 7.351 -18,6%

4.1.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP 21,38 28,38 -24,7%

4.2.1 Dichte HzP a.v.E. 1,02 0,87 16,8%

4.2.1.b Dichte HzP a.v.E. andere Leistungen 0,61 0,69 -10,8%

4.2.2 Nettoausgaben HzP a.v.E. pro LB 5.640 7.609 -25,9%

4.2.2.b Nettoausgaben HzP a.v.E. andere Leistungen pro LB 8.167 8.612 -5,2%

4.2.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP a.v.E. 5,74 6,63 -13,4%

4.3.1 Dichte HzP i.E. 2,56 2,99 -14,5%

4.3.1.a Dichte HzP i.E. nach Pflegestufen

Pflegestufen 0-3 2,56 2,99 -14,5%

Pflegestufe 0 0,42 0,35 22,2%

Pflegestufe 1 0,83 1,02 -19,0%

Pflegestufe 2 0,86 1,01 -14,7%

Pflegestufe 3 0,44 0,58 -23,1%

Einnahmen pro LB 557 789 -29,4%

4.3.2 Nettoausgaben HzP stationär gesamt pro LB 6.122 7.276 -15,9%

4.3.2.a Nettoausgaben stationäre Pflege nach Pflegestufen pro LB

Pflegestufen 0-3 6.679 8.065 -17,2%

Pflegestufe 0 8.002 14.584 -45,1%

Pflegestufe 1 4.587 5.005 -8,3%

Pflegestufe 2 6.015 7.275 -17,3%

Pflegestufe 3 10.615 10.875 -2,4%

4.3.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP i.E. 15,65 21,75 -28,1%

4.5.1 Dichte LB Kurzzeitpflege 0,52 0,32 60,4%

5.1.3 Nettoausgaben pro Ew  Kapitel Acht und Neun 2,16 1,47 46,6%

6.2.1 Dichte LB Kurzzeitpflege nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 4,53 5,02 -9,7%

6.3.1 Dichte Pflegew ohngeldbezug nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 2,46 2,57 -4,4%

6.3.2 Nettoausgaben Pflegew ohngeld pro LB 3.912 4.339 -9,8%
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7.8. Kommunenprofil Kreis Schleswig-Flensburg 
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Keza Bezeichnung
Kreis Schleswig-

Flensburg 
Gew. MW Kreise

Abweichung zum 

Gew. MW

1.1.1 Dichte HLU gesamt 6,35 6,28 1,0%

1.2.1 Dichte HLU a.v.E. 1,54 2,37 -35,1%

Netto HLU gesamt pro Ew 16,02 21,70 -26,2%

1.2.2 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro LB 4.772 5.777 -17,4%

1.2.3 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro Ew 7,34 13,65 -46,2%

1.3.1 Dichte HLU i.E. 4,81 3,91 23,0%

1.3.1.a Dichte HLU i.E. differenziert

Pflegefälle 1,66 1,57 5,8%

EGH 3,06 2,34 30,9%

1.3.2 Nettoausgaben HLU i.E. pro LB 1.805 2.053 -12,1%

1.3.3 Nettoausgaben HLU i.E. pro Ew 8,67 8,02 8,1%

2.1.1 Dichte GSiAE gesamt 13,67 12,08 13,1%

2.2.1 Dichte GSiAE a.v.E. 10,16 9,21 10,3%

Nettoausgaben GSiAE 71,02 64,67 9,8%

2.2.2 Nettoausgabenkosten GSiAE a.v.E. pro LB 4.984 5.114 -2,6%

2.2.3 Nettoausgaben GSiAE a.v.E. pro Ew 50,61 47,09 7,5%

2.3.1 Dichte GSiAE i.E. 3,52 2,88 22,3%

2.3.1a Dichte GSiAE i.E. u. HzP 1,44 1,25 14,9%

Dichte GSiAE i.E. u. EGH 2,08 1,61 28,8%

2.3.2 Nettoausgaben GSiAE i.E.pro LB 5.804 6.113 -5,1%

2.3.3 Nettoausgaben GSiAE i.E. pro Ew 20,40 17,58 16,1%

3.1.3 Nettoausgaben HzG pro Ew 4,80 5,38 -10,8%

Erstattung an Krankenkasse § 264 Abs. 7 SGB XII 4,68 5,18 -9,6%

4.1.1 Dichte HzP gesamt 3,83 3,86 -0,9%

4.1.1a Ambulantisierungsgrad 0,24 0,22 9,2%

4.1.2 Nettoausgaben HzP gesamt pro LB 6.335 7.351 -13,8%

4.1.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP 24,23 28,38 -14,6%

4.2.1 Dichte HzP a.v.E. 0,95 0,87 9,1%

4.2.1.b Dichte HzP a.v.E. andere Leistungen 0,80 0,69 16,7%

4.2.2 Nettoausgaben HzP a.v.E. pro LB 5.326 7.609 -30,0%

4.2.2.b Nettoausgaben HzP a.v.E. andere Leistungen pro LB 6.106 8.612 -29,1%

4.2.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP a.v.E. 5,06 6,63 -23,6%

4.3.1 Dichte HzP i.E. 2,88 2,99 -3,8%

4.3.1.a Dichte HzP i.E. nach Pflegestufen

Pflegestufen 0-3 2,88 2,99 -3,8%

Pflegestufe 0 0,23 0,35 -32,3%

Pflegestufe 1 1,16 1,02 13,2%

Pflegestufe 2 1,02 1,01 0,5%

Pflegestufe 3 0,47 0,58 -19,0%

Einnahmen pro LB 1.270 789 61,0%

4.3.2 Nettoausgaben HzP stationär gesamt pro LB 6.668 7.276 -8,4%

4.3.2.a Nettoausgaben stationäre Pflege nach Pflegestufen pro LB

Pflegestufen 0-3 7.938 8.065 -1,6%

Pflegestufe 0 14.372 14.584 -1,5%

Pflegestufe 1 4.882 5.005 -2,5%

Pflegestufe 2 8.416 7.275 15,7%

Pflegestufe 3 11.256 10.875 3,5%

4.3.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP i.E. 19,17 21,75 -11,9%

4.5.1 Dichte LB Kurzzeitpflege 0,42 0,32 29,0%

5.1.3 Nettoausgaben pro Ew  Kapitel Acht und Neun 2,03 1,47 37,7%

6.2.1 Dichte LB Kurzzeitpflege nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 6,29 5,02 25,4%

6.3.1 Dichte Pflegew ohngeldbezug nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 2,87 2,57 11,4%

6.3.2 Nettoausgaben Pflegew ohngeld pro LB 4.483 4.339 3,3%
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7.9. Kommunenprofil Kreis Segeberg 
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Keza Bezeichnung Kreis Segeberg Gew. MW Kreise
Abweichung zum 

Gew. MW

1.1.1 Dichte HLU gesamt 5,17 6,28 -17,8%

1.2.1 Dichte HLU a.v.E. 2,15 2,37 -9,4%

Netto HLU gesamt pro Ew 19,88 21,70 -8,4%

1.2.2 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro LB 5.723 5.777 -0,9%

1.2.3 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro Ew 12,30 13,65 -9,8%

1.3.1 Dichte HLU i.E. 3,02 3,91 -22,8%

1.3.1.a Dichte HLU i.E. differenziert

Pflegefälle 1,33 1,57 -14,9%

EGH 1,55 2,34 -33,7%

1.3.2 Nettoausgaben HLU i.E. pro LB 2.513 2.053 22,4%

1.3.3 Nettoausgaben HLU i.E. pro Ew 7,58 8,02 -5,5%

2.1.1 Dichte GSiAE gesamt 10,67 12,08 -11,7%

2.2.1 Dichte GSiAE a.v.E. 8,61 9,21 -6,5%

Nettoausgaben GSiAE 58,36 64,67 -9,8%

2.2.2 Nettoausgabenkosten GSiAE a.v.E. pro LB 5.160 5.114 0,9%

2.2.3 Nettoausgaben GSiAE a.v.E. pro Ew 44,40 47,09 -5,7%

2.3.1 Dichte GSiAE i.E. 2,07 2,88 -28,1%

2.3.1a Dichte GSiAE i.E. u. HzP 1,14 1,25 -8,6%

Dichte GSiAE i.E. u. EGH 0,92 1,61 -42,8%

2.3.2 Nettoausgaben GSiAE i.E.pro LB 6.753 6.113 10,5%

2.3.3 Nettoausgaben GSiAE i.E. pro Ew 13,96 17,58 -20,6%

3.1.3 Nettoausgaben HzG pro Ew 4,15 5,38 -22,9%

Erstattung an Krankenkasse § 264 Abs. 7 SGB XII 4,07 5,18 -21,4%

4.1.1 Dichte HzP gesamt 4,06 3,86 5,3%

4.1.1a Ambulantisierungsgrad 0,25 0,22 13,7%

4.1.2 Nettoausgaben HzP gesamt pro LB 8.347 7.351 13,5%

4.1.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP 33,92 28,38 19,5%

4.2.1 Dichte HzP a.v.E. 1,04 0,87 19,3%

4.2.1.b Dichte HzP a.v.E. andere Leistungen 0,93 0,69 35,3%

4.2.2 Nettoausgaben HzP a.v.E. pro LB 8.865 7.609 16,5%

4.2.2.b Nettoausgaben HzP a.v.E. andere Leistungen pro LB 9.505 8.612 10,4%

4.2.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP a.v.E. 9,21 6,63 39,0%

4.3.1 Dichte HzP i.E. 3,02 2,99 1,2%

4.3.1.a Dichte HzP i.E. nach Pflegestufen

Pflegestufen 0-3 3,02 2,99 1,2%

Pflegestufe 0 0,37 0,35 7,2%

Pflegestufe 1 0,96 1,02 -6,5%

Pflegestufe 2 1,08 1,01 6,5%

Pflegestufe 3 0,62 0,58 7,5%

Einnahmen pro LB 762 789 -3,5%

4.3.2 Nettoausgaben HzP stationär gesamt pro LB 8.169 7.276 12,3%

4.3.2.a Nettoausgaben stationäre Pflege nach Pflegestufen pro LB

Pflegestufen 0-3 8.931 8.065 10,7%

Pflegestufe 0 20.210 14.584 38,6%

Pflegestufe 1 5.851 5.005 16,9%

Pflegestufe 2 7.150 7.275 -1,7%

Pflegestufe 3 10.043 10.875 -7,6%

4.3.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP i.E. 24,71 21,75 13,6%

4.5.1 Dichte LB Kurzzeitpflege 0,10 0,32 -67,6%

5.1.3 Nettoausgaben pro Ew  Kapitel Acht und Neun 1,12 1,47 -23,7%

6.2.1 Dichte LB Kurzzeitpflege nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 4,65 5,02 -7,3%

6.3.1 Dichte Pflegew ohngeldbezug nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 2,12 2,57 -17,6%

6.3.2 Nettoausgaben Pflegew ohngeld pro LB 4.876 4.339 12,4%

TOP 9.2
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7.10. Kommunenprofil Kreis Steinburg 
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Keza Bezeichnung Kreis Steinburg Gew. MW Kreise
Abweichung zum 

Gew. MW

1.1.1 Dichte HLU gesamt 7,04 6,28 12,0%

1.2.1 Dichte HLU a.v.E. 3,29 2,37 38,8%

Netto HLU gesamt pro Ew 25,60 21,70 18,0%

1.2.2 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro LB 5.716 5.777 -1,0%

1.2.3 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro Ew 18,83 13,65 38,0%

1.3.1 Dichte HLU i.E. 3,74 3,91 -4,2%

1.3.1.a Dichte HLU i.E. differenziert

Pflegefälle 1,74 1,57 11,3%

EGH 2,04 2,34 -12,9%

1.3.2 Nettoausgaben HLU i.E. pro LB 1.810 2.053 -11,8%

1.3.3 Nettoausgaben HLU i.E. pro Ew 6,78 8,02 -15,5%

2.1.1 Dichte GSiAE gesamt 14,29 12,08 18,3%

2.2.1 Dichte GSiAE a.v.E. 11,33 9,21 23,0%

Nettoausgaben GSiAE 73,49 64,67 13,6%

2.2.2 Nettoausgabenkosten GSiAE a.v.E. pro LB 4.845 5.114 -5,3%

2.2.3 Nettoausgaben GSiAE a.v.E. pro Ew 54,88 47,09 16,5%

2.3.1 Dichte GSiAE i.E. 2,97 2,88 3,2%

2.3.1a Dichte GSiAE i.E. u. HzP 1,51 1,25 20,4%

Dichte GSiAE i.E. u. EGH 1,46 1,61 -9,5%

2.3.2 Nettoausgaben GSiAE i.E.pro LB 6.271 6.113 2,6%

2.3.3 Nettoausgaben GSiAE i.E. pro Ew 18,60 17,58 5,8%

3.1.3 Nettoausgaben HzG pro Ew 3,47 5,38 -35,6%

Erstattung an Krankenkasse § 264 Abs. 7 SGB XII 3,40 5,18 -34,3%

4.1.1 Dichte HzP gesamt 4,09 3,86 6,0%

4.1.1a Ambulantisierungsgrad 0,18 0,22 -20,5%

4.1.2 Nettoausgaben HzP gesamt pro LB 6.329 7.351 -13,9%

4.1.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP 25,90 28,38 -8,7%

4.2.1 Dichte HzP a.v.E. 0,73 0,87 -16,1%

4.2.1.b Dichte HzP a.v.E. andere Leistungen 0,56 0,69 -18,2%

4.2.2 Nettoausgaben HzP a.v.E. pro LB 4.342 7.609 -42,9%

4.2.2.b Nettoausgaben HzP a.v.E. andere Leistungen pro LB 4.732 8.612 -45,1%

4.2.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP a.v.E. 3,17 6,63 -52,2%

4.3.1 Dichte HzP i.E. 3,36 2,99 12,5%

4.3.1.a Dichte HzP i.E. nach Pflegestufen

Pflegestufen 0-3 3,36 2,99 12,5%

Pflegestufe 0 0,42 0,35 21,2%

Pflegestufe 1 1,14 1,02 11,5%

Pflegestufe 2 1,01 1,01 0,1%

Pflegestufe 3 0,79 0,58 37,0%

Einnahmen pro LB 688 789 -12,7%

4.3.2 Nettoausgaben HzP stationär gesamt pro LB 6.761 7.276 -7,1%

4.3.2.a Nettoausgaben stationäre Pflege nach Pflegestufen pro LB

Pflegestufen 0-3 7.449 8.065 -7,6%

Pflegestufe 0 12.298 14.584 -15,7%

Pflegestufe 1 5.086 5.005 1,6%

Pflegestufe 2 6.529 7.275 -10,3%

Pflegestufe 3 9.472 10.875 -12,9%

4.3.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP i.E. 22,73 21,75 4,5%

4.5.1 Dichte LB Kurzzeitpflege 0,09 0,32 -71,7%

5.1.3 Nettoausgaben pro Ew  Kapitel Acht und Neun 1,35 1,47 -8,3%

6.2.1 Dichte LB Kurzzeitpflege nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 4,93 5,02 -1,7%

6.3.1 Dichte Pflegew ohngeldbezug nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 3,28 2,57 27,4%

6.3.2 Nettoausgaben Pflegew ohngeld pro LB 4.067 4.339 -6,3%

TOP 9.2
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7.11. Kommunenprofil Kreis Stormarn 
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Keza Bezeichnung Kreis Stormarn Gew. MW Kreise
Abweichung zum 

Gew. MW

1.1.1 Dichte HLU gesamt 4,45 6,28 -29,1%

1.2.1 Dichte HLU a.v.E. 1,81 2,37 -23,9%

Netto HLU gesamt pro Ew 15,78 21,70 -27,3%

1.2.2 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro LB 5.529 5.777 -4,3%

1.2.3 Nettoausgaben HLU a.v.E. pro Ew 9,99 13,65 -26,8%

1.3.1 Dichte HLU i.E. 2,65 3,91 -32,3%

1.3.1.a Dichte HLU i.E. differenziert

Pflegefälle 0,93 1,57 -40,7%

EGH 1,74 2,34 -25,3%

1.3.2 Nettoausgaben HLU i.E. pro LB 2.188 2.053 6,6%

1.3.3 Nettoausgaben HLU i.E. pro Ew 5,79 8,02 -27,8%

2.1.1 Dichte GSiAE gesamt 9,14 12,08 -24,4%

2.2.1 Dichte GSiAE a.v.E. 6,87 9,21 -25,4%

Nettoausgaben GSiAE 48,57 64,67 -24,9%

2.2.2 Nettoausgabenkosten GSiAE a.v.E. pro LB 5.066 5.114 -0,9%

2.2.3 Nettoausgaben GSiAE a.v.E. pro Ew 34,80 47,09 -26,1%

2.3.1 Dichte GSiAE i.E. 2,27 2,88 -21,2%

2.3.1a Dichte GSiAE i.E. u. HzP 0,83 1,25 -33,6%

Dichte GSiAE i.E. u. EGH 1,43 1,61 -11,3%

2.3.2 Nettoausgaben GSiAE i.E.pro LB 6.074 6.113 -0,6%

2.3.3 Nettoausgaben GSiAE i.E. pro Ew 13,76 17,58 -21,7%

3.1.3 Nettoausgaben HzG pro Ew 3,45 5,38 -35,9%

Erstattung an Krankenkasse § 264 Abs. 7 SGB XII 3,16 5,18 -39,0%

4.1.1 Dichte HzP gesamt 3,43 3,86 -11,0%

4.1.1a Ambulantisierungsgrad 0,21 0,22 -7,7%

4.1.2 Nettoausgaben HzP gesamt pro LB 8.766 7.351 19,2%

4.1.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP 30,11 28,38 6,1%

4.2.1 Dichte HzP a.v.E. 0,71 0,87 -18,1%

4.2.1.b Dichte HzP a.v.E. andere Leistungen 0,69

4.2.2 Nettoausgaben HzP a.v.E. pro LB 8.601 7.609 13,0%

4.2.2.b Nettoausgaben HzP a.v.E. andere Leistungen pro LB 8.612

4.2.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP a.v.E. 6,14 6,63 -7,4%

4.3.1 Dichte HzP i.E. 2,72 2,99 -9,0%

4.3.1.a Dichte HzP i.E. nach Pflegestufen

Pflegestufen 0-3 2,72 2,99 -9,0%

Pflegestufe 0 0,36 0,35 5,2%

Pflegestufe 1 0,86 1,02 -15,6%

Pflegestufe 2 0,78 1,01 -22,4%

Pflegestufe 3 0,40 0,58 -30,6%

Einnahmen pro LB 1.457 789 84,7%

4.3.2 Nettoausgaben HzP stationär gesamt pro LB 8.809 7.276 21,1%

4.3.2.a Nettoausgaben stationäre Pflege nach Pflegestufen pro LB

Pflegestufen 0-3 10.266 8.065 27,3%

Pflegestufe 0 15.276 14.584 4,7%

Pflegestufe 1 6.659 5.005 33,0%

Pflegestufe 2 9.038 7.275 24,2%

Pflegestufe 3 16.255 10.875 49,5%

4.3.3 Nettoausgaben pro Ew  HzP i.E. 23,97 21,75 10,2%

4.5.1 Dichte LB Kurzzeitpflege 0,32

5.1.3 Nettoausgaben pro Ew  Kapitel Acht und Neun 1,13 1,47 -23,5%

6.2.1 Dichte LB Kurzzeitpflege nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 5,02

6.3.1 Dichte Pflegew ohngeldbezug nach § 6 Abs. 3 LPflegeG 1,85 2,57 -28,0%

6.3.2 Nettoausgaben Pflegew ohngeld pro LB 4.276 4.339 -1,4%

TOP 9.2
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Vorsitz
 Kaminski , Ulrich

reguläre Mitglieder
 Schulz , Thorsten
 Fleischer , Bernhard
 Jürgensen , Melanie nicht anwesend
 Kaufmann , Ralf bis TOP 8
 Khuen-Rauter , Ulrike
 Meyer , Sabine bis TOP 9
 Mues , Sabine
 Nielsen , Beate
 Rooswinkel-Weiß , Sina Marie  nicht anwesend
 Schlömer , Christian
 Skowron , Peter
 Strathmann , Lukas  nicht anwesend

stellvertretende Mitglieder
 Rempe , Gudrun  nicht anwesend
 Weiß , Wolfgang  nicht anwesend
 Ackermann , Torben  nicht anwesend
 Bergt , Volker  nicht anwesend
 Born , Ulf  nicht anwesend
 Bruns , Alexandra  nicht anwesend
 Conrad , Cornelia  nicht anwesend
 Harders , Martin
 Köller , Horst
 Paysen , Eicke bis TOP 9
 Schunck Dr., Michael
 von Milczewski Dr., Christine
 Wensierski , Konstantinos  nicht anwesend
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Verwaltung
 Jeske-Paasch , Susanne
 Radant , Uwe
 Schröder , Max-Detlef
 Rix , Svend bis TOP 3
 Schliszio , Katrin
 Völker, Michael (Behindertenbeauftragter)
 Wolf, Michael bis TOP 5

Politik
 Gorny, Renate (Kreisseniorenbeirat)
 Kock , Jutta (Kreisseniorenbeirat)

 
 nicht anwesend

Weitere Teilnehmer
 Marschke, Diana (Diakonisches Werk)
 Froese, Guido (Nordkolleg)
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Tagesordnung:

 1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung

 2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 
17.11.2016

 3. Rettungsdienstangelegenheiten: Sachstand Integrierte Ret-
tungsleitstelle (IRLS) Mitte

 4. Zuschüsse für Integrationsprojekte

 4.1. Projektantrag des Diakonische Werk des Kirchenkreises 
Rendsburg- Eckernförde  zur Förderung des Interkulturellen 
Mütterfrühstücks.

VO/2017/074

 4.2. Projektantrag des Diakonisches Werks "Starke Kerle und 
starke Mädchen"

VO/2017/091

 4.3. Projektantrag des Diakonisches Werkes "Sprach- und Al-
phabetisierungsmobil"

VO/2017/092

 4.4. Projektantrag des Diakonischen Werks "Modellhaftes Thea-
terprojekt für neu zugewanderte Frauen und Frauen mit 
Migrationshintergrund"

VO/2017/093

 4.5. Folgeantrag des Diakonischen Werkes zur weiteren Durch-
führung des Internationalen Frauentreffs "WIR"

VO/2017/094

 4.6. Antrag des Nordkolleg: Modellhaftes integriertes Anschluss-
modul an den Integrationskurs zur Vermittlung in den Ar-
beitsmarkt

VO/2017/098

 5. Schuldnerberatung nach dem SGB II und SGB XII
- Zustimmung zu den vom Kreistag unter Vorbehalt be-
schlossenen Erhöhungen der Haushaltsansätze

VO/2017/073

 6. Vorschläge für die Verwendung des Jahresüberschusses 
2015 der Förde Sparkasse

VO/2017/072

 6.1. Vorschläge der SPD Kreistagsfraktion für die Verwendung 
des Jahresüberschusses 2015 der Förde Sparkasse

VO/2017/110

 6.2. Vorschläge der CDU-Kreistagsfraktion für die Verwendung 
des Jahresüberschusses 2015 der Förde Sparkasse

VO/2017/111

 7. Bericht des Vereins Flüchtlingshilfe Region Rendsburg e. V. 
über die Durchführung der Interkulturellen Woche

VO/2017/095

 8. Tätigkeitsbericht 2016 des Kreisbeauftragten für Menschen 
mit Behinderung

 9. Benchmarking Berichte 2015
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 9.1. Benchmarkingbericht Eingliederungshilfe 2015 VO/2017/078

 9.2. Benchmarkingbericht Soziales 2015 VO/2017/070

 10. Bericht der Verwaltung

 10.1. Information zum Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung (Bun-
desteilhabegesetz)

 10.2. Information zum Pflegestärkungsgesetz II und Pflegestär-
kungsgesetz III

 11. Verschiedenes
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Protokoll:

zu 1 Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der
Tagesordnung

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses und 
begrüßt die Anwesenden. Als Gäste begrüßt der Vorsitzende Frau Marschke vom 
Diakonischen Werk und Herrn Froese vom Nordkolleg.

Einwendungen gegen Form und Frist der Einladung werden nicht erhoben. Der
Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest und verweist auf den Nachversand
der Ausschussunterlagen zu TOP 4.6 sowie die Tischvorlagen zu TOP 6.

Der Vorsitzende bittet um Verlegung des TOP 10 auf die nächste Ausschusssitzung 
am 27. April 2017. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Daraus ergibt sich folgende Tagesordnung, die vom Sozial- und Gesundheitsaus-
schuss einstimmig beschlossen wird:

 
 1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der

Tagesordnung

 2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung
am 17.11.2016

 3. Rettungsdienstangelegenheiten: Sachstand Integrierte 
Rettungsleitstelle (IRLS) Mitte

 4.

 4.1

 4.2

 4.3

 4.4

 4.5

 4.6

Zuschüsse für Integrationsprojekte

Projektantrag des Diakonischen Werkes des Kirchen- 
kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung des 
interkulturellen Mütterfrühstücks

Projektantrag des Diakonischen Werkes „Starke Kerle 
und starke Mädchen“

Projektantrag des Diakonischen Werkes „Sprach- und 
Alphabetisierungsmobil“

Projektantrag des Diakonischen Werkes „Modellhaftes 
Theaterprojekt für neu zugewanderte Frauen und Frau-
en mit Migrationshintergrund“

Folgeantrag des Diakonischen Werkes zur weiteren 
Durchführung des Internationalen Frauentreffs „WIR“

Antrag des Nordkolleg: Modellhaftes integriertes
Anschlussmodul an den Integrationskurs zur
Vermittlung in den Arbeitsmarkt
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 5. Schuldnerberatung nach dem SGB II und SGB XII: An-
trag auf Erhöhung der Mittel

 6. Vorschläge für die Verwendung des Jahresüber-schus-
ses 2015 der Förde Sparkasse

 6.1

 6.2

Vorschläge der SPD Kreistagsfraktion für die
Verwendung des Jahresüberschusses 2015 der
Förde Sparkasse

Vorschläge der CDU Kreistagsfraktion für die
Verwendung des Jahresüberschusses 2015 der
Förde Sparkasse

 7. Bericht des Vereins Flüchtlingshilfe Region Rendsburg 
e. V. über die Durchführung der interkulturellen Woche

 8. Tätigkeitsbericht 2016 des Kreisbeauftragten für
Menschen mit Behinderung

 9. Benchmarking Berichte 2015

 9.1. Benchmarkingbericht Eingliederungshilfe (EGH)

 9.2. Benchmarkingbericht Soziales

 10. Verschiedenes

zu 2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung
am 17.11.2016

Die Niederschrift über die Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am 
17.11.2016 wird einstimmig genehmigt.

zu 3 Rettungsdienstangelegenheiten: Sachstand Integrierte 
Rettungsleitstelle (IRLS) Mitte

Herr Rix stellt sich als Leiter des neuen Fachdienstes IT-Management und Feuer-
wehrwesen, der nunmehr auch für die Rettungsdienstangelegenheiten zuständig ist, 
vor.

Herr Rix berichtet zum Sachstand der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Mitte. Die 
noch offene Einbindung des Rechnungsprüfsamtes des Kreises ist zwischenzeitlich 
erfolgt (siehe hierzu die Vorlage vom Hautausschuss vom 16.02.2017 – 
VO/2016/019-002). Dabei sind keine Anhaltspunkte aufgetaucht, dass durch eine 
frühzeitigere Einbindung des Rechnungsprüfungsamtes eine Kostendämpfung hätte 
erreicht werden können.
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Die erste Baubesprechung hat am 13.02.2017 auf dem „Baufeld IRLS“ statt-gefun-
den, so dass in Kürze die ersten Arbeiten beginnen.

Herr Rix wird die Interessen des Kreises zukünftig im Leitstellenbeirat vertreten.

Rettungsdienstangelegenheiten:
Herr Rix informiert, dass der Landtag in seiner heutigen Sitzung ein neues Rettungs-
dienstgesetz verabschiedet hat. Der Entwurf eines Wasserrettungsdienstgesetzes ist 
hingegen zurückgezogen worden.

Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Rix für die Informationen.

zu 4 Zuschüsse für Integrationsprojekte

zu 4.1 Projektantrag des Diakonischen Werkes des Kirchen-
kreises Rendsburg- Eckernförde zur Förderung des 
Interkulturellen Mütterfrühstücks.

VO/2017/074

Der Vorsitzende begrüßt Frau Marschke vom Diakonischen Werk.

Herr Schulz bittet vorab die Verwaltung um Klärung des Sachverhaltes, warum bei 
den Integrationsanträgen die Anträge zur Entscheidung immer noch an den Haupt-
ausschuss weitergegeben werden müssen. Frau Jeske-Paasch teilt mit, dass dies 
nicht von der Verwaltung geklärt werden kann, da die Politik (Kreistag) den Haushalt 
beschlossen hat und bittet um eigenständige Klärung in der nächsten Haushalts-sit-
zung.

Der Vorsitzende sowie Herr Kaufmann erklären sich für die nachfolgenden Anträge 
(TOP 4.1 bis TOP 4.5) für Befangen, Herr Kaminski übergibt den Vorsitz an Herrn 
Schulz.

Herr Kaminski und Herr Kaufmann verlassen den Sitzungsraum. Das Stimmrecht von 
Herrn Kaminski wird auf Frau Paysen und das Stimmrecht von Herrn Kaufmann auf 
Herrn Harders übertragen.

Der stellvertretende Vorsitzende bittet Frau Marschke um Erläuterung der nach-fol-
genden Anträge.

Frau Marschke erläutert den Antrag des Diakonischen Werkes und weist darauf hin, 
dass in dem Antrag zwei Korrekturen vorgenommen werden müssen: Auf Seite 2 
muss es richtigerweise im 2. Absatz „ab Juni 2017“ heißen und auf Seite 4 in der 
Kostenkalkulation richtigerweise „ca. 440 Stunden“.

Ferner weist Frau Marschke darauf hin, dass ein detaillierterer Sachbericht zum 
internationalen Mütterfrühstück 2016 im Familienzentrum Borby nachgereicht wird. 
Der Sachbericht ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:
Nach Beratung empfiehlt der Sozial- und Gesundheitsausschuss dem Haupt-aus-
schuss, das Projekt mit 16.300,-- Euro zu fördern, unter der Voraussetzung der Ver-
netzung des Diakonischen Werkes mit anderen Familienzentren.
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Abstimmungsergebnis:
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig 
zu.

Anlage zu TOP 4.1 der Niederschrift.pdf

zu 4.2 Projektantrag des Diakonisches Werks "Starke Kerle 
und starke Mädchen"

VO/2017/091

Frau Marschke erläutert den Projektantrag. Herr Wolf und der stellvertretende
Vorsitzende stellen fest, dass dieser Antrag eher in den Bereich des Jugendhilfeaus-
schusses fällt.

Frau Jeske-Paasch wirft ein, dass nicht klar nachvollziehbar ist, wann welche
Leistungen erbracht werden sollen. Der Projektantrag ist zu pauschal beschrieben, 
es müsste ein konkreteres Konzept hierzu vorgelegt werden.

Der stellvertretende Vorsitzende hält den Antrag vom Grundgedanken her für gut, ist 
aber ebenfalls der Meinung, dass nachgebessert werden muss.

Herr Wolf schlägt vor, den überarbeiteten Projektantrag bei ihm einzureichen und 
diesen dann dem Jugendhilfeausschuss vorzulegen.

Nach kurzer Diskussion kommt es zu folgendem Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt nach Beratung dem Diakonischen 
Werk, dem Integrationsfachdienst des Kreises einen neuen Projektantrag mit
konkretisiertem Konzept einzureichen, der dann beim Jugendhilfeausschuss einge-
reicht werden kann.

Abstimmungsergebnis:
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig 
zu.

zu 4.3 Projektantrag des Diakonisches Werkes "Sprach- und 
Alphabetisierungsmobil"

VO/2017/092

Frau Marschke erläutert den Projektantrag. Frau Jeske-Paasch weist darauf hin, 
dass in diesem Projektantrag ebenfalls die Konkretisierung fehlt. Herr Köller schlägt 
daraufhin vor, den Antrag auf die nächste Sitzung im April zu vertagen.

Der stellvertretende Vorsitzende schlägt eine enge Abstimmung mit dem
Integrationsfachdienst, Herrn Wolf, zur Spezifizierung des Antrages vor. Vor allem 
muss darauf geachtet werden, dass es nicht zu einer Doppelförderung kommt.
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Beschlussvorschlag:
Nach Beratung empfiehlt der Sozial- und Gesundheitsausschuss eine
Konkretisierung des Projektantrages in Abstimmung mit dem Integrationsfachdienst, 
um in der kommenden Sitzung am 27.04.2017 erneut über den Projektantrag zu be-
raten.

Abstimmungsergebnis:
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig 
zu.

zu 4.4 Projektantrag des Diakonischen Werks "Modellhaftes 
Theaterprojekt für neu zugewanderte Frauen und Frau-
en mit Migrationshintergrund"

VO/2017/093

Frau Marschke erläutert den Projektantrag.

Nach kurzer Beratung sind sich die Ausschussmitglieder einig, dass der Sozial- und 
Gesundheitsausschuss für diesen Projektantrag nicht zuständig ist. Es ergeht
folgender Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Diakonischen Werk, diesen 
Projektantrag beim Ausschuss für Schule, Sport und Kultur einzureichen.

Abstimmungsergebnis:
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig 
zu.

zu 4.5 Folgeantrag des Diakonischen Werkes zur weiteren 
Durchführung des Internationalen Frauentreffs "WIR"

VO/2017/094

Frau Marschke erläutert den Projektantrag und weist darauf hin, dass ein aus-führli-
cher Sachbericht nachgereicht wird. Dieser Sachbericht ist der Niederschrift beige-
fügt. 

Anlage zu TOP 4.5 der Niederschrift.pdf

Beschlussvorschlag:
Nach Beratung empfiehlt der Sozial- und Gesundheitsausschuss dem Haupt-aus-
schuss, zur weiteren Durchführung des Internationalen Frauentreffs „WIR“ 18.000,-- 
Euro zur Verfügung zu stellen.

Abstimmungsergebnis:
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss stimmt diesem Beschlussvorschlag
einstimmig zu.
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Herr Kaminski und Herr Kaufmann kehren in den Sitzungssaal zurück. Herr Schulz 
übergibt den Vorsitz wieder an Herrn Kaminski.

zu 4.6 Antrag des Nordkolleg: Modellhaftes integriertes An-
schlussmodul an den Integrationskurs zur Vermittlung 
in den Arbeitsmarkt

VO/2017/098

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Froese vom Nordkolleg, der den Antrag erläutert.

Der Vorsitzende teilt dazu mit, dass seine Fraktion den Antrag unter der Bedingung 
unterstützt, dass die Stadt Rendsburg das Projekt ebenfalls – wie im Antrag vorgese-
hen – bezuschusst. Herr Schulz schließt sich diesem Vorschlag mit seiner Fraktion 
an.

Beschlussvorschlag:
Nach Beratung empfiehlt der Sozial- und Gesundheitsausschuss dem Haupt-aus-
schuss, dem Projektantrag des Nordkollegs über eine Bezuschussung in
Höhe von 45.000,-- Euro unter der Voraussetzung zuzustimmen, dass sich die
Stadt Rendsburg ebenfalls mit einem Zuschuss in Höhe von 22.500,-- Euro – gemäß 
Antrag – beteiligt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen:   1
Enthaltungen:   0

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss hat dem Beschlussvorschlag mehrheitlich 
zugestimmt.

zu 5 Schuldnerberatung nach dem SGB II und SGB XII
- Zustimmung zu den vom Kreistag unter Vorbehalt 
beschlossenen Erhöhungen der Haushaltsansätze

VO/2017/073

Herr Radant erläutert die Beschlussvorlage.

Beschlussvorschlag:
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss stimmt nach Beratung dem Beschluss
des Kreistages des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 12.12.2016, die Haushalts-
ansätze für die Schuldnerberatung im Rahmen des SGB XII (Teilplan 311 502) und 
SGB II (Teilplan 312 101) um je 3.900,-- Euro zu erhöhen zu und empfiehlt dem 
Hauptausschuss, ebenfalls zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig 
zu.
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zu 6 Vorschläge für die Verwendung des Jahres-über-
schusses 2015 der Förde Sparkasse

VO/2017/072

zu 6.1 Vorschläge der SPD Kreistagsfraktion für die
Verwendung des Jahresüberschusses 2015
der Förde Sparkasse

VO/2017/110

Der Vorsitzende erläutert die Vorschläge der SPD-Kreistagsfraktion und weist darauf 
hin, dass die CDU-Kreistagsfraktion ebenfalls Vorschläge für die Verwendung des 
Jahresüberschusses 2015 der Förde Sparkasse eingereicht hat.

Es gibt keinen Klärungsbedarf zu den Anträgen beider Fraktionen und es wird
vorgeschlagen, über beide Anträge zur Weiterleitung an den Hauptausschuss
abzustimmen.

Beschlussvorschlag:
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss beschließt nach Beratung die Weiterleitung 
der Vorschläge der SPD-Kreistagsfraktion für die Verwendung des Jahresüberschus-
ses 2015 der Förde Sparkasse zur weiteren Abstimmung an den Haupt-ausschuss.

Abstimmungsergebnis:
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig 
zu.

zu 6.2 Vorschläge der CDU-Kreistagsfraktion für die
Verwendung des Jahresüberschusses 2015
der Förde Sparkasse

VO/2017/111

Herr Schulz erläutert kurz die Vorschläge der CDU-Kreistagsfraktion.

Es gibt keinen Klärungsbedarf zu den Vorschlägen und es wird vorgeschlagen.

Beschlussvorschlag:
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss beschließt nach Beratung die Weiterleitung 
der Vorschläge der CDU-Kreistagsfraktion für die Verwendung des Jahresüber-
schusses 2015 der Förde Sparkasse zur weiteren Abstimmung an den Haupt-aus-
schuss.

Abstimmungsergebnis:
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig 
zu.

zu 7 Bericht des Vereins Flüchtlingshilfe Region
Rendsburg e. V. über die Durchführung der
Interkulturellen Woche

VO/2017/095

Herr Kaufmann erläutert den der Niederschrift beigefügten Bericht über die Durch-
führung der Interkulturellen Woche 2016 und weist bereits jetzt darauf hin, dass in 
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diesem Jahr ebenfalls ein Antrag auf Bezuschussung für die Durchführung der Inter-
kulturellen Woche 2017 eingereicht werden soll.

Der Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Kaufmann für den Bericht.

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss nimmt Kenntnis.

Interkulturelle Woche 2016.pdf

zu 8 Tätigkeitsbericht 2016 des Kreisbeauftragten für
Menschen mit Behinderung

Der Kreisbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Herr Völker, stellt seinen
Jahresbericht 2016 vor, der als Anlage der Niederschrift beigefügt ist.

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss nimmt Kenntnis. Der Vorsitzende bedankt 
sich bei Herrn Völker für die geleistete Arbeit.

Tätigkeitsbericht für das Jahr 2016.pdf

zu 9 Benchmarking Berichte 2015

zu 9.1 Benchmarkingbericht Eingliederungshilfe 2015 VO/2017/078

Herr Schröder erläutert den Benchmarkingbericht der Eingliederungshilfe.

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss nimmt Kenntnis.

zu 9.2 Benchmarkingbericht Soziales 2015 VO/2017/070

Herr Radant erläutert den Benchmarkingbericht Soziales.

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss nimmt Kenntnis.

zu 10 Verschiedenes
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Frau Jeske-Paasch berichtet, dass die Fachdienstleiterin der Gesundheitsdienste 
fristgerecht zu Ende November 2016 gekündigt hat. Die Stelle soll schnellstmöglich 
neu besetzt werden. Allerdings hat ein zwischenzeitlich stattgefundenes Auswahlver-
fahren leider zu keinem Ergebnis geführt.

Der Vorsitzende teilt einen Veranstaltungshinweis für „Kunst ohne Grenzen“ der 
Werk- und Betreuungsstätte für Körperbehinderte am 09.03.2017 ab 19.00 Uhr in 
Kronshagen / Ottendorf mit.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich der Vorsitzende bei 
den Beteiligten und schließt die Sitzung um 19.34 Uhr.

gez. Ulrich Kaminski gez. Katrin Schliszio
Vorsitz Protokollführung
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